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1 Anlass und Ziel der Planung
1.1 Geltungsbereich

Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 9 ,Am Osteresch” (Ortsteil Lehrte) der
Stadt Hasellnne liegt in einer Entfernung von ca. 5 km westlich des Hauptortes
Hasellinne im nérdlichen Randbereich der bebauten Ortslage des Ortsteils
Lehrte. Das Plangebiet mit einer Gré3e von ca. 4,67 ha umfasst FIachen beid-
seitig der StraBen ,,Am Brink® und ,Osteresch®. Den norddstlichen Rand bildet
abschnittsweise ein Graben. Im Ubrigen wird das Gebiet im Nordosten durch
Landwirtschaftswege begrenzt.

Die genaue Lage und Abgrenzung des Plangebietes ergeben sich aus der
Planzeichnung.

1.2 Anlass und Erfordernis

Lehrte ist trotz seiner Zugehdrigkeit zur Stadt, aufgrund der Entfernung zum
Hauptort Hasellinne, eine eigene soziale Einheit mit eigenen Vereinen und
Gruppen. Aufgrund ihrer sozialen Bindungen soll es den jingeren Einwohnern
von Lehrte ermdglicht werden, sich vor Ort anzusiedeln.

Der Ortsteil ist durch innerhalb der Ortslage gelegene landwirtschaftliche Be-
triebe noch dérflich gepragt. Aus diesem Grund wurde die jingere wohnbauli-
che Entwicklung stdlich der urspriinglichen Ortslage beidseitig der StraBe ,Am
Hasendver® vollzogen. Die hier im Rahmen mehrerer Bauleitplanverfahren
entwickelten Grundstlicke sind vollstandig vergeben und gréBtenteils bebaut.

Vor dem Hintergrund einer weiterhin anhaltenden Nachfrage nach Einfamilien-
hausgrundsticken ist die wohnbauliche Entwicklung im Ortsteil Lehrte nicht
mehr gesichert.

Mit der vorliegenden Planung mdchte die Stadt deshalb ein Wohngebiet zur
Deckung des Bedarfs des Ortsteils entwickeln. Die Flachen wurden zum bis-
herigen Entwurf um ca. 0,5 ha reduziert, da nur Flachen entwickelt werden
sollen, die der Stadt zur Verfigung stehen. Die Flachen sind derzeit gréBten-
teils als AuBenbereich geman § 35 BauGB zu beurteilen. Fir die geplante
wohnbauliche Nutzung ist daher die Aufstellung eines Bebauungsplanes er-
forderlich.

1.3 Stadtebauliche Ziele

Neben der Berlcksichtigung der allgemeinen Belange geman § 1 Abs. 5
BauGB wird mit der vorliegenden Bauleitplanung insbesondere folgendes Ziel
verfolgt:

» Bericksichtigung der Wohnbedurfnisse durch die Entwicklung von
Wohnbauflachen sowie die Férderung der Eigentumsbildung weiter
Kreise der Bevdlkerung durch die Bereitstellung von Einfamilienhaus-
grundstlcken.
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2 Rahmenbedingungen
2.1 Standortwahl

Wie beschrieben, hat sich die jingere, wohnbauliche Siedlungsentwicklung in
Lehrte abgesetzt von der urspriinglichen Ortslage beidseitig der Straf3e ,Am
Hasendver” vollzogen. Die hier mit dem jlingsten Bebauungsplan Nr. 6 ,West-
lich der Helter StraBe” (Rechtskraft 13.05.2016) entstandenen 35 Grundstiicke
sind vollstandig vergeben und im Wesentlichen bebaut. Damit wurden in den
vergangenen Jahren im Ortsteil pro Jahr ca. 4 Baugrundstiicke verauBert.

Mdoglichkeiten flr eine Nachverdichtung oder andere MaBBnahmen zur Innen-
entwicklung sind in Lehrte nicht gegeben. Der Stadt verbleibt daher nur die
Entwicklung in den AuBenbereich, um die weitere wohnbauliche Entwicklung fur
den Ortsteil sicherzustellen.

Der Stadt stehen nun im norddstlichen Randbereich der urspriinglichen Ortsla-
ge, angrenzend zu einem landwirtschaftlichen Betrieb, Flachen in einer GréBe
von insgesamt ca. 4 ha beidseitig der StraBen ,Osteresch® und ,Am Brink* flr

eine weitere Siedlungsentwicklung zur Verfiigung, da nach Uberlegungen des
Betriebes die Tierhaltung reduziert werden sollte.

Die Stadt hat im Vorfeld der Planung ein Geruchsgutachten auf Grundlage von
Anhang 7 der TA Luft 2021 erstellen lassen, um zu prifen, ob eine Erweiterung
der Ortslage fir zusatzliche Wohnh&user dadurch stadtebaulich sinnvoll még-
lich ist. Es wurden die im Umfeld vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe
und verschiedene Varianten zur geplanten Tierhaltung des oben genannten
landwirtschaftlichen Betriebes untersucht (s. Kap. 4.2.1.2 und Anlage 1). Zu-
dem wurden einwirkende Larmimmissionen durch im Ort vorhandene Gastro-
nomiebetriebe und die rtlichen Sportanlagen ermittelt (Anlagen 2 und 2a).
Danach ist eine Erweiterung der Ortslage durch Ausweisung eines allgemeinen
Wohngebietes im vorliegenden Plangebiet mdglich. Dabei wird im dstlichen
Bereich auch ein bisher abgesetzt im AuBenbereich gelegenes Wohnhaus mit
einbezogen.

Das Plangebiet grenzt im Nordwesten, Westen und Stden an die urspringli-
che Ortslage von Lehrte an und rundet diese stadtebaulich sinnvoll nach Nord-
osten ab. Auf den Flachen kénnen ca. 33 Grundstiicke entwickelt werden. Von
diesen sind 6 Grundstticke fur Alteigentiimer reserviert, die selbst eine Wohn-
bebauung umsetzen méchten. Fir weitere 4 Grundstlicke bestehen Anfragen,
sodass 10 Grundstlcke bereits vergeben sind. Mit den verbleibenden 23
Grundstiicken kann der Bedarf im Ortsteil fir die nédchsten ca. 6-7 Jahre ge-
deckt werden. Die Planung ist daher als sinnvolle und angemessene Sied-
lungsentwicklung anzusehen.

2.2 Ziele der Raumordnung (LROP und RROP)

Im Landesraumordnungsprogramm (LROP 2017), wie auch in der Anderungs-
verordnung vom 17.09.2022 (LROP-VO 2022), sind fiir das Plangebiet keine
vorrangigen Ziele der Raumordnung dargestellt.
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Im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP 2010) des Landkreises Ems-
land ist das Plangebiet ebenfalls ohne besondere Darstellung. Das Gebiet be-
findet sich jedoch, wie der gesamte nérdliche Teil der Ortschaft Lehrte, inner-
halb eines Vorranggebietes flr die Trinkwassergewinnung. Daher kommt dem
vorbeugenden Trinkwasserschutz im Plangebiet eine hohe Bedeutung zu. Eine
Beeintrachtigung des Vorranggebietes ist durch die vorliegende Planung je-
doch nicht zu beflrchten.

2.3 Darstellungen im Flachennutzungsplan

Das Plangebiet ist im Flachennutzungsplan der Stadt Hasellinne fast vollstan-
dig als Flache fur die Landwirtschaft dargestellt und ragt lediglich im auBersten
stdlichen Bereich geringflgig in eine als Mischgebiet dargestellte Flache hin-
ein. Parallel zum Bebauungsplan soll daher fir das Plangebiet der Flachennut-
zungsplan durch Darstellung einer Wohnbauflache geéndert werden (Ande-
rung 57A des Flachennutzungsplanes).

Plangebiet B.-Plan Nr. 9

= Plangebiet FP-And. 57A

Durch die Anpassung der Darstel-
lungen im Flachennutzungsplan
entsprechend dem Geltungsbereich
des Bebauungsplanes, wirden im
stdlichen Anschluss kleinere Teil-
flachen, welche den Grundstiicken
in der bestehenden Ortslage zuzu-
ordnen sind, mit der Darstellung als
Flachen fir die Landwirtschaft ver-
bleiben. Diese werden daher in die
Flachennutzungsplananderung ein-
bezogen und als gemischte Bauflache dargestellt.

Fir Flachen norddstlich des Plangebietes ist die Kennzeichnung als Uber-
schwemmungsgebiet der Hase", ein Gewasser Il. Ordnung, nachrichtlich Uber-
nommen. Das Plangebiet selbst ist jedoch nicht vom Uberschwemmungsgebiet
der Hase betroffen.

2.4 Ortliche Gegebenheiten
Das Plangebiet ist bis auf ein Wohngebaude im éstlichen Bereich unbebaut.

Die Flachen im nordwestlichen Bereich werden Gberwiegend landwirtschaftlich
als Griin- oder Weideland genutzt. Im nérdlichen Bereich dieser Teilflache ver-
lauft eine private Zuwegung zur westlich gelegenen Bebauung, an die sich
ndrdlich eine mit Gehdlzen bestandene Flache anschlie3t. Im Nordosten wird
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der nordwestliche Teilbereich von einem Landwirtschaftsweg und im Stdosten

von der StraB3e ,Am Brink® begrenzt. Parallel zur StraBe ,Am Brink® verlauft an

der Sudostseite ein Graben (Gewasser Ill. Ordnung). Der Graben bildet im wei-
teren Verlauf die nordéstliche Grenze des Plangebietes.

Die Flachen im zentralen Bereich des Plangebietes werden zum groBBen Tell
ackerbaulich genutzt. Das wohnbaulich genutzte Grundstlick im éstlichen Be-
reich ist vollstdndig von Gehdlzen eingefasst. Auch entlang des Grabens be-
findet sich am Nordostrand ein Gehdlzstreifen. Angrenzend an das Wohn-
grundstick wird ein Teilbereich als Weideflache genutzt.

Im Stdosten quert die StraBe ,Osteresch®, welche abschnittsweise von Gehdl-
zen begleitet wird, das Plangebiet und begrenzt dieses auch Gberwiegend im
Sldosten. Die Flache sudlich vom ,Osteresch” stellt sich als mit Obstbdumen
bestandene Pferdeweide dar. Daran schlieBen sich nach Osten die értlichen
Sportanlagen von Lehrte an.

Im Westen, Sidwesten und Stiden grenzt die aus landwirtschaftlichen Hofstel-
len, Wohngebauden und einzelnen gewerblichen Nutzungen bestehende ur-
springliche Ortslage von Lehrte an.

Nach Nordosten schlieBBen sich ackerbaulich genutzte Flachen an. In ca.
600 m Entfernung verlauft norddstlich des Plangebietes die ,Hase".

3 Inhalt des Planes
3.1 Art der baulichen Nutzung
Allgemeines Wohngebiet

Aufgrund der konkreten Nachfrage nach Wohnbauflachen zur Errichtung von
Eigenheimen wird das Plangebiet als allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4
Baunutzungsverordnung (BauNVO 2017) festgesetzt. Allgemeine Wohngebiete
dienen vorwiegend dem Wohnen.

Neben den Wohnnutzungen sind in einem allgemeinen Wohngebiet auch kleine
gebietsbezogene Dienstleistungsbetriebe und nicht stérende Handwerks-
betriebe sowie Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche oder
sportliche Zwecke allgemein zulassig.

Weitere gewerbliche Nutzungen, wie z.B. nicht stérende Gewerbebetriebe,
Tankstellen oder Gartenbaubetriebe, sind nur ausnahmsweise und daher in der
Regel nicht zul&ssig.

3.2 MaB der baulichen Nutzung
Grundflachenzahl

Als Grundflachenzahl (GRZ) wird fur das allgemeine Wohngebiet derim § 17
(1) BauNVO genannte Orientierungswert von 0,4 festgesetzt. Damit soll in die-
sem Bereich eine optimale Ausnutzung des Baulandes auch bei kleineren
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Grundsticken ermdglicht und dem zusatzlichen Verbrauch von freier Land-
schaft entgegengewirkt werden.

Geman § 19 (4) BauNVO darf die GRZ durch erforderliche Garagen, Stellplat-
ze mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen um bis zu 50 v.H. Uberschritten
werden. Im Bebauungsplan kdnnen jedoch auch abweichende Bestimmungen
getroffen werden.

Hiervon wird vorliegend Gebrauch gemacht. Um den Versiegelungsgrad im
Plangebiet zu begrenzen, soll im allgemeinen Wohngebiet (WA) eine Uber-
schreitung der festgesetzten Grundflachenzahl durch Stellplédtze und Anlagen
i.S.v. § 19 Abs. 4 Satz 1 und 2 BauNVO um bis zu 25 % zulassig sein.
Dadurch wird eine sinnvolle Verdichtung und Ausnutzung des Gebietes ge-
wabhrleistet.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemaf § 9 Abs. 2 NBauO die nicht tiberbau-
ten Baugrundstlcke Grinflachen sein missen, soweit sie nicht flir eine andere
zuldssige Nutzung erforderlich sind (s.a. Kap. 3.5).

Zahl der Vollgeschosse / H6he baulicher Anlagen

In neueren Bebauungsplanen der Stadt wurde die Geschosszahl in Wohngebie-
ten mit max. zwei Vollgeschossen festgesetzt. Dadurch sollen auch neuere
Bau- und Dachformen (z.B. Pultdacher oder zweigeschossige Gebaude mit
Zelt- oder Flachdachern), wie sie auch in Haseliinne zunehmend nachgefragt
werden, ermdglicht werden. Das Mal von max. zwei Vollgeschossen soll auch
im vorliegenden Plangebiet gelten und wird entsprechend vorgesehen.

Neben der Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse wird die Hé6henentwicklung
der méglichen Bebauung zudem durch die Festsetzung einer maximalen So-
ckel-, Trauf- und Geb&udehdhe begrenzt.

Danach soll die Oberkante des fertigen ErdgeschossfuBbodens (Sockelhdhe)
eine Héhe von 0,30 m, gemessen von der Fahrbahnoberkante der nachstgele-
genen ausgebauten ErschlieBungsstraBe in der Mitte vor dem jeweiligen Bau-
kdrper, nicht Gberschreiten dirfen. Mit Hilfe dieser Festsetzung wird eine der
ortstypischen Bauweise entsprechende Anpassung der Erdgeschosszonen an
die Gelandehbéhen gewabhrleistet.

Als Traufhéhe (TH) wird die Héhe zwischen der Oberkante des fertigen Erdge-
schossfuBbodens (SH) und dem Dach, gemessen am Schnittpunkt der Ober-
kante der Dacheindeckung mit der AuBenkante des aufgehenden Mauerwerks,
festgesetzt. Diese wird, einschlieBlich Attika, auf eine maximale Héhe von 7,0 m
begrenzt. Von der Einhaltung der Traufh6he werden untergeordnete Dachauf-
bauten, Zwerchgiebel sowie untergeordnete Gebauderlckspringe und Gebau-
deteile ausgenommen, um den Bauwilligen bei der Baugestaltung einen weiten
Spielraum zu belassen.

Die héchstzulassige Gebaudehéhe darf das MaB3 von 9,5 m tber der Sockelho-
he nicht Gberschreiten. Bei der Bestimmung der Gebaudehdhe bleiben unterge-
ordnete Gebaudeteile, wie Antennen oder Schornsteine, jedoch unbericksich-
tigt.
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Die getroffenen Héhenfestsetzungen entsprechen den in jingeren Bebauungs-
planen der Stadt auch fir andere Wohngebiete getroffenen Regelungen. Damit
wird nach Auffassung der Stadt eine ausreichende Anpassung von neuen Ge-
b&uden an die vorhandene Bebauungsstruktur in Lehrte sichergestellt und
gleichzeitig werden auch Bauméglichkeiten fir modernere Bau- und Dachfor-
men geschaffen.

3.3 Bauweise, Baugrenzen und Zahl der Wohnungen
Bauweise

Im gesamten Plangebiet wird eine offene Bauweise festgesetzt. Somit kann im
Plangebiet eine aufgelockerte Bebauungsstruktur entstehen, die sich an die um-
liegende bereits bestehende Struktur anpasst. Die offene Bauweise wird nicht
weiter eingeschrankt, um Bauwilligen einen gréBtmdéglichen Gestaltungsspiel-
raum zu ermdglichen.

Baugrenzen

Durch die Festsetzung der Baugrenzen soll einerseits eine stadtebauliche Ord-
nung (u.a. ausreichende Sichtverhaltnisse im Bereich der Verkehrsanlagen)
gewabhrleistet werden, andererseits soll durch die groBzligigen Gberbaubaren
Bereiche ein groBtmdgliches Mal an Gestaltungsfreiheit im Hinblick auf die An-
ordnung der Gebaude auf den Grundsticken erméglicht werden.

Entlang der 6ffentlichen Verkehrsflachen werden nicht Gberbaubare Grund-
stlicksflachen von 3 m Breite festgesetzt, um gute Sichtverhaltnisse fir die
Grundstiickszufahrten zu gewahrleisten. Diese Festsetzung dient auch der For-
derung von Vorgartenbereichen fir eine Eingriinung der geplanten Bebauung
und einer aufgelockerten Bebauungsstruktur.

Um diese Zweckbestimmungen zu sichern, werden auf den nicht Gberbaubaren
Grundstiicksflachen zwischen Baugrenze und StraBenbegrenzungslinie Gara-
gen und offene Kleingaragen (Carports/iberdachte Stellplatze) geman § 12
BauNVO sowie Nebenanlagen gemai § 14 BauNVO, soweit es sich um Ge-
b&ude handelt, ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt auch im Bereich des
Gewasserrandstreifens.

Zu den 6ffentlichen und privaten Griin- und Pflanzflachen werden zu deren
Schutz ebenfalls nicht Gberbaubare Bereiche von 3 m festgesetzt.

Zahl der Wohnungen

Um im Gebiet eine angemessene Bebauung mit Ein- und Mehrfamilienhausern
zu ermdglichen und gleichzeitig eine Bebauung in Anpassung an die vorhande-
ne Siedlungsstruktur zu gewahrleisten, ist es nach Auffassung der Stadt erfor-
derlich, die Zahl der Wohnungen im Plangebiet zu begrenzen.

FUr das geplante Wohngebiet wird daher festgesetzt, dass je Einzelhaus héchs-
tens vier Wohnungen und je Doppelhaushalfte h6chstens zwei Wohnungen zu-
Iassig sind. Je Haus einer Hausgruppe sollen ebenfalls nur zwei Wohnungen
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zulassig sein. Diese Festsetzung entspricht ebenfalls der flir neuere Wohnge-
biete der Stadt getroffenen Regelung.

3.4 Spielplatz

Wenngleich das Niedersachsische Spielplatzgesetz (NSpPG) am 10.12.2008
ersatzlos aufgehoben wurde und ein Spielplatz somit rechtlich nicht erforderlich
ist, soll im Plangebiet eine Spielplatzflache ausgewiesen werden, um den
Spielplatzbedarf angemessen zu berlcksichtigen.

Im stdlichen Bereich befinden sich angrenzend zur Stral3e ,Osteresch” Ge-
hélzstrukturen, welche innerhalb einer 6ffentlichen Grinflache erhalten bleiben
sollen. Die Flache ist im &stlichen Bereich ausreichend dimensioniert, um hier
erganzend einen Spielplatz zu realisieren. Fir die 6ffentliche Grinflache wird
daher in diesem Bereich auch die Zweckbestimmung ,Spielplatz” festgesetzt.

3.5 Grunordnerische Festsetzungen

Die grinordnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans haben die Grund-
funktion, die landschaftliche Einbindung des Plangebietes in das Orts- und
Landschaftsbild sicherzustellen, Beeintrachtigungen von Arten und Lebensge-
meinschaften sowie des Bodens zu minimieren und gleichzeitig die Eingriffe in
den Naturhaushalt, soweit méglich und sinnvoll, innerhalb des Plangebietes zu
kompensieren bzw. auszugleichen.

Zu diesem Zweck werden die vorhandenen Gehdlzstrukturen am norddstlichen
und am sidlichen Plangebietsrand, soweit sinnvoll méglich, innerhalb 6ffentli-
cher Grinflachen erhalten und dauerhaft gesichert. Sie bleiben somit als wert-
volles Element des Landschaftsbildes und als wertvoller Nahrungs-, Rickzugs-
und Lebensraum flirr die Fauna des Gebietes dauerhaft erhalten. Eine Unter-
haltung des Grabens entlang der Stra3e ,,Am Brink“ und am nordéstlichen
Plangebietsrand ist, wie bisher, Uber die angrenzend verlaufenden StraBenzi-
ge mdglich.

Suadlich der StraBe ,Osteresch® wird ein Immissionsschutzwall angelegt, wel-
cher vollstandig mit standortgerechten, einheimischen Laubgehdlzen bepflanzt
wird.

Im stidwestlichen Teil des Plangebietes wird im Bereich einer 6ffentlichen
Grunflache eine Regenrlckhalteanlage angelegt, die das Oberflachenwasser
des geplanten Wohngebietes aufnimmt und dem nattrlichen Abfluss entspre-
chend der Vorflut zuleitet.

Die innerhalb des festgesetzten Wohngebietes entstehenden Gartenflachen
tragen Uberdies zu einer Kompensation der durch die Planung verursachten
Eingriffe in den Naturhaushalt bei.
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3.6 Ortliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 NBauO)

Geman § 84 Abs. 3 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) kénnen die
Stadte und Gemeinden 6rtliche Bauvorschriften erlassen, um bestimmte stadte-
bauliche, baugestalterische oder 6kologische Absichten zu verwirklichen. Sie
kénnen z.B. Anforderungen an die Gestaltung von Gebauden stellen oder die
Gestaltung, Art und Hbéhe von Einfriedungen bestimmen. Gestaltungsfestset-
zungen ergehen dabei als objektbezogene gestalterische Regelungen nicht
nach den bundesgesetzlichen Festsetzungen des BauGB, sondern nach den
MaBgaben im Landesrecht (Bauordnungsrecht).

In neueren Bebauungsplanen hat die Stadt fir Wohngebiete értliche Bauvor-
schriften zur Dach- und Fassadengestaltung, Grundsttickseinfriedung und Gar-
tengestaltung aufgenommen, um eine positive Gestaltung der éffentlichen
Raume zu gewabhrleisten, Beeintrachtigungen des Ortsbildes zu vermeiden und
eine Durchgriinung der Siedlungsbereiche zu férdern. Diese Regelungen sollen
auch fir das vorliegende Plangebiet gelten.

Dacheindeckung

Das Ortsbild wird im besonderen MafBe durch das Erscheinungsbild der Dach-
landschaft gepragt. Hinsichtlich der Farben und Materialien bestimmen Déacher
mit roten bis rotbraunen und dunkelgrauen bis schwarzen Tonpfannen oder ent-
sprechenden Betondachsteinen das Erscheinungsbild in Lehrte.

FUr die geneigten Hauptdacher ab 15° wird daher eine Eindeckung mit Dach-
ziegeln oder Dachsteinen mit nicht glanzender Oberflache in entsprechender
Farbgebung vorgeschrieben. Zur Definition der zulassigen Farbgestaltung wird
durch die Angabe von RAL-Farbténen ein Rahmen gesetzt, durch den sicher-
gestellt werden soll, dass die Farbgebung in ihrem Gesamteindruck dem fest-
gesetzten Farbton noch entspricht.

Ausgenommen von dieser Festsetzung werden untergeordnete Dachteile sowie
Solaranlagen und Wintergarten.

AuBenwandflachen

Als zweites Element werden auch fir die AuBenwandflachen Mindestanforde-
rungen definiert, um eine Anpassung an die ortstypische Bebauung zu gewahr-
leisten. Um ein entsprechendes Bild im Plangebiet zu erreichen, sollen die Ge-
baude daher grundsatzlich mit Ziegelsichtmauerwerk errichtet werden.

Bei der Stadt werden jedoch zunehmend Antrage gestellt, Gebaude in Holz-
oder Putzbauweise (Warmedammverbundsystem) zu errichten oder zu sanie-
ren. Aus energetischer Sicht bietet diese MaBnahme eine effektive und kosten-
gunstige Moglichkeit der Gebaudesanierung. In vereinzelten Fallen hat sich die
Stadt bereits fir die Zulassung von Warmedammverbundsystemen in beste-
henden Baugebieten ausgesprochen und in neueren Bebauungsplanen auch
Gebaude in Holz- oder Putzbauweise zugelassen. Diese Regelung wird auch im
vorliegenden Bebauungsplan aufgenommen. Um sich den in der Stadt vorhan-
denen Farben fir die Mauerwerksgestaltung anzupassen, werden auch fir die
AuBenwandflachen die zu verwendenden Farben festgesetzt.
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Zur Auflockerung bzw. flir Gliederungszwecke wird die Verwendung von Metall,
Kunststoff, Beton, Naturstein und Schichtstoffplatten (z.B. , Trespa“) auf bis zu
maximal 1/3 der Wandflachen zugelassen. Ausgenommen von dieser Vorschrift
sind Wandsysteme die der aktiven Energiegewinnung dienen.

Gartengestaltung

Private Gartenbereiche tragen zur Schaffung eines vielféltigen Lebensraumes
fir Flora und Fauna sowie zur Durchgriinung des Baugebietes, zur Erhaltung
eines ausgeglichenen Kleinklimas sowie zur Férderung der Boden- und Grund-
wasserneubildung bei. Bei der Gartengestaltung werden in der Stadt jedoch
zunehmend Stein- bzw. Schottergarten angelegt, welche insbesondere bei Ver-
wendung von Folien im Untergrund versiegelte Flachen darstellen und damit
diesen Zielen entgegenstehen.

Unterstitzend zur Regelung unter § 9 Abs. 2 der NBauO, wonach nicht tber-
baute Flachen der Baugrundstlicke als Grinflachen gestaltet werden missen,
wird im Bebauungsplan daher festgesetzt, dass Stein- bzw. Schotterbeete nur
zuldssig sind, soweit ihre Flache zusammen mit allen baulichen Anlagen im all-
gemeinen Wohngebiet (WA) die zuldssige Grundflache von 50 % des jeweiligen
Baugrundstiickes (entspricht der GRZ von 0,4 + 25% Uberschreitung) nicht
Uberschreitet.

Grundstlickseinfriedung

Die Stadt méchte auch die H6he von straBenseitigen Einfriedungen auf maximal
0,80 m begrenzen, um zu verhindern, dass z.B. durch hohe geschlossene
Sichtschutzzaune oder Mauern entlang der StraBen das angestrebte stadtebau-
liche Bild einer ortstypischen und offenen Bebauung gestért wird. Als Bezugs-
punkt fur die Bemessung der angegebenen Hohe ist dabei die Fahrbahnober-
kante der angrenzenden fertig ausgebauten ErschlieBungsstraBBe jeweils lot-
recht zur Anlage maBgeblich.

Neben einer positiven Gestaltung des 6ffentlichen Raumes dient diese Festset-
zung auch der Verkehrssicherheit, um eine mangelnde Sicht im Bereich der
Grundstiickszufahrten zu vermeiden.

FUr die Gbrigen Grundstliicksgrenzen werden diesbezliglich keine Vorgaben ge-
troffen. Damit sind in den Ubrigen Bereichen auch Einfriedungen mit gréBeren
Hdéhen von bis zu 2 m (entsprechend § 8 Abs. 5 NBauO) zulassig, sodass ein
ausreichender Schutz der Privatsphare in den AuBenbereichen (Garten) ge-
wahrleistet werden kann.

3.7 ErschlieBung Ver- und Entsorgung
3.7.1 VerkehrserschlieBung

Die Flachen und das vorhandene Wohngebaude im Plangebiet sind lber die
vorhandenen StraBen (,Am Brink®, ,Osteresch®) erschlossen. Die Stra3en ha-
ben nach Stden Uber weitere StraBBenzlige jeweils Anschluss an die Kreisstra-
Be 223. Der Anschluss an das 6értliche und Gberértliche StraBenverkehrsnetz
ist somit gewéhrleistet.
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Far die zwischen den StraBen ,,Am Brink® und ,Osteresch” gelegene Flache
wird eine ErschlieBungsstraBe in das Gebiet geflhrt, welche an beide Stral3en
anbindet und als RingstraBe das Wohngebiet von innen her erschlie3t. Fir die
ErschlieBung Uber die StraBe ,Am Brink“ sind hierfiir die Schaffung einer Uber-
fahrt und die teilweise Verrohrung des Grabens erforderlich. Im Ubrigen soll
der Graben als offener Wasserzug erhalten bleiben.

Die Teilflachen im stdlichen und nordwestlichen Bereich kébnnen gréBtenteils
direkt Uber die vorhandenen StraBenzlge erschlossen werden bzw. wird flr
den nordwestlichen Teilbereich eine bestehende private Zuwegung bericksich-
tigt, welche auch die westlich gelegene Bebauung erschlieBt. Erganzend wird
ausgehend von der StraBe ,Am Brink® eine StichstraBe nach Westen gefiihrt,
um die Option einer ErschlieBung der weiteren westlich gelegenen Flachen
sicher zu stellen.

3.7.2 Wasserwirtschaftliche ErschlieBung

Trink- und Brauchwasser

Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser im Plangebiet kann durch die
zentrale Wasserversorgung des Trink- und Abwasserverbandes ,Bourtanger
Moor“ mit Sitz in Geeste gewahrleistet werden.

Brandschutz

Die fur das Plangebiet erforderlichen Einrichtungen des Brandschutzes werden
nach den einschlagigen technischen Regeln (Arbeitsblatt W 405 des DVGW)
und in Absprache mit der értlichen Feuerwehr und der Abteilung "Vorbeugender
Brandschutz" beim Landkreis Emsland erstellt.

Nach Auskunft des Landkreises ist die Léschwasserversorgung so herzustellen,
dass mindestens 800 I/min. zur Verfligung stehen. Im Umkreis von 150 m, ge-
messen Mitte Wohngebaude, sind mindestens 50% der Léschwasserversor-
gung sicherzustellen. Die weiteren 50% der L6schwasserversorgung sind im
Umkreis von 300 m sicherzustellen.

Abwasserbeseitigung

Das Plangebiet soll an die zentrale Abwasserbeseitigung der Stadt Hasellinne
angeschlossen werden. Eine ordnungsgemaBe Schmutzwasserbeseitigung ist
damit gewahrleistet. Ausreichende Kapazitaten sind vorhanden.

Oberflachenwasser

Derzeit versickert das anfallende Oberflachenwasser auf dem jeweiligen
Grundstiick bzw. wird es in den vorhandenen Graben abgeleitet.

Bei der Oberflachenentwéasserung sollen Auswirkungen der zu erwartenden
Flachenversiegelung auf den Grundwasserstand mdglichst geringgehalten so-
wie eine Verscharfung der Abflusssituation vermieden werden. Fir wesentliche
Teile des Plangebietes wurde bereits eine Bodenuntersuchung durchgefihrt
(Anlage 3). Auf den angrenzenden Flachen im Plangebiet ist von dhnlichen
Bodenverhéltnissen auszugehen. Danach liegen im Plangebiet Béden vor, die
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grundsatzlich fir eine Versickerung des anfallenden Oberflachenwassers ge-
eignet sind.

Grundwasser wurde in Tiefen von 1,25 - 1,87 m unter der Gelandeoberkante
erbohrt. Es wird erwartet, dass der mittlere Grundwasserhéchststand etwa 0,4
m Uber den gemessenen Werten liegt. Die gemal Arbeitsblatt A 138 der ATV
erforderliche Sickerstrecke von mindestens 1 m zum mittleren Grundwasser-
héchststand wird bei einer Ausfihrung von flachen Versickerungsmulden mit
einer geringen Flachenauslastung im derzeitigen Bestand daher nicht an allen
Stellen eingehalten und waére in Teilen nur mit einer entsprechenden Geléan-
deaufhéhung zu erflllen.

Daher soll im Plangebiet eine zentrale Rickhalteanlage zum Tragen kommen,
Uber die das anfallende Oberflachenwasser auf das natirliche Mal3 gedrosselt
der Vorflut zugeleitet werden kann. Damit kénnen erhebliche Beeintréachtigun-
gen des Schutzgutes Wasser vermieden werden.

Unter Bericksichtigung der Gelandehéhen soll das Regenriickhaltebecken am
stdwestlichen Rand des Plangebietes angrenzend zu dem dort verlaufenden
Graben geschaffen werden. Es wird vermutet, dass hier bereits friiher eine
Teichanlage bestand. Fir den sidwestlichen Bereich wurden daher weitere
orientierende Bodenuntersuchungen durchgefihrt (Anlage 3a). Das Regen-
riickhaltebecken kann einen Uberlauf an den Graben erhalten und wird mit ei-
nem Stauvolumen von 480 me® ausreichend dimensioniert, das anfallende
Oberflachenwasser aus dem Plangebiet aufzunehmen (Lageplan, s. Anlage
3b).

FUr die geplanten wasserwirtschaftlichen MaBBnahmen sind die entsprechen-
den Genehmigungen und/oder Erlaubnisse nach dem Wasserhaushaltsgesetz
in Verbindung mit dem Niedersachsischen Wassergesetz bei der jeweilig zu-
standigen Wasserbehérde zu beantragen.

3.7.3 Abfallbeseitigung

Die Entsorgung von im Plangebiet anfallenden Abfallen kann entsprechend den
abfallrechtlichen Bestimmungen sowie den jeweils glltigen Satzungen zur Ab-
fallentsorgung des Landkreises Emsland erfolgen. Trager der 6ffentlichen Ab-
fallentsorgung ist der Landkreis Emsland. Die Beseitigung der festen Abfallstof-
fe ist damit gewahrleistet.

Eventuell anfallender Sonderabfall ist einer, den gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechenden Entsorgung zuzuflhren.

3.7.4 Energieversorgung

Die kommunalen Warmenetze sollen auf Basis zu erarbeitender Warmeplane
zunehmend auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Fir die Stadt bzw.
ihre Ortsteile liegen solche Plane jedoch noch nicht vor (s.a. Kap. 4.4.7).

Biiro fur Stadtplanung (BP09_Begr.doc) 06.10.2025



Stadt Hasellinne
Begriindung mit Umweltbericht zum Bebauungsplanes Nr. 9 - Entwurf - 15

Die Versorgung des Plangebietes mit der notwendigen Energie (Strom, Warme)
kann durch die Westnetz GmbH sichergestellt werden.

4 Umweltbericht

4.1 Einleitung
4.1.1 Kurzdarstellung des Planinhaltes

Entsprechend den Ausfihrungen in Kap. 2.1 dient die vorliegende Planung der
Schaffung von Wohnbaumdglichkeiten zur Deckung des Eigenbedarfs des Orts-
teils Lehrte. Fir die Planung werden bisher tberwiegend landwirtschaftlich ge-
nutzte Flache in einer Gr6Be von ca. 4 ha in Anspruch genommen. Dartber
hinaus sind Teile der StraBen ,Am Brink® und ,Osteresch®, eines Grabens sowie
einer privaten Zuwegung Bestandteil der Planung. Insgesamt umfasst die Pla-
nung Flachen in einem Umfang von ca. 4,67 ha.

Der wesentliche Planinhalt ist in Kap. 3 dargestellt. Auf die Umwelt sind dabei
insbesondere folgende Auswirkungen mdoglich:

Durch die geplanten wohnbaulichen Nutzungen wird bei der festgesetzten
Grundflachenzahl (GRZ) von 0,4 einschlieBlich der Uberschreitungsméglichkeit
um 25 % durch Nebenanlagen im allgemeinen Wohngebiet eine Grundflache
von maximal ca. 14.265 m? in Anspruch genommen. EinschlieBlich der StraBen-
flachen kénnen insgesamt bis zu ca. 19.860 m? versiegelt werden. Durch die
geplante Bebauung und Bodenversiegelung kénnen insbesondere auf die
Schutzglter Wasser, Boden, Pflanzen und Tiere erhebliche Auswirkungen ent-
stehen.

Auf das Schutzgut Mensch sind mégliche Umwelteinwirkungen im Sinne des
§ 2 Abs. 4 BauGB durch Immissionseintrage zu untersuchen.

Hinsichtlich der H6henentwicklung soll im geplanten Wohngebiet eine Bebau-
ung bis zu einer maximalen Héhe von 9,5 m ermdglicht werden. Diese Héhe
entspricht den Geb&udehéhen in den angrenzenden Siedlungsbereichen. Zu-
dem werden angrenzend zur StraBe ,Osteresch” und am norddstlichen Rand
vorhandene Gehdlze als zu Erhalten festgesetzt. Diese Gehdlzstrukturen bin-
den die geplante Bebauung in die freie Landschaft ein und sorgen flr eine
Durchgriinung des geplanten Wohngebietes. Damit sind durch die vorliegende
Planung erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild nicht zu erwarten.

4.1.2 Ziele des Umweltschutzes
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

§ 1 BNatSchG nennt die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege.
Danach sind Natur und Landschaft so zu schitzen, dass die biologische Vielfalt,
die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts einschlieBlich der Re-
generationsfahigkeit und nachhaltigen Nutzungsféahigkeit der Naturguter sowie
die Vielfalt, Eigenart und Schénheit sowie der Erholungswert von Natur und
Landschaft auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die
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Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und
Landschatft.

In der Bauleitplanung werden diese Ziele u.a. durch die Anwendung des § 14
(Eingriffe in Natur und Landschaft), des § 15 (Verursacherpflichten, Unzulassig-
keit von Eingriffen) und des § 18 (Verhaltnis zum Baurecht) bertcksichtigt.

Artenschutzrechtliche Bestimmungen des BNatSchG

Die relevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote der nationalen Ge-
setzgebung sind in § 44 Abs. 1 BNatSchG formuliert. Hiernach ist es verboten:

1. wild lebenden Tieren der besonders geschuitzten Arten nachzustellen, sie
zu fangen, zu verletzen, zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstdren,

2. wild lebende Tiere der streng geschitzten Arten und der europaischen
Vogelarten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche St6-
rung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lo-
kalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- und Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders
geschuitzten Arten der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zer-
storen,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu
beschadigen oder zu zerstéren.

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Ein-
schrankungen der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote:

Fir nach § 15 BNatSchG zulassige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie fr
Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des
Baugesetzbuches zuléssig sind, gelten fir die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-
tungsverbote folgende MaBgaben: Sind in Anhang IVa der Richtlinie
92/43/EWG aufgeflihrte Tierarten, europaische Vogelarten oder solche Arten
betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufge-
fihrt sind, liegt ein Versto3 gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hin-
blick auf damit verbundene unvermeidbare Beeintrachtigungen wild lebender
Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die dkologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs-
oder Ruhestatten im rdumlichen Zusammenhang weiterhin erfillt wird. Soweit
erforderlich, kbnnen auch vorgezogene AusgleichsmaBnahmen festgesetzt
werden. Fir Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie
92/43/EWG aufgeflhrten Arten gelten diese MaBBgaben entsprechend. Sind an-
dere besonders geschutzte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchfih-
rung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Versto3 gegen die Zugriffs-, Besitz-
oder Vermarktungsverbote vor.
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Niedersachsisches Naturschutzgesetz (NNatSchQG)

Das NNatSchG bezieht sich zum Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzen-
arten, ihrer Lebensstatten und Biotope auf das BNatSchG.

Die rechtlichen Grundlagen zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten
sind in den §§ 38 (zum allgemeinen Arten-, Lebensstatten- und Biotopschutz),
§ 39 (allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und § 44 (beson-
ders geschitzte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) des BNatSchG
festgelegt. Danach ist es verboten, ohne vernlnftigen Grund Lebensstatten wild
lebender Tier- und Pflanzenarten zu zerstéren oder sonst erheblich zu beein-
trachtigen oder wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen, zu fangen, zu ver-
letzen oder zu téten.

Die Naturschutzbehdérde fuhrt ein Verzeichnis der im Sinne der §§ 23 bis 26 und
§§ 28 bis 30 BNatSchG geschitzten Teile von Natur und Landschaft, ein-
schlieBlich der Wallhecken im Sinne von § 22 Abs. 3 Satz 1 NNatSchG und der
gesetzlich geschitzten Biotope im Sinne des § 24 Abs. 2 NNatSchG sowie der
Natura 2000-Gebiete in ihrem Bereich.

Das Plangebiet ist nicht als schutzwirdiger oder nach dem BNatSchG ge-
schitzter Bereich gekennzeichnet. In einer Entfernung von ca. 350 m norddst-
lich der Plangebietsflache schliet sich das ,Natura 2000-Naturschutzgebiet in
der Unteren Haseniederung“ an.

Landschaftsrahmenplan (LBRP) nach § 10 BNatSchG

Im Landschaftsrahmenplan werden gem. § 10 BNatSchG die Uberdértlichen kon-
kretisierten Ziele, Erfordernisse und MaBnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege flir Teile des Landes dargestellt. Dabei sind die Ziele der
Raumordnung zu beachten sowie die Grundséatze und sonstigen Erfordernisse
der Raumordnung zu berticksichtigen. Landschaftsrahmenplane sind fir alle
Teile des Landes aufzustellen. Gemal § 3 NNatSchG ist die Naturschutzbehér-
de fur die Aufstellung des Landschaftsrahmenplanes zustandig.

Im Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Emsland (2001) ist das
Plangebiet vollstandig als Raum mit sekundarer Planungsprioritat gekenn-
zeichnet. In solchen Bereichen sollten laut LRP allgemein gulltige MaBnahmen
zur Verbesserung sowie zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur
und Landschaft vorgesehen werden. Von den vorgeschlagenen MaBnahmen
treffen ,Erweiterung des Heckennetzes” und ,Anreicherung der Feldflur mit
Kleinstrukturen® auf den Bereich des Plangebietes zu. In Siedlungsgebieten
sollte auf eine ,Durchlassigkeit” fir Arten und Lebensgemeinschaften geachtet
werden (extensive Pflege der Grunflachen, Verwendung standortgerechter,
einheimischer Gehdlze).

Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwirdige Bereiche sind flir das
Plangebiet nicht ausgewiesen. Der Gehélzbestand am éstlichen Rand der
Sportanlagen, stdlich der StraBBe ,,Osteresch” ist als Wald und somit als Integ-
rationsflache I. Prioritat dargestellt.

Die Aussagen des LRP werden bei der vorliegenden Planung bertcksichtigt.
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Landschaftsplan (LP) nach § 11 BNatSchG

Die far die értliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und MaBnahmen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden auf der Grundlage des
Landschaftsrahmenplanes im Landschaftsplan dargestellt. Der Landschaftsplan
enthéalt Angaben Uber den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von
Natur und Landschaft, die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege, die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zu-
stands von Natur und Landschaft und die Erfordernisse und MaBnahmen zur
Umsetzung der konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege.

Die Stadt Hasellinne hat keinen Landschaftsplan aufgestellt, es gelten daher die
Vorgaben des LRP.

Bundesimmissionsschutzgesetz

Nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind raumbedeutsame
Planungen und MaBnahmen einander so zuzuordnen, dass schadliche Umwelt-
einwirkungen auf ausschlieBlich oder tberwiegend dem Wohnen dienende Ge-
biete sowie auf sonstige schutzbedurftige Gebiete soweit wie mbglich vermie-
den werden.

Larmimmissionen

MaBgeblich fir die Bewertung der La&rmbelastung in der Bauleitplanung ist die
DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau® (Stand: Juni 2023). Im Beiblatt 1 der
DIN 18005 sind bezogen auf Verkehrs- und Gewerbelarm Orientierungswerte
genannt, die bei der Planung anzustreben sind.

Orientierungswerte der DIN 18005

Allgemeines Wohngebiet
Tags 55 dB (A)
Nachts
(Verkehr / Gewerbe) 45 /40 dB (A)

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 sind nicht als Grenz-
werte definiert._ Bezogen auf Anlagen i.S.d. BImSchG entsprechen die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 den Richtwerten in der technischen Anleitung zum
Schutz gegen Larm (TA Larm).

Die far Verkehr anzustrebenden Orientierungswerte kénnen in belasteten Berei-
chen, insbesondere bei vorhandener Bebauung und bestehenden Verkehrswe-
gen, oft nicht eingehalten werden. Die genannten Orientierungswerte sind daher
im Rahmen der Bauleitplanung einer Abwagung zuganglich. Das Bundesverwal-
tungsgericht hat in seinen Entscheidungen vom 18.12.1990 und vom
22.03.2007 ausgefiihrt, dass eine Uberschreitung der Orientierungswerte das
Ergebnis einer gerechten Abwéagung sein kann (vgl. BVerwG, Beschluss vom
18.12.1990 - 4N6.88 - UPR 1991, S. 151 und Urteil vom 22.03.2007 - 4CN2.06 -
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UPR 2007, S. 304). Auch die TA Larm berUcksichtigt unter Kap. 6.7 Gemenge-
lagen, bei denen Zwischenwerte gebildet werden kénnen, die jedoch die Misch-
gebietswerte nicht Uberschreiten sollen.

Zusatzlich werden in der DIN 18005 Hinweise fur die Abwagung gegeben. Dazu
zahlt folgende Aussage: ,Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der stad-
tebaulichen Planung erforderlichen Abwéagung der Belange als ein wichtiger
Planungsgrundsatz neben anderen Belangen - z.B. dem Gesichtspunkt der Er-
haltung bestehender Stadtstrukturen zu verstehen. Die Abwagung kann in be-
stimmten Fallen, bei Uberwiegen anderer Belange - insbesondere bei MaBnah-
men der Innenentwicklung - zu einer entsprechenden Zurickstellung des
Schallschutzes fihren.*

Verkehrsldarm (Vorsorgewerte)

Hinsichtlich des Verkehrslarms finden sich BewertungsmaBstédbe neben der DIN
18005 auch in der 16. Verordnung zur Durchfliihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV vom
12.06.1990). Die Verordnung gilt unmittelbar jedoch nur fir den Neubau oder
die wesentliche Anderung von Verkehrswegen. In ihr sind folgende Immissions-
grenzwerte (IGW) genannt, die nach der Verkehrslarmschutzrichtlinie 1997 als
Werte der ,Larmvorsorge* zu verstehen sind:

Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV fur Verkehr:
Allgemeines Wohngebiet 59/49 dB (A) tags/nachts
Sportldrm

Die Beurteilung von Larmimmissionen durch Sportanlagen richtet sich nach der
Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BImSchV i.d.F. vom 01.06.2017).

Immissionsrichtwerte (IRW) der 18. BImSchV
fir Sportanlagen (i.d.F. vom 01.06.2017)
Allgemeines Wohngebiet
Tags
auBerhalb der Ruhezeiten' 55 dB (A)
Innerhalb der Ruhezeiten 50 dB (A)
am Morgen?
Innerhalb der Gbrigen Ruhe- 55 dB (A)
zeiten®
Nachts 40 dB (A)

1 An Werktagen von 6.00-22.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 7.00-22.00 Uhr
2 An Werktagen von 6.00-8.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 7.00-9.00 Uhr und 13.00-15.00
3 An Werktagen und an Sonn- und Feiertagen von 20.00-22.00 Uhr

Die Ruhezeit von 13-15 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu berticksichti-
gen, wenn die Nutzungsdauer der Sportanlage in der Zeit von 9 - 20 Uhr 4
Stunden oder mehr betragt.

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte tags um
nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) Gberschreiten.
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Bei besonderen Veranstaltungen, die an nicht mehr als an 18 Kalendertagen
im Jahr stattfinden (seltene Ereignisse) dirfen die Immissionsrichtwerte um
nicht mehr als 20 dB(A) tags bzw. 10 dB(A) nachts Uberschritten werden.

Geruchsimmissionen

Um eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise flir die Geruchsbeurteilung zu
erreichen, hat der Landerausschuss fir Immissionsschutz (LAI) die Ge-
ruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) erarbeiten lassen. Sie beschreibt eine Vorge-
hensweise zur Ermittlung und Bewertung von Geruchsimmissionen im Rahmen
von Genehmigungs- und Uberwachungsverfahren von nach der 4. BImSchV
genehmigungsbedurftigen Anlagen. Die GIRL wurde in Niedersachsen in einem
gemeinschaftlichen Runderlass d. MU, d. MS, d. ML u.d. MW v. 23.07.2009
verdffentlicht und in der Praxis bisher auch als Entscheidungshilfe in Bauleit-
planverfahren bertcksichtigt.

Die GIRL wurde zum 1.12.2021 als Anhang 7 in die TA Luft 2021 integriert. Die
TA Luft ist zwar selbst kein Gesetz, als normkonkretisierende Verwaltungsvor-
schrift (Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchQ@)) stellt sie jedoch eine verbindliche Konkretisierung gesetzli-
cher Anforderungen dar.

Die TA Luft enthalt fir verschiedene Baugebietsarten Immissionswerte zur Be-
urteilung einer im Regelfall erheblichen Belastigung geman § 3 Abs. 1 BIm-
SchG. Der Richtwert fir Wohn- und Mischgebiete betragt eine Geruchseinheit
(GE) pro cbm Luft (erkennbarer Geruch) an bis zu 10 % der Jahresstunden
(Immissionswert IW = 0,10). Far Dorf-, Gewerbe- und Industriegebiete sind Ge-
ruchsimmissionen an bis zu 15 % der Jahresstunden zuldssig. Im AuBenbereich
kédnnen héhere Werte im Einzelfall zugelassen werden.

In begriindeten Einzelfallen ist entsprechend Nr. 3.1 Abs. 5 Anhang 7 TA Luft
die Festlegung von Zwischenwerten zwischen den Nutzungsbereichen mdglich.

Sonstige Immissionen

Schadliche Umwelteinwirkungen wie z.B. Geruch, Larm, Luftverunreinigungen,
Erschitterungen, Licht und Warme, sind zu bertcksichtigen, wenn sie geman
§ 3 Abs. 1 BImSchG nach Art, Ausmal oder Dauer geeignet sind, Gefahren,
erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fur die Allgemeinheit oder
die Nachbarschaft herbeizuflhren.

Sind beziglich der Luftqualitat maBgebliche Werte, insbesondere die der

39. BImSchV, Uberschritten, sind Luftreinhaltepléane zu erstellen. In Gebieten, in
denen kein Luftreinhalteplan erstellt wurde oder erforderlich ist, ist der Erhalt der
bestmdglichen Luftqualitat als Belang zu bertcksichtigen (§1a (6) Nr. 7 h
BauGB).
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4.2 Bestandsaufnahme

Bestandsaufnahme der einschlagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
standes, einschlieBlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussicht-
lich erheblich beeinflusst werden

4.2.1 Beschreibung der bestehenden Nutzungsstruktur (Schutzgut
Mensch)

4.2.1.1 Wohn- und Arbeitsumfeld / Schutzbedrftigkeit

Eine Beschreibung der vorhandenen Nutzungssituation ist auch in Kap. 2.4 zu
finden.

Die far eine wohnbauliche Nutzung vorgesehenen Flachen werden Uberwiegend
landwirtschatftlich als Acker oder Grin-/Weideland genutzt. Eine Teilflache im
ndrdlichen Bereich ist mit Gehdlzen bestanden. Weitere Geholze befinden sich
angrenzend zur StraBBe ,,Osteresch” und am nordéstlichen Rand angrenzend zu
einem Graben. Auch das wohnbaulich genutzte Grundstiick im éstlichen Be-
reich ist vollstandig von Gehdlzen eingefasst.

Die Flachen werden von den StraBen ,Am Brink* und ,Osteresch“ durchquert.
Parallel zur StraBe ,Am Brink“ verlauft an der Stidostseite ein Graben (Gewas-
ser lll. Ordnung). Der Graben bildet im weiteren Verlauf die nordéstliche Gren-
ze des Plangebietes.

Im Westen und Siiden schlie3t sich die urspriingliche Ortslage von Lehrte an,
welche von Wohnnutzungen, landwirtschaftlichen Betrieben und einzelnen Ge-
werbebetrieben gepragt ist. Stdlich des Plangebietes befinden sich angrenzend
zur StraBe ,Osteresch® die 6rtlichen Sportanlagen von Lehrte.

4.2.1.2 Immissionssituation
a) Landwirtschaftliche Geruchsimmissionen (Anlage 1)

In Lehrte befinden sich im Bereich der urspriinglichen Ortslage noch mehrere
landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltung, deren Emissionen zu Beeintrachti-
gungen fuhren kénnten. Die Stadt hat daher bereits im Vorfeld der Planung
durch die Fides Immissionsschutz & Umweltgutachter, Lingen, ein Geruchs-
gutachten auf Grundlage von Anhang 7 der TA Luft 2021 erstellen lassen, um
die Geruchssituation im Hinblick auf die geplante Entwicklung eines Wohnge-
bietes zu Uberprifen. Dabei wurden die unmittelbar nérdlich an die landwirt-
schaftliche Hofstelle an der StraB3e ,Am Brink* angrenzenden Flachen (1) so-
wie eine weitere nordwestlich gelegene Flache (2) Uberprift. In Bezug auf den
stdwestlich angrenzend zum Plangebiet gelegenen landwirtschaftlichen Be-
trieb wurden dabei verschiedene Varianten zur geplanten Tierhaltung unter-
sucht:

Variante 1: Bestandssituation
Variante 2: Reduzierung Tierbestand um 50 % und
Variante 3: Vollstandige Aufgabe der Tierhaltung

(s. Anlage 1, Bericht Nr. G23129.1/01 vom 24.07.2023).
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Die Ermittlungen ergeben, dass die nordwestlich des Plangebietes gelegene
Flache (2), aufgrund der umliegend vorhandenen weiteren landwirtschaftlichen
Betriebe, auch bei der Variante 3 zum Uberwiegenden Teil weiterhin mit Ge-
ruchsimmissionen an 17 - 25 % der Jahresstunden (IW 0,17 - 0,25) belastet ist.
Damit wird sowohl der zulassige Wert von 10 % flir ein allgemeines Wohnge-
biet als auch von 15 % fir ein Dorfgebiet Gberschritten (s. Geruchsgutachten
Anlage 6.2).

Die Flachen nérdlich der Hofstelle sind im westlichen Bereich im derzeitigen
Bestand (Variante 1) mit erkennbarem Geruch an 11 - 27 % der Jahresstunden
belastet. In das Plangebiet soll jedoch nur der éstliche Teil der untersuchten
Flache einbezogen werden. Entgegen dem ersten Entwurf wird die Teilflache
nochmals reduziert und beschrankt sich im Wesentlichen auf die Tiefe einer
Bauzeile entlang der StraBe ,Am Brink".

Dieser Bereich ist in der Bestandssituation mit Immissionswerten von Uberwie-
gend 0,04 - 0,09, d.h. mit far ein allgemeines Wohngebiet unproblematischen
Werten belastet. Lediglich am auBersten sidwestlichen Rand werden héhere
Werte von 0,12 - 0,13 erreicht. Die Werte verringern sich nach Osten. Es kann
daher davon ausgegangen werden, dass auch die 6stlich daran angrenzenden
Flachen, d.h. der 6stliche Teil des Plangebietes, bereits im Bestand nur gering
mit Immissionen aus der Landwirtschaft belastet ist.

Bei der Variante 2 werden im &stlichen Bereich der untersuchten Flache, so-
weit sie Bestandteil des Bebauungsplanes ist, Immissionswerte zwischen 0,03
- 0,09 (erkennbarer Geruch an 3 - 9 % der Jahresstunden) erreicht. Die Varian-
te 2 soll jedoch nicht zum Tragen kommen, da der landwirtschaftliche Betrieb
seine Tierhaltung mit Umsetzung der vorliegenden Planung vollstandig einstel-
len will.

Bei der damit relevanten Variante 3 ergeben sich auf der éstlichen Teilflache
nochmals geringere Immissionswerte von IW = 0,03 - 0,05. Damit wird der zu-
lassige Wert flr ein allgemeines Wohngebiet erheblich unterschritten.

Bei der Bauleitplanung sind auch mdgliche realistische Betriebsentwicklungen
der landwirtschaftlichen Betriebe zu beachten. Da mit der Variante 3 auf den
flr eine ergdnzende Bebauung vorgesehenen Flachen der Immissionswert fir
ein allgemeines Wohngebiet unterschritten wird, steht die vorliegende Planung
einer weiteren Entwicklung der in der Ortslage verbleibenden weiteren Betrie-
be nicht entgegen bzw. werden deren Entwicklungsmdglichkeiten durch je-
weils naher gelegene Wohnbebauung begrenzt.

b) Gewerbliche Immissionen (Anlagen 2 und 2a)

Sudwestlich des Plangebietes befinden sich innerhalb der Ortslage von Lehrte
in ca. 200 m bzw. 250 m Entfernung zwei Gastronomiebetriebe. In den Sélen
finden an den Wochenenden regelmafig Veranstaltungen mit bis zu 250 - 300
Personen statt. Zudem werden in einem Betrieb Kegelbahnen betrieben.

Die beiden Betriebe sind von bestehender Wohnbebauung umgeben, deren
Schutzanspruch dem eines Dorf-/Mischgebietes entspricht. Mit der vorliegen-
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den Planung soll ein allgemeines Wohngebiet mit einem um 5 dB(A) hdheren
Schutzanspruch gegeniber Larmemissionen entwickelt werden.

Die Stadt hat daher die im Plangebiet durch die Betriebe zu erwartenden Larm-
immissionen gutachterlich auf Grundlage der technischen Anleitung zum
Schutz gegen Larm (TA Larm) ermitteln lassen (ZECH Ingenieurgesellschaft
mbH Lingen, Bericht Nr. LL17822.1/01 vom 27.06.2023, s. Anlage 2).

Nach der TA Larm gelten in Bezug auf Gewerbelarmimmissionen fir ein all-
gemeines Wohngebiet Immissionsrichtwerte von 55/40 dB(A) tags/nachts. Die
Immissionsrichtwerte diurfen durch kurzzeitige Gerduschspitzen von Einzeler-
eignissen tags um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als

20 dB(A) Uberschritten werden.

MaBgeblich fir die Bewertung der La&rmbelastung in der Bauleitplanung ist die
DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau® (Stand: Juli 2023). Bezogen auf Anla-
gen i.S.d. BImSchG entsprechen die Richtwerte in der TA Larm den in der DIN
18005 genannten Orientierungswerten.

Die Betriebe wurden bereits bei einer friiheren Bauleitplanung im Jahr 2015
schalltechnisch Uberprift. Daher konnte im Wesentlichen auf die dabei zu-
grunde gelegten Berechnungsansatze zurtckgegriffen werden. Jedoch sind
nicht mehr alle Kegelbahnen in Betrieb, sodass eine Luftungséffnung mittler-
weile entfallen ist. Bei daraufhin durchgefliihrten Messungen wurde neben einer
verbliebenen Liftungséffnung zusatzlich auch ein Kalteaggregat aufgenom-
men.

Die Ermittlungen ergeben, dass tagsiber im gesamten Plangebiet der Immis-
sionsricht- oder Orientierungswert fr ein allgemeines Wohngebiet eingehalten
bzw. unterschritten wird (Anlage 5.1 des Gutachtens). Wahrend der Tagzeit
sind im Plangebiet somit keine unzuldssigen Gewerbeldrmimmissionen zu er-
warten.

Far die Beurteilung der Gerauschimmissionen im Nachtzeitraum ist im Gegen-
satz zur Tagzeit, bei der die Gerauschimmissionen gemaf3 der TA Larm Uber ei-
nen Zeitraum von 16 h gemittelt werden, jeweils die lauteste Stunde heranzuzie-
hen.

Waéhrend der Nachtzeit kommt es nach den Berechnungen im gesamten west-
lichen Bereich des Plangebietes dagegen zu Uberschreitungen des Orientie-
rungswertes fiir ein allgemeines Wohngebiet von 40 dB(A). Die Uberschreitun-
gen werden dabei maBgeblich durch die in Kippstellung berlicksichtigten Fens-
ter der Nordfassade des nachstgelegenen Gastronomiebetriebes verursacht.

Nach Ricksprache wurde jedoch festgestellt, dass der Betrieb Uber eine
Klimaanlage verfugt und die Fenster in der Nachtzeit, auch aus Larmschutz-
griinden gegenlber der naher gelegenen Bestandsbebauung, geschlossen
halt.

Die ZECH Ingenieurgesellschaft wurde daher um eine Neuermittlung der zu
erwartenden Gewerbelarmsituation wahrend der Nachtzeit gebeten (Anla-
ge 2a, weiterflihrende schalltechnische Untersuchung vom 10.09.2024).
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Die erganzenden Ermittlungen zeigen, dass unter dieser Bedingung der Im-
missionsrichtwert fir ein allgemeines Wohngebiet von 40 dB(A) nachts im ge-
samten Plangebiet eingehalten werden kann.

Uberschreitungen der fiir Spitzenpegel zuldssigen Werte sind im Plangebiet
ebenfalls nicht zu erwarten.

c) Sportlarm (Anlage 2)

Sudlich des Plangebietes befinden sich siddstlich der StraBe ,,Osteresch” die
Sportstatten des SV Griin Weil3 Lehrte 1946 e.V. Es werden zwei FuBballplat-
ze fUr den Trainingsbetrieb der Herren- und Jugendmannschaften und der
Hauptplatz wird zum Austragen von Punkispielen genutzt.

Flr das Plangebiet wurden daher auch die durch die Sportanlagen einwirken-
den Larmimmissionen gutachterlich auf Grundlage der Sportanlagenlarm-
schutzverordnung (18. BImSchV) tberpruft (Anlage 2).

Die Trainingseinheiten finden in der Regel im Zeitraum zwischen 17 - 22 Uhr
statt, sodass flUr die vorliegende Planung die Ruhezeit am Abend mafBgeblich
ist.

An Sonn- und Feiertagen kann in der Zeit von 9 - 20 Uhr eine Nutzungsdauer
der Sportanlage Uber mehr als 4 Stunden vorkommen. Daher wurde bei den
Berechnungen als zweite Variante der Beurteilungszeitraum mit sonntaglicher
Ruhezeit und einer Auslastung von bis zu 80 Zuschauern berticksichtigt.

Die Ermittlungen ergeben, dass der Immissionsrichtwert (IRW) von 55 dB(A)
fir ein allgemeines Wohngebiet innerhalb der Ruhezeit am Abend durch die
Sportanlage im Trainingsbetrieb auf Teilflachen am stidéstlichen Rand des
Plangebietes beidseitig der StralBe ,Osteresch® Uberschritten wird (Anlage 3.1
des Gutachtens).

Waéhrend der Spielsituation am Sonntag wird innerhalb der Ruhezeit am Mittag
auf geringen Teilflachen nérdlich angrenzend zur StraBBe ,,Osteresch” ebenfalls
der IRW von 55 dB(A) fir ein allgemeines Wohngebiet Uberschritten (Anlage
3.2 des Gutachtens)

(zu den Auswirkungen s. Kap. 4.4.1.1).

d) Verkehrslarm

Mit der Helter StraBBe (K 223) verlauft die nachstgelegene HauptverkehrsstralBe
in einer Entfernung von ca. 1 km stdlich des geplanten Wohngebietes. Auf-
grund des groBen Abstandes sind flr die geplanten Wohnnutzungen keine er-
heblichen Beeintrachtigungen durch Verkehrslarm zu erwarten. Eine Untersu-
chung von Verkehrslarm ist somit nicht erforderlich.
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e) Sonstige Immissionen

Sonstige bzw. weitere Anlagen, deren Auswirkungen oder deren Belange zu
beachten sind, sind im ndheren Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden. Es
sind im Plangebiet diesbeziglich keine unzumutbaren Beeintrachtigungen im
Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 ¢ BauGB zu erwarten.

4.2.1.3 Erholungsfunktion

Der Uberwiegende Teil des Plangebietes stellt, aufgrund seiner derzeit intensi-
ven Nutzung als Landwirtschaftsflache, kein Areal mit hoher Naherholungsfunk-
tion fir die benachbarte Wohnbevélkerung dar. Die Naherholungsfunktion die-
ser Flachen ist nur von allgemeiner Bedeutung.

Von Bedeutung sind jedoch die im Plangebiet vorhandenen Gehdlzstrukturen.
Diese sollen, soweit sinnvoll méglich, erhalten bleiben.

4.2.2 Beschreibung von Natur und Landschaft
4.2.2.1 Naturraum

Das Plangebiet liegt im Naturraum Hasetal, welches sich innerhalb der Haupt-
einheit Lingener Land befindet.

Der Naturraum Hasetal umfasst den unteren Abschnitt der Hase zwischen
Meppen und Herzlake. Die Niederung ist in diesem Bereich stark erweitert. Die
Hase pendelt in starken Windungen bis zur Mindung in die Ems bei Meppen.
Die eigentliche Flussaue besteht aus alluvialen Sanden und einzelnen zwi-
schen den gréBeren Windungen stehen gebliebenen Talsandinseln, deren
grundwassernahe Béden friher feuchte bis nasse Eichen-Hainbuchenwélder
und auf kleinen Flachmooren am Geestrand auch Erlenbriicher trugen. Die
Aue wird begleitet von ausgedehnten, kuppigen, untbersichtlichen Flugsand-
feldern, die den Talsanden, in welche die Hase eingeschnitten hat, aufgesetzt
sind. Die Dunenfelder tragen Kiefernforste und vereinzelt eingestreute Acker-
flachen.

(Quelle: Sophie Meisel; Die naturraumlichen Einheiten auf Blatt 70/71, Cloppenburg/Lingen, 1959)

4.2.2.2 Landschaftsbild / Ortsbild

Das Plangebiet befindet sich in einer Entfernung von ca. 5 km westlich der
Ortslage von Hasellinne im nordéstlichen Randbereich der bebauten Ortslage
des Ortsteiles Lehrte. Die Plangebietsflache umfasst Flachen beiderseits der
StraBen ,Am Brink“ und ,,Osteresch®. Den nordéstlichen Plangebietsrand bildet
ein Graben.

Das Landschaftsbild des Planbereichs wird vornehmlich gepragt durch die vor-
handenen Gehdlzstrukturen am westlichen, stidéstlichen, norddstlichen und
abschnittsweise auch am nordwestlichen Rand der Plangebietsflache und
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durch die landwirtschaftliche Nutzung innerhalb dieser umgebenden Struktu-
ren.

Die Flachen im stdwestlichen Planbereich stellen sich zur Zeit der Bestands-
aufnahme als Maisanbauflachen dar. Der nordéstliche Planbereich ist nach der
letzten Ernte nicht mehr neu bestellt worden. Auf der Flache sind noch die an-
gehéaufelten Reihen der letzten Kartoffelernte erkennbar. Die StraB3e ,Oster-
esch” wird abschnittsweise beidseitig von Gehdlzstrukturen begleitet, die sich
im Wesentlichen aus Eichen, Birken, Buchen und Zitterpappeln zusammenset-
zen. In der stddstlichen Ecke des Geltungsbereichs befindet sich ein Wohn-
grundstick, welches von Gehdlzstrukturen umgeben ist. Westlich angrenzend
an das Wohngrundstick wird ein Teilbereich als Weideflache genutzt. Den
nordéstlichen Plangebietsrand bilden eine Strauch-Baumhecke aus Eichen,
Erlen und Weiden und ein nordéstlich daran verlaufender Graben.

Im nordwestlichen Bereich verlauft die Stral3e ,Am Brink®, die an ihrer Nordsei-
te von einzelnen Obstbaumen und noch jingeren Eichen begleitet wird. Die
nordwestlich angrenzende Flache wird als Pferdeweide intensiv genutzt. Der
sich daran noérdlich anschlieBende Gehdlzbestand setzt sich im Wesentlichen
aus Eichen zusammen.

Westlich der Plangebietsflache schlief3t sich ein Gehdlzbestand aus Eiche,
Linde und Birke und im nérdlichen Bereich eine mit einer Hecke eingefasste
Rasenflache an. Die Flache sidlich der StraBe ,Osteresch” stellt sich als Pfer-
deweide mit einzelnen Obstbadumen dar.

Das Plangebiet ist aufgrund seiner Lage unmittelbar angrenzend zur Ortslage
und der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung der Plangebietsflache nicht
von besonderer Bedeutung hinsichtlich Vielfalt, Eigenart und Schénheit. Die
randlichen Gehélzstrukturen sind jedoch als wertvolle Elemente des Land-
schaftsbildes zu bewerten.

4.2.2.3 Boden /Wasserhaushalt / Altlasten / Kampfmittel
a) Boden

GemaB § 2 BBodSchG tbernimmt der Boden nattrliche Funktionen als Lebens-
grundlage und Lebensraum fir Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganis-
men, als wesentlicher Bestandteil des Naturhaushaltes und als Abbau-, Aus-
gleichs- und Aufbaumedium fiir stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puf-
fer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des
Grundwassers. Dartber hinaus erflllt er Funktionen als Archiv der Natur- und
Kulturgeschichte sowie verschiedene Nutzungsfunktionen als Rohstofflagerstatte,
Flache far Siedlung und Erholung, als Standort fir die land- und forstwirtschaftli-
che Nutzung und als Standort fir sonstige wirtschaftliche und éffentliche Nutzun-
gen, Verkehr, Ver- und Entsorgung.

Gemal Kartenserver des LBEG (Bodenkarte von Niedersachsen 1 : 50.000
BK50) ist im Uberwiegenden Teil des Plangebietes als Bodentyp ein mittlerer
Gley-Podsol vorherrschend. Im duBersten nérdlichen und nordwestlichen Planbe-
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reich ist ein mittlerer Plaggenesch unterlagert von Podsol-Gley als Bodentyp an-
zusprechen.

Das Substrat vom Gley-Podsol besteht aus Flugsand Uber weichselzeitli-
chem Talsand im Gegensatz zum Podsol-Gley, dessen Substrat sich aus
Geschiebedecksand Uber periglazidren Ablagerungen und Beckensedimen-
ten zusammensetzt. Der Gley-Podsol ist in der grundwassernahen Geest
weit verbreitet, demgegeniber gibt es vom Podsol-Gley nur kleine Vorkom-
men in den Niederungen der grundwasserfernen Geest.

Der Bodentyp zeichnet sich aus durch ein geringes bis mittleres Ertragspo-
tential, ein geringes bis mittleres Wasser- und Nahrstoffspeichervermégen
und eine gute Durchliftung und Wasserdurchlassigkeit im Oberboden. Er ist
beregnungsbedurftig, weniger verdichtungsempfindlich und auswaschungs-
gefahrdet gegenltber Nahr- und Schadstoffen. Er verfligt zudem Uber eine
geringe bis mittlere Pufferkapazitat und eine Erosionsgefahr durch Wind.

Der Plaggenesch ist ein fast ausschlieBlich auf den nordwestdeutschen Raum
beschrankter Bodentyp, der durch eine tber Jahrhunderte durchgefihrte Plag-
gendlingung entstand und sich in besonderem Mafe durch eine Anreicherung
von Humus und N&hrstoffen auszeichnet.

Der Plaggenesch gehdrt zu den besonders schutzwiirdigen Béden aufgrund sei-
ner hohen natlrlichen Bodenfruchtbarkeit und seiner hohen kulturgeschichtlichen
Bedeutung. Er besitzt eine besonders hohe Leistungsféhigkeit im Hinblick auf die
Lebensraumfunktion und besondere Archivfunktionen.

Der Plaggenesch ist tiefgriindig humos, besitzt ein mittleres Ertragspotenzial, ein
mittleres Nahrstoff- und Wasserspeichervermdgen und eine geringe Pufferkapa-
zitat. Seine Eigenschaften beziiglich Durchliftung, Wasserdurchlassigkeit und
Erwarmung werden als gut bewertet. Weiterhin ist er wenig verdichtungsempfind-
lich und besitzt eine hohe Auswaschungsgefahrdung.

Quelle: www.lbeg.niedersachsen.de NIBIS

b) Wasserhaushalt

Innerhalb und angrenzend zum Plangebiet befinden sich keine nattrlich entstan-
denen Oberflachengewasser. Am nordéstlichen Plangebietsrand und am stdli-
chen Rand der StraBBe ,,Am Brink* verlauft ein Graben, der im Regelprofil ausge-
baut ist und zur Zeit der Bestandsaufnahme (Juli 2025) kaum Wasser fihrt.

Gemal Kartenserver des LBEG (Hydrogeologische Karte von Niedersachsen
1:50.000) liegt im Gberwiegenden Bereich des Plangebietes eine Grundwasser-
neubildungsrate von 100 — 150 mm im Jahr vor. Das Schutzpotenzial gilt auf-
grund der Beschaffenheit der anstehenden Gesteine und ihrer Machtigkeit im
Hinblick auf ihr Vermdgen, den oberen Grundwasserleiter vor der Befrachtung mit
potenziellen Schadstoffen zu schiitzen als ,gering®“. Das Grundwasser gilt dort als
gut geschiitzt, wo gering durchlassige Deckschichten Gber dem Grundwasser die
Versickerung behindern und wo groBe Flurabstadnde zwischen Geldnde und
Grundwasseroberflache eine lange Verweilzeit beginstigen.
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Beim Schutzgut Wasser ist kein besonderer Schutzbedarf gegeben, da die
Grundwasserneubildungsrate im langjahrigen Mittel unter 200 mm/a liegt.

Quelle: www.lbeg.niedersachsen.de NIBIS

c) Altlasten / Kampfmittel
Altlasten

Der Stadt Hasellnne liegen zurzeit keine Hinweise oder Erkenntnisse vor, dass
sich im Geltungsbereich des Plangebietes Bdden befinden, die erheblich mit
umweltgefdhrdenden Stoffen belastet sind.

Westlich zum Plangebiet sind jedoch zwei Altstandorte registriert, die im Altlas-
tenverzeichnis des Landkreises Emsland unter der Anlagen-Nr. 454 019 5 130
0002 mit der Bezeichnung , TS Wdéste, Laurentiusstr 8" und unter der Anlagen-
Nr. 454 019 5 130 0001 mit dem Anlagennamen ,EVT Dettmer Agrarservice"
gefuhrt werden. Zu diesen Altstandorten liegen der unteren Abfall- und Boden-
schutzbehérde (UAB/UBB) keine Untersuchungen vor.

Aus Grinden der Vorsorge sind im Planungsgebiet daher:

» eventuell erforderliche Grundwasserhaltungen bei TiefbaumaBnahmen vor-
ab mit dem Landkreis Emsland Fachbereich Umwelt, abzustimmen und
sachverstandig zu begleiten und zu Gberwachen.

» Grundwasserentnahmen zum Zwecke der Nutzung als Brauchwasser nur
zuldssig, wenn dieses Wasser vorher auf mdgliche Verunreinigun-
gen/Kontaminationen untersucht und durch ein entsprechendes Gutachten
nachgewiesen wird, dass das Wasser unbelastet ist.

» Grundwasserentnahmen zum Zwecke der Nutzung als Trinkwasser unzu-
|&ssig. Die Trinkwasserversorgung darf nur Gber das 6ffentliche Leitungs-
netz erfolgen.

Kampfmittel

Hinsichtlich Kampfmittel wurde flr das Plangebiet keine Luftbildauswertung vor-
genommen. Bei Hinweisen auf Bombenblindganger oder andere Kampfmittel im
Boden ist unverzlglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst, die zustandige Poli-
zeidienststelle oder das Ordnungsamt zu benachrichtigen. Im Bebauungsplan
ist ein entsprechender Hinweis aufgenommen.

4.2.2.4 Klima Luft

Das Plangebiet liegt klimatisch in der maritim-subkontinentalen Flachlandregion
und ist der grundwasserfernen ebenen bis welligen Geest zuzuordnen. Mittlere
Jahresniederschlage von durchschnittlich 650 - 700 mm sind zu erwarten. Die
relative Luftfeuchte liegt im Mittel bei 81%. Die durchschnittliche Jahrestempera-
tur ist etwa 8.4°C, bei mittleren Jahrestemperaturschwankungen von 16.4°C.
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Die klimatische Wasserbilanz weist einen Uberschuss von 200 - 300 mm im Jahr
auf, wobei ein Defizit im Sommerhalbjahr besteht. Die mittlere Vegetationszeit
von etwa 220 Tagen ist relativ lang.

Quelle: Karten des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen; Bodenkundliche Standortkarte,
M. 1 :200.000, Blatt Osnabriick, 1975

Im Emsland herrschen westliche Winde vor. Im Herbst und Winter Gberwiegt eine
stdwestliche und im Frihjahr und Sommer eine westliche bis nordwestliche
Windrichtung.

Die Luftqualitat gilt im Emsland als vergleichsweise gut bzw. unterscheidet sich
wenig von anderen ldndlichen Gebieten in Niedersachsen. Lokal erzeugte
Emissionen erreichen die Grenzwerte (nach Technischer Anleitung zur Reinhal-
tung der Luft) auch nicht anndhernd. Kleinrdumige Belastungen durch vielbefah-
rene StraBen oder hohe Tierkonzentrationen kénnen aber vorkommen.

Quelle: Landschaftsrahmenplan Landkreis Emsland, 2001

4.2.2.5 Arten und Lebensgemeinschaften
Heutige potenziell natiirliche Vegetation (PNV)

Nach der Karte der potenziell nattirlichen Vegetationslandschaften Nieder-
sachsens auf der Grundlage der Bodenubersichtskarte (1:50.000) wirde sich das
Plangebiet bei einer vom Menschen unbeeinflussten Entwicklung zu einem
Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes mit Ubergéngen zum Flattergras-
Buchenwald entwickeln. Bei aktueller Ackernutzung, verbunden mit nachhaltiger
Aufdiingung sind eventuell auch Ubergédnge zum Waldmeister-Buchenwald
denkbar.

Als Baumarten der Sukzessionsphasen oder Begleiter der von der Rotbuche do-
minierten Schlussgesellschaft kdmen Hangebirke, Hainbuche, Esche, Zitterpap-
pel, Vogelkirsche, Traubeneiche, Stieleiche, Eberesche und Winterlinde naturli-

cherweise im Plangebiet vor.

Quelle: Heutige potenzielle natlrliche Vegetationslandschaften Niedersachsens auf Basis der bodenkundli-
chen Ubersichtskarte 1 : 50.000, Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 2003

Biotoptypen

Die Bestandsaufnahme erfolgte auf Grundlage des Kartierschltssels fir Bio-
toptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS, 2021). Der jeweilige Biotopcode ist
analog dem Kartierschlissel. Eine kartographische Darstellung erfolgt in der
Anlage 4.

Ackerflache (A)

Der Uberwiegende Teil der Plangebietsflache wird intensiv ackerbaulich genutzt.
Dabei stellt sich der stidwestliche Planbereich zur Zeit der Bestandsaufnahme
(Juli 2025) als Maisanbauflache dar. Der norddstliche Teil ist nach der letzten
Ernte nicht mehr bestellt worden und stellt sich zurzeit als Ackerbrache dar. Auf
der Flache sind noch die angehaufelten Reihen der letzten Kartoffelernte zu
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erkennen. Die Ackerflachen der Plangebietsflache werden geman dem Stadte-
tagmodell mit dem Wertfaktor 1 WF bewertet.

Artenarmes Intensivgriinland (Gl)

Die auBerste stidwestliche Flache des Plangebietes stellt sich, wie auch die
nordwestlich an die StraBBe ,Am Brink® angrenzende Flache als intensiv genutz-
te Grinlandflache dar. Beide Flachen werden als Pferdeweiden genutzt. Hier-
bei handelt es sich um ein von nahrstoffbedurftigen StiBgréasern dominiertes
Grinland, in dem nur wenige krautige Pflanzen vertreten sind. Dieses Intensiv-
griinland wird gemafl dem Stadtetagmodell dem Wertfaktor 2 WF zugeordnet.

Strauch-Baumhecke (HFM)

Am nordwestlichen Rand der StraBe ,Osteresch” sowie am nordéstlichen Plan-
gebietsrand befinden sich Strauch-Baumhecken unterschiedlicher Zusammen-
setzung. Die Strauch-Baumhecke nordwestlich entlang der Stra3e ,Osteresch®
setzt sich im Wesentlichen aus éalteren Eichen zusammen. Abschnittsweise ist
auch die Zitterpappel vertreten. Die Strauch-Baumhecke am norddstlichen
Plangebietsrand setzt sich im Wesentlichen aus Erlen, Weiden und Eichen zu-
sammen. Die Strauch-Baumhecken werden gemafi dem Stadtetagmodell mit
dem Wertfaktor 3 WF bewertet.

StraBenverkehrsflachen (OVS) ,,Am Brink“, ,,Osteresch”

Die im Geltungsbereich verlaufenden StraBenverkehrsflachen sind bituminds
befestigt und werden randlich von grasreichen Seitenstreifen begleitet. Die ca.
3,0 m — 3,5 m breite Fahrbahn wird als flir den Naturhaushalt wertlose Flache
dem Wertfaktor 0 WF zugeordnet. Die grasreichen unbefestigten Seitenstreifen
werden als halbruderale Grinstreifen aufgrund ihrer hohen Nutzungs- und Pfle-
geintensitat mit dem Wertfaktor 1 WF bewertet.

Nahrstoffreicher Graben (FGR)

Der am nordéstlichen Plangebietsrand und stiddstlich der StraBe ,Am Brink*
verlaufende Graben ist im Regelprofil ausgebaut und flhrt zur Zeit der Be-
standsaufnahme kaum Wasser. Die Bdschungsflachen weisen eine grasreiche
Vegetationsdecke auf und werden z.T. auch von der Brombeere bewachsen. In
der Bdschungsflache des Grabens entlang der StraBe ,Am Brink® sind der Gilb-
weiderich und der Blutweiderich vertreten. Der Graben bleibt bis auf die kleinfla-
chige Verrohrung fiir die ErschlieBung Uber die StraB3e ,Am Brink* vollstandig
erhalten bzw. kann im Gegenzug eine weiter nérdlich bestehende Uberfahrt zur
Ackerflache zurickgenommen und beseitigt werden. Der Graben wird dem
Wertfaktor 3 WF zugeordnet.
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Naturnahes Feldgehdlz (HN)

Der Gehdlzbestand im auBersten nérdlichen Teil der Plangebietsflache setzt
sich im Wesentlichen aus alteren Eichen zusammen. Dieser Gehdlzbestand,
der stdlich von einer durchgewachsenen Hecke aus Stechpalme eingefasst ist,
wird vollstédndig Uberplant und soll als Wohnbauflache einer Bebauung zuge-
fihrt werden. Er wird geméai dem Stadtetagmodell mit dem Wertfaktor 3 WF
bewertet.

Sonstige Einzelbaume (HBE)

Die GrUnlandflache nordwestlich der Stra3e ,Am Brink® wird am norddstlichen
und stdéstlichen Rand von Einzelbdumen in Form von Obstbaumen begleitet.
Diese Obstbaume gehen mit einer Grundflache von jeweils 25 gm und dem

Wertfaktor 3 WF in die Bilanz zur Eingriffs- und Kompensationsermittlung ein.

Locker bebautes Einzelhausgebiet (OEL)

Im stiddstlichen Bereich der Plangebietsflache befindet sich ein Wohngebaude
mit umgebender Gartenflache. Da sich flr dieses Grundstlck durch die vorlie-
gende Planung keine wesentliche Anderung ergibt, geht das Grundstiick ohne
Bewertung in die Bilanz zur Eingriffs- und Kompensationsermittlung ein. Der am
Westrand des Grundstiicks vorhandene Gehdlzstreifen wird allerdings nicht
zum Erhalt festgesetzt und geht somit als Biotoptyp ,Strauch-Baumhecke* in die
Eingriffsbilanzierung mit ein.

Sportplatz (PSP)

Im stidwestlichen Planbereich wird eine Teilflache des hier vorhandenen Sport-
platzes in die Planung einbezogen. Diese Teilflache wird dem Wertfaktor 1 WF
zugeordnet.

Fauna (Artenschutz)
Situation im Plangebiet

Zur Beurteilung der Bedeutung des Plangebietes flr die Fauna wurden zwi-
schen Marz und August 2023 die Brutvdgel und die Fledermause kartiert. Die
Brutvgel wurden mittels 6 Tageskontrollen und zwei Abendkontrollen und die
Fledermause an sechs Terminen morgens und abends erfasst.

Brutvégel

Auf der Planungsflache konnten in 2023 insgesamt 18 Brutvogelarten und 32
Reviere festgestellt werden. Von den nachgewiesenen Arten gelten der in ei-
nem Revier nachgewiesene Bluthanfling und die Waldohreule nach der Roten
Liste Niedersachsens 2021 als bestandsgefahrdet. Alle Ubrigen Arten weisen
keinen Gefahrdungsstatus auf. Samtliche auf der Planungsflache nachgewiese-
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nen Arten sind nach Bundesartenschutzverordnung geschutzt, die Waldohreule
streng geschutzt.

Die Plangebietsflache wird vermutlich als Jagdgebiet vom Waldkauz genutzt.
AuBerdem jagten die nérdlich der Planungsflache in landwirtschaftlichen Ge-
b&uden britenden Rauchschwalben regelmafBig Gber der zentralen Flache. Die
bestandsgefahrdete und streng geschitzte Waldohreule wurde erst wahrend
der Fledermauserfassung im Mai 2023 festgestellt. Der Nachweis bezieht sich
auf zwei bettelnde Astlinge in dem im dstlichen Teil der Planungsflache gelege-
nen Baumbestand um die Wohnanlage. Der tatséchliche Brutplatz ist unbe-
kannt, dirfte sich aber in unmittelbarer Nahe der bettelnden Jungvégel befin-
den, da diese noch nicht flugfahig gewesen sein durften. Vermutlich britete die
Art auf der Planungsflache um die Wohnanlage oder im benachbarten Baumbe-
stand auf der anderen Stra3enseite neben dem Sportplatz.

Das vorliegende Gutachten geht davon aus, dass die Vorhabenflache vollstan-
dig bebaut wird, die randlichen Gehdlze vollstandig beseitigt und die vorhande-
ne Wohnanlage samt Garten abgerissen wird. Somit wéaren alle auf der Pla-
nungsflache nachgewiesenen Arten und Reviere betroffen und die Reviere wir-
den aufgegeben. AuBerdem wirde der Jagdlebensraum von Waldkauz und
Rauchschwalbe eingeschrankt.

Far die Freibrlter in Gehdlzen (auBer der Waldohreule) und den Fasan als Bo-
denbriter, welche alle allgemein haufig verbreitet sind und eine flexible Anpas-
sung in der Wahl der Bruthabitate aufweisen, dirfte eine Umsiedlung unproble-
matisch sein, zumal geeignete Habitatstrukturen in der Umgebung der Pla-
nungsflache vorhanden sind.

Eine Umsiedlung betroffener Baumhéhlen- und Gebaudebrtiter lie3e sich hin-
gegen durch die Anbringung geeigneter Bruthilfen in der Umgebung der Pla-
nungsflache férdern. Diese waren vor dem Beginn von Gehdlzfallungen, Ge-
b&udeabrissen sowie ErschlieBungs- und Erdarbeiten anzubringen.

Fir die Waldohreule wird vorsorglich davon ausgegangen, dass sich der Brut-
platz auf der Planungsflache befand. Der Abriss der vorhandenen Wohnanlage
und die Beseitigung des sie umgebenden Baumbestandes kénnte demnach
zum Verlust des Brutplatzes der Art fihren. Als umsiedlungsférdernde Maf3-
nahme kdnnte die Anbringung eines Nistkorbes als Ersatz fir ein verlassenes
Rabenkrahen- oder Elsternnest im benachbarten Baumbestand neben dem
Sportplatz dienen. Eine Einschrankung des Jagdgebietes ist durch die Planun-
gen nicht gegeben, da Waldohreulen vorzugsweise in der offenen Landschaft
nach Feldmausen jagen und diese Bedingungen in der Umgebung unverandert
erhalten bleiben.

FUr den bestandsgefahrdeten Bluthanfling kénnte die Aussaat einer annuellen
Kraut- und Staudenflur am Ortsrand die Umsiedlung in die Umgebung férdern.

Eine Einschréankung des Jagdlebensraumes wie fir Waldkauz und Rauch-
schwalbe prognostiziert, ist nur dann artenschutzrechtlich relevant, wenn der
genutzte Nahrungsraum einen essentiellen Bestandteil fir die Fortpflanzung
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darstellt und Ausweichmdglichkeiten nicht vorhanden sind. Dies trifft im vorlie-
genden Fall nach gutachterlichem Ermessen nicht zu.

Die Rauchschwalben jagten am haufigsten um die landwirtschaftlichen Gebéau-
de nach Fluginsekten. Der Waldkauz weist unter den heimischen Eulenarten
das umfangreichste Nahrungsspektrum auf und in der weiteren Umgebung blei-
ben noch hinreichend geeignete Jagdlebensraume erhalten.

Fledermé&use

Im Planungsgebiet und dessen Umgebung konnten insgesamt flinf Fleder-
mausarten nachgewiesen werden. Es dominierten die Gebaudearten Breitflligel-
und Zwergfledermaus. GroBer Abendsegler, Kleiner Abendsegler und Rauhaut-
fledermaus wurden in deutlich geringeren Nachweisfrequenzen Uberwiegend
auBerhalb der Planungsflache festgestellt. Von der geplanten Bebauung sind
nach gutachterlichem Ermessen keine Quartiervorkommen der nachgewiese-
nen Fledermausarten betroffen. Die Planungsflache und dabei insbesondere
ihre Rander wirden im Falle von Gehdlzrodungen zu einer Beeintrachtigung der
Jagdlebensraume von Breitfligel- und Zwergfledermaus flhren. Da diese bei-
den mobilen Arten aber auf geeignete Gehdlzstrukturen ahnlicher Beschaffen-
heit in der weiteren Umgebung der Planungsflache ausweichen kénnen, liegt
kein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand vor. Die beiden Abendseglerarten
jagten vorwiegend nérdlich der Planungsflache hoch im freien Luftraum, so
dass, geman vorliegendem Gutachten, von keiner Betroffenheit dieser beiden
Arten auszugehen ist.

Das faunistische Fachgutachten ist als Anlage 5 der vorliegenden Begriindung
beigeflgt.

4.2.3 Kultur- und sonstige Sachguter

Der Stadt Hasellnne sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bzw. keine
sonstigen wertvollen Kultur- oder Sachguter bekannt. Bauliche Anlagen, die
dem Denkmalschutz unterliegen kdénnten, sind im Plangebiet nicht vorhanden.

Laut Bodenkarte sind Teilflachen am nérdlichen und nordwestlichen Planbe-
reich jedoch von Plaggenesch Uberlagert. Eschflachen gehéren zu den Bdden
mit kulturhistorischer Bedeutung, welche als Zeugnisse alter Bewirtschaftungs-
formen potenzielle archdologische Fundstellen darstellen kénnen.

In unmittelbarer Nahe zum Plangebiet befinden sich mehrere Bodendenkmale
im Sinne des § 3 Abs. 4 Niedersachsischen Denkmalschutzgesetzes
(NDSch@G). Im Zusammenhang mit den Siedlungsfunden und der Bodenbe-
schaffenheit weist das Plangebiet ein hohes archaologisches Potenzial auf.

4.3 Nullvariante

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung wirde die landwirtschaftliche Nutzung im
Uberwiegenden Teil des Plangebietes fortgefihrt. Mégliche negative Auswir-
kungen auf den Boden- und Wasserhaushalt durch die Bewirtschaftung der
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Ackerflachen (Bodenverdichtung, Erosion, Stoffeintrage) wirden bestehen
bleiben. Die Acker- und Grinlandflachen wirden jedoch weiterhin, in Abh&n-
gigkeit von der Bewirtschaftungsweise, den Tierarten des Siedlungsrandes und
der Feldflur als Nahrungsraum zur Verfligung stehen.

Die derzeitigen Landwirtschaftsflachen blieben mit der Funktion eines Kaltluf-
tentstehungsgebietes erhalten. Das Niederschlagswasser kénnte den natirli-
chen Bodenverhaltnissen entsprechend, versickern.

Das Orts- und Landschaftsbild und das bestehende Wirkungsgeflige der
Schutzglter von Natur und Landschaft untereinander blieben in der jetzigen
Form erhalten.

Da Kultur- und sonstige Sachguter im Gebiet nicht bekannt sind, sind verander-
te Auswirkungen auf diese Schutzgiter bei Nichtdurchfihrung der Planung nicht
zu erwarten.

4.4 Prognose

Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung
der Planung (Auswirkungen der Bau- und der Betriebsphase)

4.4.1 Auswirkungen auf den Menschen / Immissionsschutz

Bei der Bewertung der Auswirkungen der Planung auf den Menschen ist zu un-
terscheiden zwischen den Auswirkungen, die durch das geplante Baugebiet in
der Nachbarschaft, d.h. insbesondere an benachbarten Wohnnutzungen, zu
erwarten sind und den Auswirkungen, die durch vorhandene Immissionen auf
die geplante Nutzung einwirken. Von Belang sind dabei, bezogen auf das
Schutzgut Mensch, insbesondere die Wohn- und Arbeits- sowie die Erholungs-
funktionen.

4.4.1.1 Einwirkungen in das Plangebiet

Sportlarm

Suadlich des Plangebietes befinden sich die 6rtlichen Sportanlagen von Lehrte.
Wie die Ermittlungen zu den Larmemissionen ergeben haben, wird der Immis-
sionsrichtwert (IRW) von 55 dB(A) flur ein allgemeines Wohngebiet innerhalb
der Ruhezeit am Abend durch die Sportanlage im Trainingsbetrieb auf Teilfla-
chen am stdéstlichen Rand des Plangebietes beidseitig der StraB3e ,Oster-
esch® Uberschritten (Anlage 3.1 des Gutachtens).

Waéhrend der Spielsituation am Sonntag wird innerhalb der Ruhezeit am Mittag
auf geringen Teilflachen nérdlich angrenzend zur StraBBe ,,Osteresch” ebenfalls
der IRW von 55 dB(A) fir ein allgemeines Wohngebiet Uberschritten (Anlage
3.2 des Gutachtens).

FUr die stdlich der StraBBe ,Osteresch” gelegene Teilflache soll am Ostrand ein
Larmschutzwall mit einer Héhe von 2,5 m berticksichtigt werden. Fir das
Obergeschoss kann mit dem Wall jedoch, wie auch fir die nérdlich des ,Oster-
esch” belasteten Teilflachen, kein ausreichender Larmschutz erreicht werden.

Biiro fur Stadtplanung (BP09_Begr.doc) 06.10.2025



Stadt Hasellinne
Begriindung mit Umweltbericht zum Bebauungsplanes Nr. 9 - Entwurf - 35

Die Uberschreitung wahrend der sonntiglichen Ruhezeit umfasst neben Teil-
flachen im Bereich der Bestandsbebauung fast ausschlieB3lich Flachen, welche
als offentliche Griinflache ausgewiesen werden sollen. In der Ruhezeit am
Abend (werktags) verbleiben im geplanten Wohngebiet jedoch randlich Teilfla-
chen, auf denen der Immissionsrichtwert Gberschritten wird. Hiervon sind im
Wesentlichen drei Grundstiicke betroffen.

Die larmbelasteten Flachen im Bereich des geplanten Wohngebietes werden
im Bebauungsplan gekennzeichnet (WA*, WA**) und flr schutzwirdige Nut-
zungen in diesen Bereichen wird festgesetzt, dass 6ffenbare Fenster und sons-
tige Offnungen von Raumen, die zum dauernden Aufenthalt vorgesehen sind,
nur in Verbindung mit gestalterischen oder baulichen SchallschutzmaBnahmen
zuldssig sind. Alternativ ist eine Belliftung der Rdume Uber Fenster auBBerhalb
der gekennzeichneten Bereiche sicherzustellen.

Schitzenswerte AuBenwohnbereiche, wie Terrassen, Balkone oder Loggien
sind nur zulassig, sofern sie durch zuséatzliche schallabschirmende MafBnah-
men (z.B. verglaste Loggien, verglaste Balkone, Gebaudeabschirmung) ge-
schitzt werden.

Im larmbelasteten Bereich stdlich der StraBe ,,Osteresch” (WA**) gelten diese
Regelungen aufgrund des geplanten Larmschutzwalls nur im Obergeschoss.

Die SchallschutzmaBnahmen missen geeignet sein, die Beurteilungspegel um
das Maf3 der Uberschreitung des Immissionsrichtwertes von 55 dB(A) zu redu-
zieren. Der ausreichende Larmschutz ist gutachterlich nachzuweisen.

Ausnahmen von den Festsetzungen zur Larmvorsorge kénnen zugelassen
werden, soweit nachgewiesen wird, dass auch abweichende MaBnahmen als
die aufgefihrten (z.B. schallabschirmende Hindernisse) ausreichen, oder auf
larmmindernde MaBnahmen verzichtet werden kann.

Sonstige Immissionen

Entsprechend den Ausfihrungen in Kap. 4.2.1.2 stellt sich das Plangebiet im
Ubrigen als nicht erheblich immissionsbelastet (z.B. Gewerbe- oder Verkehrs-
larm, Geruch, Staub, Erschitterungen, Licht und Warme) dar. Unzumutbare
Beeintrachtigungen, die weitere MaBBnahmen erforderlich machen, sind im
Plangebiet nicht gegeben.

Die im Rahmen landwirtschaftlicher Tatigkeiten entstehenden Maschinengerau-
sche sowie zeitweise auftretende Geruchsbelastigungen durch das Ausbringen
von Gulle sind denkbar und lassen sich auch bei ordnungsgemaBer Landwirt-
schaft nicht vermeiden. Sie sind von den kinftigen Bewohnern im Rahmen der
gegenseitigen Ricksichtnahme hinzunehmen.

4.4.1.2 Auswirkungen auf das Wohn- und Arbeitsumfeld

Bauphase

Wahrend der Bauphase ist insbesondere mit akustischen Auswirkungen und im
Einzelfall mit Staubemissionen zu rechnen. Solche Immissionen sind regelma-

Biiro fur Stadtplanung (BP09_Begr.doc) 06.10.2025



Stadt Hasellinne
Begriindung mit Umweltbericht zum Bebauungsplanes Nr. 9 - Entwurf - 36

Bige Begleiterscheinungen bei der Entwicklung urbaner Standorte. Sie sind je-
doch wahrend der Entstehungsphase (Bautatigkeit, Bauverkehr) unvermeidbar
und nur zeitlich begrenzt zu erwarten. Zur Vermeidung unzumutbarer Larmbe-
lastungen ist die ,Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm
— Gerauschimmissionen® (August 1970) zu beachten.

Betriebsphase

Larmimmissionen

Aus dem Plangebiet heraus sind, aufgrund der geplanten Nutzung als allge-
meines Wohngebiet, keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut
Mensch zu erwarten. In Bezug auf den Zu- und Abfahrtsverkehr ist durch die
querenden StraBBen eine Aufteilung der Verkehrsstrdme zu erwarten, sodass
far die bestehende Nachbarbebauung diesbezlglich ebenfalls nicht mit unzu-
lassigen Beeintrachtigungen zu rechnen ist.

Optisches Erscheinungsbild

Durch die entstehenden Baukdrper ergeben sich fir den Menschen optische
Auswirkungen. Das geplante Wohngebiet wird jedoch in wesentlichen Teilen
durch StraBenverkehrsflachen und einen Graben eingefasst bzw. durch zu er-
haltende Gehdlze und die geplante Regenrlickhalteanlage zu den benachbarten
Nutzungen abgegrenzt. Dadurch und auch aufgrund der GréBe der angrenzen-
den Grundsticke grenzt eine Nachbarbebauung gréBtenteils nicht unmittelbar
an.

Einzige Ausnahme bilden die nachstgelegenen Wohngebaude stidlich des
Plangebietes. Hier wird eine Bebauung jedoch von Norden bzw. Nordosten na-
her herangefuhrt. Da die zuldssige H6he der baulichen Anlagen im Plangebiet
zudem an die vorhandenen Geb&udehdhen im Siedlungsbereich von Lehrte
angepasst wird, sind erhebliche negative Auswirkungen auf die Nachbarschaft
in Folge des Erscheinungsbildes (erdriickende Wirkung) oder durch Verschat-
tung durch neue Baukdérper auch hier nicht zu erwarten.

Insgesamt ergeben sich damit keine unzumutbaren Auswirkungen aufgrund des
Erscheinungsbildes.

4.4.1.3 Erholungsfunktion

Das Plangebiet stellt, aufgrund seiner Gberwiegenden Nutzung als Landwirt-
schaftsflache, kein Areal mit hoher Naherholungsfunktion firr die benachbarte
Wohnbevdlkerung dar. Die Naherholungsfunktion dieser Fl&dchen ist nur von
allgemeiner Bedeutung.

Am norddéstlichen Rand und angrenzend zur StraBe ,Osteresch” sollen vorhan-
dene Geholze weitgehend erhalten bleiben und der im stdlichen Bereich ge-
plante Larmschutzwall soll mit einheimischen, standortgerechten Gehdlzen be-
pflanzt werden. Zusammen mit der geplanten Regenrickhalteanlage und der
Gringestaltung auf den verbleibenden Freiflachen im allgemeinen Wohngebiet,
tragen diese zu einer Ein- und Durchgriinung der geplanten Bebauung bei.
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Damit und durch die Begrenzung der Gebaudehdhen wird das Landschaftsbild
nicht erheblich beeintrachtigt, sodass sich die Planung auch nicht wesentlich
negativ auf die Erholungsfunktion der freien Landschaft auswirkt.

4.4.1.4 Risiken fir die menschliche Gesundheit

Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb des Achtungsabstandes von Be-
triebsbereichen nach der Stérfall-Verordnung - 12. Bundesimmissionsschutz-
verordnung (12. BImSchV), noch sind im Plangebiet derartige Betriebe vorge-
sehen. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass es durch die vorliegende
Planung zu einer Zunahme der Gefahrdung der Bevdélkerung kommt.

4.4.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft / Vermeidungs- und Kom-
pensationsmaBnahmen

4.4.2.1 Landschaftsbild / Ortsbild

Bauphase

Wahrend der Bauphase ist mit Beeintrachtigungen durch Baumaschinen bzw.
Baugeréaten oder -hilfsmitteln wie z.B. Baukranen oder auch BaugerUsten zu
rechnen. Auch durch die Lagerung verschiedener Baumaterialien kann es zu
Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes kommen. Diese Beeintrachtigungen
sind jedoch regelmaBige Begleiterscheinungen bei der ErschlieBung und Ent-
wicklung derartiger Baugebiete. Sie sind wahrend der Entstehungsphase (Bau-
tatigkeit) unvermeidbar und auch nur zeitlich begrenzt zu erwarten.

Betriebsphase

Das Landschaftsbild im Bereich des Plangebietes weist keine besondere Be-
deutung hinsichtlich Vielfalt, Eigenart und Schénheit auf. Auch in seiner Erho-
lungseignung ist das Plangebiet durch die Lage unmittelbar angrenzend zur be-
bauten Ortslage und durch die vorherrschende intensive landwirtschaftliche
Nutzung stark eingeschrank.

Die derzeitigen Landwirtschaftsflachen werden entsprechend der geplanten
wohnbaulichen Nutzung als allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

Der Eingriff in das Landschaftsbild wird in erster Linie durch die kiinftig entste-
henden Baukdrper hervorgerufen. Mit der vorliegenden Planung wird jedoch die
urspringliche Ortslage stadtebaulich sinnvoll erweitert und nach Nordosten ab-
gerundet.

Mit dem weitestgehenden Erhalt der randlich vorhandenen Gehdlzstrukturen
bleiben die flr das Landschaftsbild wertvollen Elemente erhalten und sind lang-
fristig in ihrem Bestand gesichert. Gleichzeitig ist die entstehende Bebauung
von Anfang an landschaftlich in das Orts- und Landschaftsbild eingebunden.

Durch die Begrenzung der Bauhdhe, die sich der Bauhéhe der angrenzend vor-
handenen Bebauung anpasst, werden weitere Beeintrachtigungen des Orts-
und Landschaftsbildes vermieden.
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Die innerhalb des festgesetzten Wohngebietes verbleibenden Freiflachen, fir die
eine Gestaltung als Gartenflache zu erwarten ist, tragen Uberdies zu einer Ver-
meidung der durch die Planung verursachten Eingriffe in den Naturhaushalt bei.

Der sudlich der StraBe ,Osteresch” geplante Larmschutzwall stellt mit seiner H6-
he von 2,5 m eine Beeintrachtigung des Landschaftsbildes dar. Diese Beeintrach-
tigung wird durch die geplante standortgerechte Bepflanzung des Walles kom-
pensiert. Der Larmschutzwall geht somit als neutrale Flache in die Bilanz zur
Kompensationsermittlung ein.

Durch den unmittelbaren Anschluss an die Ortslage von Lehrte und durch die
geplanten MaBnahmen bzw. getroffenen Festsetzungen, wird somit an diesem
Standort insgesamt keine erhebliche Beeintrachtigung des Landschaftsbildes
verursacht.

4.4.2.2 Flache / Boden / Wasser
Flache

Mit der vorliegenden Planung wird im Wesentlichen eine Flache von ca. 4 ha
bisher unbebauter Landwirtschaftsflache in Anspruch genommen und auf der
Flache eine Bebauung mit Wohngebauden ermdéglicht. Ein Anteil von ca.

0,65 ha stellt sich als StraBenverkehrsflache bzw. als im heutigen Zustand be-
reits bebaute Flache dar. Das geplante Wohngebiet erganzt die nordwestlich,
westlich und sidlich angrenzend vorhandene Wohnbebauung stédtebaulich
sinnvoll. Méglichkeiten fir eine Nachverdichtung oder andere MaBBnahmen zur
Innenentwicklung sind in Lehrte nicht gegeben. Aufgrund dieser Situation ist
die Umwandlung von tberwiegend landwirtschaftlicher Nutzflache im Bereich
des Plangebietes erforderlich.

Boden / Wasser

Bauphase

Durch das Freimachen der Baufelder und das damit verbundene Abschieben
des vorhandenen Oberbodens sowie durch evtl. kurzzeitig erforderliche Was-
serhaltungsmaBnahmen kénnen sich Beeintrachtigungen flr die Schutzgtter
Boden und Wasser ergeben. Die Beeintrachtigungen sind jedoch regelmalBige
Begleiterscheinungen bei der Entwicklung derartiger Baugebiete. Die mit der
vorliegenden Planung verursachten Beeintrachtigungen fir das Schutzgut Bo-
den kénnen innerhalb der Plangebietsflache nicht vollstandig ausgeglichen wer-
den. Zur Kompensation der verursachten Beeintrachtigungen des Schutzgutes
Boden missen externe KompensationsmaBnahmen zugeordnet werden.

Mit der zuklnftig méglichen Bebauung geht dartber hinaus Versickerungsflache
verloren. Die Grundwasserneubildung wird in diesen Uberbauten Abschnitten
generell verringert.

Die Beeintrachtigungen fir das Schutzgut Wasser kénnen durch die geplante
Rackhaltung im Plangebiet und gedrosselte Ableitung ausgeglichen werden.
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Durch die Zuordnung externer KompensationsmaBnahmen werden sich zusatz-
lich positive Auswirkungen flir das Schutzgut Wasser ergeben, sodass insge-
samt durch die Planung keine erheblichen negativen Beeintrachtigungen ver-
bleiben.

Betriebsphase

Der Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt wird in erster Linie durch die
kinftige Versiegelung hervorgerufen. Mit der Versiegelung gehen bestehende
Bodenfunktionen wie z.B. Filter- und Pufferfunktionen verloren.

Mit der Uberwiegenden Inanspruchnahme heute bereits intensiv genutzter Fla-
che, die durch mdgliche Stoffeintrage, Bodenverdichtung und Erosion bereits
beeintrachtigt ist, wird jedoch auf einen stark anthropogen veranderten Stand-
ort zuriickgegriffen. Gleichzeitig wird dadurch die Uberplanung noch nicht ver-
anderter oder weniger veranderter Standorte vermieden.

Im Bereich der zum Erhalt festgesetzten Gehélzflachen am stdlichen und nord-
6stlichen Plangebietsrand werden die vorhandenen Gehdlzstrukturen erhalten
und in ihrem Bestand dauerhaft gesichert. Im Bereich der verbleibenden Freifla-
chen innerhalb der kinftigen Wohngebietsflachen, fir die eine Nutzung als Gar-
tenflachen zu erwarten ist, werden Beeintrachtigungen des Bodens ausgeglichen
bzw. vermieden.

Aufgrund der GrdéBe der versiegelbaren Flache verbleiben jedoch erhebliche Be-
eintrachtigungen des Bodens innerhalb des Plangebietes. Zur vollstandigen
Kompensation dieser Beeintrachtigungen sind somit externe Kompensations-
maBnahmen erforderlich.

Mit der zuklnftig méglichen Bebauung geht dartber hinaus Versickerungsflache
verloren. Die Grundwasserneubildung wird in diesen Uberbauten Abschnitten ge-
nerell verringert.

Durch die geplante Ruckhaltung des anfallenden Oberflachenwassers innerhalb
des Plangebietes wird eine erhebliche Beeintrachtigung des Wasserhaushalts
vermieden und dem weitgehenden Erhalt der Grundwasserneubildungsrate aus-
reichend Rechnung getragen.

Durch die Zuordnung externer KompensationsmaBnahmen werden sich zuséatz-
lich positive Auswirkungen flir das Schutzgut Wasser ergeben, sodass insgesamt
durch die Planung keine erheblichen negativen Beeintrachtigungen verbleiben.

4.4.2.3 Klima / Luft

Bauphase

In der Bauphase wird sich kurzzeitig, z.B. fur die Anlieferung von Baustoffen
und far die notwendigen Bauarbeiten, ein erhdhtes Verkehrsautkommen einstel-
len. Dieses kann grundsatzlich den Klimawandel beginstigen. Aufgrund der
Kleinflachigkeit des Plangebietes sind hier erhebliche Auswirkungen auf das
Klima jedoch nicht zu erwarten.
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Betriebsphase

Durch die Versiegelung des Bodens und dem damit verbundenen Verlust an Ve-
getationsflache kommt es kleinrdumig zu einer starkeren und schnelleren Erwar-
mung. Die vorgesehene Versiegelung bzw. Bebauung wirkt sich somit negativ auf
das Schutzgut aus. Siedlungsnahe Freiflache als Frischluftentstehungsgebiet
wird dadurch reduziert.

Mit dem weitestgehenden Erhalt der vorhandenen Gehélzstrukturen entlang der
StraBe ,Osteresch® und am nordéstlichen Plangebietsrand bleiben die fir das
regionale Kleinklima wertvollen Strukturen dauerhaft erhalten und sind durch
Festsetzung in ihrem Bestand gesichert.

Die innerhalb des Plangebietes verbleibenden Freiflachen besitzen ebenfalls eine
positive Bedeutung fir das Klima und die Luft. Insgesamt werden durch die Be-
grenzung der Versiegelung bei gleichzeitigem Erhalt der vorhandenen Gehdlz-
strukturen keine erheblichen Beeintréachtigungen des Schutzgutes hervorgerufen.

Darlber hinaus fihren die auf externen Kompensationsflachen geplanten Maf3-
nahmen zum Ausgleich der Beeintrachtigungen des Schutzgutes Boden auch zu
einer Aufwertung flr das Schutzgut Klima/Luft. Insgesamt verbleiben somit keine
erheblichen Beeintrachtigungen.

4.4.2.4 Arten und Lebensgemeinschaften

Der Eingriff in das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften wird im Wesent-
lichen durch die Uberplanung von landwirtschaftlich genutzter Flache verur-
sacht.

Artenschutzprifung

Die relevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote der nationalen Ge-
setzgebung sind in § 44 Abs. 1 BNatSchG formuliert, welche in Kap. 4.1.2 auf-
geflhrt sind.

Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum speziellen Artenschutz
unterscheiden zwischen besonders geschitzten Arten und streng geschitzten
Arten, wobei alle streng geschitzten Arten zugleich zu den besonders ge-
schitzten Arten z&hlen (d.h. die streng geschitzten Arten sind eine Teilmenge
der besonders geschiitzten Arten).

Welche Arten zu den besonders geschutzten Arten bzw. den streng geschiitz-
ten Arten zu rechnen sind, istin § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG geregelt:

» besonders geschtitzte Arten:

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verord-
nung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 Uber den Schutz
von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Uberwa-
chung des Handels (Abl. L 61 vom 3.3.1997,S. 1, L 100 vom 17.4.1997,
S.72,L298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die zu-
letzt durch die Verordnung (EG) Nr. 318 / 2008 (Abl. L 95 vom 8.4.2008,
S. 3) geandert worden ist, aufgefthrt sind,
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b) Nicht unter Buchstabe a fallende

aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie
92/43/EWG aufgefihrt sind,

bb) europaische Vogelarten,

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Ab-
satz 1 aufgeflhrt sind;
e streng geschitzte Arten:
besonders geschutzte Arten, die
a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97,
b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG,
c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2

aufgeflhrt sind;

Den européischen Vogelarten — das sind alle einheimischen Vogelarten —
kommt im Schutzregime des § 44 Abs. 1 BNatSchG eine Sonderstellung zu:
Geman den Begriffsbestimmungen zahlen sie zu den besonders geschltzten
Arten, hinsichtlich der Verbotstatbestande sind sie jedoch den streng geschiitz-
ten Arten gleichgestellt. Weiterhin sind einzelne européische Vogelarten tber
die Bundesartenschutzverordnung oder Anhang A der EG-Verordnung 338/97
als streng geschutzte Arten definiert.

* Ausnahme- und Befreiungsmdéglichkeiten

Gemal § 45 Abs. 7 BNatSchG kénnen im Einzelfall von den nach Landesrecht
zustandigen Behoérden weitere Ausnahmen von den Verboten des § 44 Abs. 1
BNatSchG zugelassen werden. Dies ist u. a. aus zwingenden Griinden des
Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses einschlieBlich solcher sozialer und wirt-
schaftlicher Art méglich.

Eine Ausnahme darf jedoch nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternati-
ven nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer
Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG
weitergehende Anforderungen enthalt.

Bauphase

Waéhrend der Bauphase kann es insbesondere durch den Baustellenverkehr
und die Bodenarbeiten und den damit verbundenen Stérungen durch Verlar-
mung, Lichtemissionen und optische Stérreize zu Beeintréachtigungen far die
Fauna kommen und Individuen kénnen getdtet oder verletzt werden. Um diese
Stérungen bzw. Beeintrachtigungen fir die Fauna des Gebietes zu vermeiden,
sind Gehdlzféllungen, Abriss-, Erd-, Bau- und ErschlieBungsarbeiten wahrend
der Brutzeit von Mitte Marz bis Mitte August zu unterlassen oder nur dann még-
lich, wenn durch eine 6kologische Baubegleitung ein Versto3 gegen § 44 Bun-
desnaturschutzgesetz ausgeschlossen werden kann. Gegebenenfalls sind die
Arbeiten so lange einzustellen, bis vorhandene Bruten beendet wurden.

Biiro fur Stadtplanung (BP09_Begr.doc) 06.10.2025



Stadt Haseliinne
Begriindung mit Umweltbericht zum Bebauungsplanes Nr. 9 - Entwurf - 42

Artenschutzrechtliche Prifung
Brutvégel

Es bestehen aus der Sicht der européaischen Brutvogelarten gegenuber einer
Bebauung der Planungsflache keine artenschutzrechtlichen Bedenken, sofern
die nachfolgend aufgeflhrten, die Umsiedlung betroffener Reviere férdernden
MaBnahmen zeitlich vor Gehdlzféllungen, Gebaudeabrissen, Erd- und Erschlie-
Bungsarbeiten umgesetzt werden. Fir die Freibriter in Gehdlzen (mit Ausnah-
me der Waldohreule) kénnen keine MaBnahmen durchgefiihrt werden. Diese
Arten kénnen aber voraussichtlich problemlos in die vorhandenen, geeigneten
Habitate der Umgebung wie die Gehdlzbestande nérdlich, westlich und stdlich
der Planungsflache ausweichen, da es sich bei ihnen um weit verbreitete und
haufige Arten ohne besonders spezifische Anspriiche handelt.

Far folgende Arten an Baumhdéhlenbritern, Gebaudebritern, den Bluthénfling
und die Waldohreule sind entsprechend der tatsachlichen Anzahl betroffener
Reviere die nachfolgend aufgefihrten MaBnahmen zeitlich vor geplanten Ein-
griffen umzusetzen. Die Angaben beziehen sich auf die maximal mégliche An-
zahl an betroffenen Revieren.

* Anbringung eines Baumlaufernistkastens

» Anbringung von drei Meisennistkasten

* Anbringung von drei Kleinmeisennistké&sten

* Anbringung eines Halbhdhlenbriternistkastens
* Anbringung eines Sperlingkoloniekastens

» Aussaat einer annuellen Kraut- und Staudensaatmischung auf einer
10 gm groBBen Flache am Ortsrand in der Nahe der Planungsflache

* Anbringung eines Brutkorbes im Gehdlzbestand neben der Planungsfla-
che beim Sportplatz

Zur Vermeidung von VerstéBen gegen § 44 Bundesnaturschutzgesetz (Verbot
der Beschéadigung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten) sind Gehdlzfallungen,
Abriss-, Erd-, Bau- und ErschlieBungsarbeiten wahrend der Brutzeit von Mitte
Marz bis Mitte August zu unterlassen oder nur dann mdglich, wenn durch eine
6kologische Baubegleitung ein Versto3 ausgeschlossen werden kann. Gegebe-
nenfalls sind die Arbeiten so lange einzustellen, bis vorhandene Bruten beendet
wurden.

Flederméuse

Aus der Sicht der europaischen Federmausarten bestehen gegentber der ge-
planten Bebauung keine artenschutzrechtlichen Bedenken, da keine nennens-
werte Betroffenheit der festgestellten Arten nachgewiesen wurde.

Das faunistische Fachgutachten ist als Anlage 5 der vorliegenden Begriindung
beigeflgt.
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4.4.2.5 Wirkungsgefige

Die o0.g. Schutzguter stehen in Beziehung zueinander. Die getroffenen Festset-
zungen und MaBnahmen kénnen daher auf das eine Schutzgut positive, auf das
andere jedoch negative Auswirkungen haben. Nachfolgend wird das aus der
vorliegenden Planung resultierende Wirkungsgeflige beschrieben.

Mit der Planung gehen im Wesentlichen landwirtschaftliche Nutzflache in Form
von Acker und Grinland sowie teilweise Gehdlzstrukturen verloren. Das Land-
schaftsbild wird durch die Bebauung veréndert. Durch die kinftige Versiegelung
werden die Grundwasserneubildung und damit auch die Verdunstungsrate re-
duziert. Die derzeitigen Landwirtschaftsflachen und die Gehdlze stehen nicht
mehr als Nahrungsraum fir die Fauna des Gebietes zur Verfligung.

Mit den Neuanpflanzungen im Bereich des Larmschutzwalles und der geplanten
Regenwasserrlickhalteanlage wird jedoch auch neue vertikale Verdunstungsfla-
che und die Mdglichkeit der Schadstoffbindung sowie neuer Nahrungs-, Riick-
zugs- und Lebensraum fir Flora und Fauna geschaffen.

Zusammen mit dem vorgesehenen Erhalt von Teilen der vorhandenen Gehdlze
ndrdlich der StraBe ,Osteresch” und am norddstlichen Plangebietsrand sowie
der geplanten Begrenzung der Bauh6he werden Beeintrachtigungen des Orts-
und Landschaftsbildes vermieden. Im Ubrigen werden die sich ergebenden Be-
eintrachtigungen auf externen Kompensationsflachen ausgeglichen.

Insgesamt wird mit der vorliegenden Planung das Wirkungsgeflige der Schutz-
gater von Natur und Landschaft unter Berlcksichtigung der vorgesehenen
MaBnahmen nicht erheblich beeintrachtigt.

4.4.2.6 Risiken fir die Umwelt

Mit der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes am vorliegenden Standort
und der damit verbundenen Entstehung von Wohngebauden ist kein besonde-
res Unfall- und Katastrophenrisiko verbunden. Die Planung verursacht keine
besonderen Risiken fiir die menschliche Gesundheit und fiir das Okosystem.

4.4.3 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachguter /
Risiken fiir das kulturelle Erbe

Der Stadt sind im Plangebiet keine Objekte von kulturgeschichtlicher Bedeutung
bekannt. In der Umgebung befinden sich jedoch Bodendenkmale im Sinne des
§ 3 Abs. 4 Niedersachsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG).

Laut Bodenkarte ist das Plangebiet zudem teilweise von Plaggenesch Uberla-
gert. Eschflachen gehdren zu den Béden mit kulturhistorischer Bedeutung. Von
einer Bebauung kann jedoch aus stadtebaulichen Griinden nicht abgesehen
werden, da der Stadt fir die erforderliche Wohnbauentwicklung im Ortsteil Lehr-
te derzeit keine anderen Flachen im Anschluss an den Siedlungsbereich zur
Verfligung stehen.

Biiro fur Stadtplanung (BP09_Begr.doc) 06.10.2025



Stadt Hasellinne
Begriindung mit Umweltbericht zum Bebauungsplanes Nr. 9 - Entwurf - 44

Nach Ricksprache mit dem Landkreis Emsland (22.05.2025) ist eine Prospek-
tion im Vorfeld der Bauarbeiten nicht erforderlich. Nach Abstimmung mit dem
Landkreis reicht es aus, wenn die stadtischen ErschlieBungsarbeiten durch
einen Sachverstandigen/Beauftragen flr Archaologie begleitet werden.

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frihgeschichtliche Bo-
denfunde gemacht werden, sind diese unverziglich einer Denkmalschutzbehor-
de, der Stadt oder einem Beauftragten fir die archaologische Denkmalpflege
anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der
Anzeige unverandert zu lassen bzw. fir ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn
nicht die Denkmalschutzbehdrde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet
(§ 14 Abs. 2 NDSchG).

4.4.4 Wechselwirkungen

Bei der Prufung der Wechselwirkungen ist entsprechend den Anforderungen
von § 1 (6) Nr. 7 i BauGB das Ubergreifende Verhaltnis zwischen Naturhaushalt
und Landschaft, den Menschen sowie den Sach- und Kulturgitern soweit sich
diese durch die Planung wechselseitig beeinflussen, zu erfassen.

Wie aus den vorangegangenen Kapiteln hervorgeht, entstehen durch die Pla-
nung, insbesondere bei Bertcksichtigung der MaBnahmen zur Vermeidung,
Verringerung und zum Ausgleich von Beeintrachtigungen sowie bei Einhaltung
der Festsetzungen zum Immissionsschutz auf die zu betrachtenden Bestandtei-
le der Umwelt keine negativen Auswirkungen.

Mit der vorliegend geplanten Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes ent-
stehen somit keine neuen weitergehenden Beeintrachtigungen zwischen den
Belangen des Umweltschutzes (Naturhaushalt und Landschaft, Mensch, Sach-
und Kulturgiter), die sich so auswirken, dass negative Ruckwirkungen zu erwar-
ten waren. Erhebliche Wechselwirkungen treten damit nicht auf.

4.4.5 Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben /
benachbarter Plangebiete

In der Umgebung bzw. im Einwirkungsbereich des Plangebietes sind keine wei-
teren Vorhaben oder andere Plangebiete bzw. Planungen vorgesehen oder be-
kannt, die durch Kumulierung mit der vorliegenden Planung zu gréBeren Um-
weltproblemen flhren kdnnten.

4.4.6 Berucksichtigung fachgesetzlicher Vorschriften
4.4.6.1 Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG / FFH-Gebiet (Natura 2000)

Flr das Plangebiet selbst und das unmittelbare Umfeld des Plangebietes sind
gemani den Umweltkarten von Niedersachsen des Ministeriums fir Umwelt,
Energie und Klimaschutz keine Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG dargestellt.
Auch liegt das Plangebiet nicht innerhalb oder unmittelbar angrenzend zu einem

Biiro fur Stadtplanung (BP09_Begr.doc) 06.10.2025



Stadt Hasellinne
Begriindung mit Umweltbericht zum Bebauungsplanes Nr. 9 - Entwurf - 45

Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) oder einem EU-
Vogelschutzgebiet.

In ca. 250 m Entfernung liegt das Naturschutzgebiet (NSG) "Natura 2000-
Naturschutzgebiet in der unteren Haseniederung" sowie das FFH-Gebiet "Un-
tere Haseniederung" und in etwa 200 m Entfernung befinden sich mehrere
nach § 30 BNatSchG geschutzte Biotope (Nummern 25.15/02; 25.15/08;
25.15/07). Erhebliche Beeintrachtigungen der Gebiete in den fir die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck mafBgeblichen Bestandteilen oder eine Be-
eintrachtigung der Biotope sind durch das geplante Vorhaben jedoch nicht zu
erwarten

4.4.6.2 Besonderer Artenschutz

Unter Berlicksichtigung, dass Gehdlzfallungen, Abriss-, Erd-, Bau- und Er-
schlieBungsarbeiten wahrend der Brutzeit von Mitte Méarz bis Mitte August nicht
durchgefihrt werden, kénnen VerstdBe gegen § 44 Bundesnaturschutzgesetz
(Verbot der Beschadigung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten) ausgeschlos-
sen werden. Zu einem anderen Zeitpunkt ist unmittelbar vor MaBnahmenbeginn
durch eine 6kologische Baubegleitung sicherzustellen, dass keine artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestédnde erfillt werden.

Entsprechend der tatséchlichen Anzahl der betroffenen Reviere sind zeitlich vor
den geplanten Eingriffen fir Baumhéhlen- und Gebaudebriter und die Waldohr-
eule die in der artenschutzrechtlichen Stellungnahme aufgefiihrten Nisthilfen im
Umfeld des Plangebietes umzusetzen.

Far den Bluthanfling sollte auf einer Flache von 10 gm am Ortsrand, im Nahbe-
reich des Plangebietes eine Aussaat einer annuellen Kraut- und Staudensaat-
mischung erfolgen. Die Flache sollte nur einmal im Spatsommer gemaht wer-
den, um den annuellen Charakter der Vegetation zu erhalten.

4.4.7 Sonstige Belange des Umweltschutzes

Der sachgerechte Umgang mit Abfallen und Abwassern (§ 1 (6) Nr. 7 e BauGB)
wird durch den Landkreis bzw. die Entsorgungstrager gewahrleistet.

Die Nutzung von erneuerbaren Energien sowie die sparsame und effiziente
Nutzung von Energie (§ 1 (6) Nr. 7 f BauGB) zur Vermeidung weiterer Emissio-
nen ist nicht erklarte Zielsetzung oder Bestandteil des vorliegenden Bebau-
ungsplanes. Die Nutzung regenerativer Energiequellen (z.B. Solarenergie) soll
jedoch mdglich sein.

Hierzu ist auch § 32 a der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) ,,Photovol-
taikanlagen flr die Stromerzeugung auf Dachern® zu beachten, wonach seit
dem 1.1.2025 bei der Errichtung eines Gebaudes mit einer Dachflache von
mindestens 50 m? mindestens 50 Prozent der Dachflache mit einer Solarener-
gieanlage zur Stromerzeugung auszustatten sind.
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Zudem wird auf das neue Gebaudeenergiegesetz (GEG) zur Umsetzung der
européischen Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und zur
Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts fir Gebaude verwiesen, welches
am 1. November 2020 in Kraft getreten ist. Das GEG enthalt Anforderungen an
die energetische Qualitat von Gebauden, die Erstellung und die Verwendung
von Energieausweisen sowie an den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebau-
den. Das Gesetz ist auch auf Vorhaben, welche die Anderung, die Erweiterung
oder den Ausbau von Gebauden zum Gegenstand haben, anzuwenden.

Im Ubrigen ist der weitergehende Einsatz spezieller Technologien jedem
Grundstickseigentiimer, soweit es unter Berticksichtigung der jeweiligen Ge-
bietsfestsetzung und nachbarschatftlicher Interessen méglich ist, freigestellt.

Zum 1.1.2024 ist zudem das Wéarmeplanungsgesetz (WPG) in Kraft getreten.
Dieses verpflichtet die Kommunen, gestaffelt nach der Einwohnerzahl, in den
nachsten Jahren kommunale Warmeplane aufzustellen. Die Plane sollen detail-
liert darlegen, welche Gebiete Uber erneuerbar betriebene Warme- oder Was-
serstoffnetze versorgt werden kdnnen. Ein entscheidender Punkt des Gesetzes
ist die Umstellung bestehender Warmenetze auf erneuerbare Energien, mit
Zielvorgaben von 30% bis 2030 und 80% bis 2040.

GemanB § 1 (6) Nr. 7 g BauGB sollen die Darstellungen der Warmeplane bei der
Bauleitplanung bertcksichtigt werden. Derzeit wird eine entsprechende Mach-
barkeitsstudie fir ein Neubaugebiet ,Am Wall“ im Hauptort Hasellnne erstellt.
Im Ubrigen liegt ein solcher Plan fiir die Stadt Haseliinne oder seine Ortsteile
bisher nicht vor.

GemaB § 1 (6) Nr. 7 h BauGB ist die Erhaltung der bestmdglichen Luftqualitat in
Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfillung von bindenden
Beschlissen der Européischen Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenz-
werte nicht Uberschritten werden dirfen, als Belang im Sinne des Vorsorgeprin-
zips, zu bericksichtigen. Durch die vorliegende Planung sind wesentliche Ver-
anderungen der Luftqualitat jedoch nicht zu erwarten.

Besondere Auswirkungen auf die Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1 Abs. 5
BauGB) ergeben sich durch die Planung nicht bzw. die geplante Bebauung
muss entsprechend den einschlagigen Gesetzen und Richtlinien zum Klima-
schutz errichtet werden (z.B. GEG).

4.5 MaBnahmen

Zusammenfassung der geplanten MaBnahmen, mit denen Umweltauswir-
kungen vermieden, verhindert, verringert und ausgeglichen werden sollen

4.5.1 Immissionsschutzregelungen

Von dem geplanten allgemeinen Wohngebiet gehen keine erheblichen Emissio-
nen aus.

Das geplante Wohngebiet ist jedoch in Teilen durch Sportlarm der angrenzen-
den Sportanlagen belastet, welche den Immissionsrichtwert fr ein allgemeines
Wohngebiet tGberschreitet. Die Uberschreitung beschrankt sich jedoch im We-
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sentlichen auf die Ruhezeit am Abend und umfasst Teilflachen beidseitig der
StraBe ,Osteresch®.

Suadlich der StraBe wird am Ostrand des geplanten Wohngebietes ein Larm-
schutzwall vorgesehen. Durch diesen wird, neben einem Sichtschutz, insbe-
sondere flr das Erdgeschoss und schitzenswerte AuBenwohnbereiche eine
Reduzierung der Immissionsbelastung erreicht.

Im Ubrigen wird zur Sicherstellung eines ausreichenden Schallschutzes fiir
schitzenwerte Aufenthaltsrdume im gesondert gekennzeichneten larmbelaste-
ten Bereich des allgemeinen Wohngebietes festgesetzt, dass 6éffenbare Fens-
ter und sonstige Offnungen von R&aumen nur in Verbindung mit gestalterischen
oder baulichen SchallschutzmaBnahmen zul&ssig sind. Alternativ ist eine Be-
lUftung der Raume Uber Fenster auBerhalb der zu kennzeichnenden Bereiche
sicherzustellen. Auch schitzenswerte AuBenwohnbereiche sind durch schall-
abschirmende MaBnahmen, die den Beurteilungspegel um das Maf der Uber-
schreitung des Immissionsrichtwertes von 55 dB(A) reduzieren, zu schitzen.

Im larmbelasteten Bereich stdlich der StraBe ,,Osteresch” gelten diese Rege-
lungen, aufgrund des geplanten Larmschutzwalls, nur im Obergeschoss.

Ansonsten stellt sich das Plangebiet als nicht erheblich immissionsbelastet
(z.B. Gewerbe- oder Verkehrslarm, Geruch, Staub, Erschitterungen, Licht und
Warme) dar. Weitere SchutzmaBnahmen fir die geplante Wohnbebauung sind
daher nicht erforderlich.

4.5.2 VermeidungsmaBnahmen bzgl. Natur und Landschaft

Um Beeintrachtigungen fir Natur und Landschaft zu minimieren, werden die
vorhandenen Gehdlzstrukturen nérdlich der StralBe ,,Osteresch” und am nord-
6stlichen Plangebietsrand weitestgehend erhalten und damit dauerhaft in ihrem
Bestand gesichert. Die Versiegelung wird auf das erforderliche Maf3 reduziert
und die verbleibenden Freiflachen innerhalb des festgesetzten Wohngebietes
tragen zuséatzlich zu einer Vermeidung von Beeintréachtigungen bei.

Beeintrachtigungen des Wasserhaushaltes werden durch die zentrale Rickhal-
tung des anfallenden Oberflachenwassers innerhalb der Plangebietsflache
vermieden. Uber diese wird das anfallende Oberflaichenwasser auf das natrli-
che Maf3 gedrosselt der Vorflut zugeleitet. Damit kénnen erhebliche Beein-
trachtigungen des Schutzgutes Wasser vermieden werden.

Um nicht gegen die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG zu
verstoBen, ist ein Zeitfenster fur die Bauflachenvorbereitungen einzuhalten.

4.5.3 Pl Abhandlung der Eingriffsregelung
a) Zulassigkeit des Eingriffs

Durch die Bauleitplanung werden im Plangebiet MaBnahmen vorbereitet bzw.
ermdglicht, deren Durchfiihrung den Eingriffstatbestand gemafi § 14 Bundesna-

Biiro fur Stadtplanung (BP09_Begr.doc) 06.10.2025



Stadt Hasellinne
Begriindung mit Umweltbericht zum Bebauungsplanes Nr. 9 - Entwurf - 48

turschutzgesetz (BNatSchQ@) erfiillen. Die Eingriffe stellen z.T. erhebliche Beein-
trachtigungen des Naturhaushaltes und des Orts- und Landschaftsbildes dar.

Nach § 15 (1) und (2) BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet,
vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen so-
wie unvermeidbare Beeintrachtigungen durch MaBnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen oder zu ersetzen.

Der § 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt das Verfahren bei Ein-
griffen in Natur und Landschaft im Verhaltnis zum Baurecht. Sind auf Grund der
Aufstellung, Ergdnzung oder Aufhebung von Bauleitplanen Eingriffe in Natur
und Landschaft zu erwarten, ist geman § 18 BNatSchG Uber die Vermeidung,
den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu
entscheiden.

Das Baugesetzbuch (BauGB) stellt in § 1a (erganzende Vorschriften zum Um-
weltschutz) die entsprechenden Vorschriften auf. Danach heiBtesin § 1a

Abs. 3 BauGB: ,Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher
Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktions-
fahigkeit des Naturhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a be-
zeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutz-
gesetz) sind in der Abwagung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berlcksichtigen“ und
»ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt sind oder zulassig waren.*

Die Ermittlung des Eingriffs und des erforderlichen Ausgleichs im Rahmen der
vorliegenden Bauleitplanung erfolgt nach diesen Vorschriften.

Die durch diese Planung entstehenden Eingriffe werden durch verschiedene, in
den vorherigen Kapiteln schutzgutbezogen aufgelistete MaBnahmen z.T. ver-
mieden bzw. ausgeglichen, sodass die Beeintrachtigung des Landschaftsbildes
und des Naturhaushaltes auf ein unbedingt notwendiges Maf3 reduziert wird.

Grundsétzlich ist ein Eingriff unzul&ssig, wenn die Belange des Natur- und
Landschaftsschutzes Uberwiegen. Dieses ist in der Regel in Gebieten der Fall,
in denen die Voraussetzungen eines Schutzes nach den §§ 23 — 30 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) erflllt sind. Das Plangebiet erflllt nicht diese Vo-
raussetzungen.

Weil auch andere fir den Naturschutz wertvolle Elemente, die als selten oder
gefahrdet einzustufen sind, nicht in Anspruch genommen werden und die
Wohnraumbeschaffung einen bedeutsamen 6éffentlichen Belang darstellt, sind
nach Uberzeugung der Stadt Hasellinne die hier vorbereiteten Eingriffe letzt-
endlich zulassig.

b) Eingriffsbilanzierung

Im Folgenden werden die sich aus der Planung ergebenden Eingriffe und Mal3-
nahmen mit dem Bestand verglichen und bewertet, um die Plausibilitat nach-
vollziehbar, also auch zahlenmaBig vergleichbar zu machen.
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Hierfar wird die "Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs— und Ersatzmal3-
nahmen in der Bauleitplanung des Niedersachsischen Stadtetages" (2013) zu-
grunde gelegt. Nachfolgend gilt die Formel:

Flache in m? x Wertfaktor (WF) = Werteinheiten (WE)
c) Ermittlung des Eingriffsflachenwertes

In der folgenden Tabelle werden alle Biotope aufgeflhrt, die durch die Planung
unmittelbar beeintrachtigt werden. Die Biotope sind in den vorangegangenen
Kapiteln beschrieben. Entsprechend dem Stadtetagmodell wird den Biotopen
des Plangebietes der jeweilige Wertfaktor zugeordnet.

Werden die Biotopflachen mit ihren Wertfaktoren multipliziert, ergeben sie in der
Summe den Eingriffsflachenwert.

Nutzungsart / Biotoptyp Flache |Wertfaktor| Werteinheit
Ackerflache (A) 27.003 gqm 1 WF 27.003 WE
Artenarmes Intensivgriinland (Gl) 6.140 gqm 2 WF 12.280 WE
Strauch-Baumhecke (HFM) 3.191 gm 3 WF 9.573 WE
StraBen (OVS), "Am Brink", "Osteresch" 4.488 gm

befestigte Fahrbahn 1.784 gm 0 WF 0 WE
halbruderale Gras- und Staudenflur 2.704 gm 1 WF 2.704 WE
Nahrstoffreicher Graben (FGR) 1.924 gm 3 WF 5.772 WE
Naturnahes Feldgehélz (HN) 850 gm 3 WF 2.550 WE
Sonstige Einzelbdume (HBE) 275 gm 3 WF 825 WE
Locker beb. Einzelhausgebiet (OEL) 2.958 gm
Sportplatz (PSP) 149 gm 1 WF 149 WE
Gesamtflache: 46.703 gm
Eingriffsflachenwert: 60.856 WE

d) Ermittlung des Kompensationswertes

In den vorangegangenen Kapiteln wurden schutzgutbezogen MaBnahmen zur
Vermeidung und zum Ausgleich des Eingriffs beschrieben. Zusammengefasst
sind dieses: der weitestgehende Erhalt der vorhandenen Gehdlzstrukturen und
des vorhandenen offenen Grabens sowie der Verbleib von Freiflachen innerhalb
des festgesetzten Wohngebietes.

Diesen MaBnahmen wird entsprechend ihrer kiinftigen Wertigkeit ein Wertfaktor
nach dem Stadtetagmodell zugeordnet. Sie werden in der nachfolgenden Tabel-
le aufgeflhrt. Die Flachen der aufgefiihrten Nutzungsarten / Biotoptypen werden
mit den zugeordneten Wertfaktoren multipliziert und ergeben dann addiert den
Kompensationswert.
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Die festgesetzte private Griinflache mit der Zweckbestimmung ,Larmschutz-
wall“ im sidwestlichen Planbereich geht dabei ohne Bewertung in die Bilanz
zur Kompensationsermittlung ein, da der, durch die Anlage des Walles verur-
sachte Eingriff in das Landschaftsbild durch die standortgerechte Bepflanzung
der Wallanlage neutralisiert wird.

Nutzungsart / Biotoptyp Flache |Wertfaktor | Werteinheit
Wohngebiet (GRZ 0,4) 28.530 gm - -
versiegelt (50%), (X) 14.265 gm 0 WF 0 WE
unversiegelt (50%) 14.265 gm 1 WF 14.265 WE
Vorh. Einzelhaus (OEL) 2.958 qm - -
Vorh. StraBen "Am Brink", "Osteresch” 4.488 gm - -
befestigte Fahrbahn 1.784 gm 0 WF 0 WE
halbruderale Gras- und Staudenflur 2.704 gm 1 WF 2.704 WE
Neue StraBenverkehrsflache 4,764 gm - -
befestigt 80 % 3.811 gm 0 WF 0 WE
unbefestigte Seitenrdume 20 % 953 gm 1 WF 953 WE
Nahrstoffreicher Graben (FGR) 1.859 gm 3 WF 5.577 WE
Offentl. Griinflache z. Erhalt v. Biumen 2.329 gm 3 WF 6.987 WE
Offentl. Griinfliche "RRA" 1.531 gm 2 WF 3.062 WE
Priv. Griinflache (LSW) 244 gm - -
Gesamtflache: 46.703 gm
Kompensationswert: 33.548 WE

Innerhalb des Plangebietes entsteht durch VermeidungsmafBnahmen und inter-
ne AusgleichsmaBnahmen ein Kompensationswert von 33.548 WE. Gegenlber
dem Eingriffsflachenwert (60.856 WE) verbleibt ein Kompensationsdefizit von
27.308 WE, sodass externe KompensationsmaBnahmen erforderlich werden.

e) Externe KompensationsmaBnahmen (Anlage 6)

Zur Kompensation des noch verbleibenden Kompensationsdefizits in Hohe von
27.308 WE werden folgende KompensationsmaBnahmen bereitgestellt:

Mit Schreiben des Landkreises Emsland vom 30.11.2021 wurden Okopunkte fiir
den 6kologischen Waldumbau auf Stadtwaldflachen von der Unteren Natur-
schutzbehérde anerkannt.

Es handelt sich dabei um Stadtwaldflachen in den Bereichen Distelweide, Lah-
dener StraBBe, Lingener StraBe und Westerlohmuhlen.
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Zur Kompensation des vorliegend verbleibenden Defizits wird der Bereich Dis-
telweide 3 mit den Standortkennziffern 34.3.5.3F1, 34.3.5.4F1, 34.3.5.6F1 und
einer FlachengréBe von insgesamt 87.716 m? in Anspruch genommen (Anl. 6).

In diesem Bereich sollen folgende MaBnahmen durchgefihrt werden:

» Umbau von Nadelholzbestand zu standortgerechtem, heimischen Laub-
holz,

» Entwicklung eines 20 m breiten, gestuften, Iickigen Waldsaums,

» Dauerhafte und nachhaltige Bekampfung der Spatblihenden Traubenkir-
sche,

» Sicherung von Habitatbdumen,

* Reduzierte Nutzung, Erhéhung des Holzvorrates, Rlickegassen, Totholz

Mit der Durchfiihrung dieser MaBnahmen werden in diesem Bereich 129.381
Werteinheiten generiert.

Folgenden Bebauungsplanen wurden bereits Werteinheiten aus diesem Bereich
zugeordnet:

. BBPNr. 85 696 WE
. BBP Nr. 5 (Biickelte) 7.448 WE
« BBPNr. 77 24.387 WE

Im Bereich Distelweide 3 stehen somit zurzeit noch 96.850 WE fiir eine Kom-
pensation zur Verfigung.

Von diesen zur Verfligung stehenden Werteinheiten werden dem vorliegenden
Bebauungsplan Nr. 9 (Ortsteil Lehrte) zur Kompensation des verbleibenden De-
fizits 27.308 WE zugeordnet. Im Bereich Distelweide 3 stehen somit noch
69.542 WE flir die Kompensation anderweitiger Eingriffe zur Verflgung.

f) Schlussbetrachtung

Unter Berticksichtigung der Vermeidungs- sowie der internen und externen
KompensationsmaBnahmen geht die Stadt Hasellnne davon aus, dass der
durch den Bebauungsplan Nr. 9 ,Am Osteresch* (Ortsteil Lehrte) ermdglichte
Eingriff in das Landschaftsbild und in den Naturhaushalt ausgeglichen ist und
somit den Belangen von Natur und Landschaft gem. § 1 (6) Ziffer 7 BauGB ent-
sprochen ist.

4.5.4 MaBnahmen nach sonstigen umweltbezogenen Regelungen
4.5.4.1 Bodenschutzklausel - § 1a (2) Satz 1 und 2 BauGB

GemaB § 1a (2) Satz 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen
und insbesondere sollen die Mdglichkeiten der Stadte und Gemeinden zur Wie-
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dernutzbarmachung und Nachverdichtung genutzt werden. Landwirtschaftlich,
als Wald oder fir Wohnzwecke genutzte Flachen sollen nur im notwendigen
Umfang umgenutzt werden.

Im Ortsteil Lehrte der Stadt Hasellinne besteht weiterhin eine erhebliche Nach-
frage an Baugrundstiicken, welche innerhalb der Ortslage durch Méglichkeiten
zur Innenentwicklung nicht gedeckt werden kann.

Mit der vorliegenden Planung soll daher eine Flache im Anschluss an die be-
baute Ortslage fir die Entwicklung von ca. 33 wohnbaulich zu nutzenden
Grundstticken verbindlich als allgemeines Wohngebiet entwickelt werden. Das
ManB der méglichen Bodenversiegelung wird durch die Festlegung einer Grund-
flachenzahl (GRZ) von 0,4 begrenzt. Eine Uberschreitung der GRZ im Sinne
von § 19 (4) BauNVO wird auf 25 % beschrankt. Damit verbleiben 50 % der
Grundstiicksflachen, welche weder Uberbaut noch versiegelt werden darfen. Auf
diesen Flachen wird eine Begriinung, z.B. als Gartenflache, erfolgen.

Auf Teilflachen sollen vorhandene Gehdlzstrukturen innerhalb 6ffentlicher Grin-
flachen erhalten bleiben. Auf weiteren Grinflachen werden Anpflanzungen vor-
genommen bzw. eine Regenriickhalteanlage realisiert.

Die zuldssige Bodenversiegelung wird auf das unbedingt notwendige Maf3 be-
grenzt. Zur Kompensation der Beeintrachtigungen des Bodens wird im Bereich
einer externen Kompensationsflache ein vorhandener Nadelholzbestand zu
einem standortgerechten, heimischen Laubholz umgebaut und damit eine Auf-
wertung der Bodenfunktionen erreicht.

Die Stadt ist daher der Auffassung, dass der Bodenschutzklausel sowohl im
Hinblick auf die erforderliche Gebietsausweisung als auch im Hinblick auf die
konkrete Ausgestaltung ausreichend Rechnung getragen ist.

4.6 Auswirkungen i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstabe j BauGB

Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb des Achtungsabstandes von Be-
triebsbereichen nach der Stérfall-Verordnung - 12. Bundesimmissionsschutz-
verordnung (12. BImSchV), noch sind im Plangebiet derartige Betriebe vorge-
sehen. Im Plangebiet sind daher keine Auswirkungen aufgrund der Anfélligkeit
der nach dem Bebauungsplan zulassigen Vorhaben flr schwere Unfélle oder
Katastrophen zu erwarten.

4.7 Anderweitige Planungsmaoglichkeiten (Alternativprifung)

Bei der Alternativpriifung sind die Ziele und der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes zu bericksichtigen. Der Gesetzgeber hat damit klargestellt, dass
es im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung nicht um Standortalternativen
an Standorten auBerhalb des Plangebietes geht. Zu prifen sind nur plankon-
forme Alternativen, ob die Planungsziele auch in anderer oder schonenderer
Weise umgesetzt werden kdnnten (vgl. Muster Einflhrungserlass zum EAG-
Bau Fachkommission Stadtebau am 1. Juli 2004 oder Bischopink / Kilpmann /
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Wahlhauser, Der sachgerechte Bebauungsplan, RN 1243, VHW-Verlag,
5. Aufl., Juni 2021).

Im vorliegenden Fall soll ein Wohngebiet zur Deckung des Bedarfs von Lehrte
ausgewiesen werden. Dieser kann im Rahmen der Innenentwicklung nicht ge-
deckt werden, da innerhalb der vorhandenen Siedlungsbereiche die Baugrund-
stlicke vollstandig vergeben und ergdnzende Bebauungsméglichkeiten nicht
gegeben sind.

Das vorliegende Plangebiet grenzt im Nordwesten, Westen und Stiden an die
urspringliche Ortslage von Lehrte an und rundet den Siedlungsbereich stéadte-
baulich sinnvoll nach Nordosten ab. Eine Zersiedelung der Landschaft ist durch
die Planung nicht zu befirchten.

Alternativ ware eine Erweiterung des vorhandenen Siedlungsbereichs an ande-
rer Stelle in den AuBenbereich hinein méglich. Der Stadt stehen jedoch andere
Flachen im Anschluss an den Siedlungsbereich derzeit nicht zur Verfligung
bzw. stehen z.T. immissionsschutzrechtliche oder auch wasserwirtschaftliche
Belange (Uberschwemmungsgebiet Hase) entgegen. Im Ergebnis erscheint die
gewahlte Erweiterungsflache daher als sinnvolle Lésung zur Siedlungsentwick-
lung des Ortsteils Lehrte.

4.8 Zusatzliche Angaben im Umweltbericht
4.8.1 Methodik

Die Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft erfolg-
te verbalargumentativ. Die erforderlichen KompensationsmaBnahmen wurden
anhand der ,Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen
in der Bauleitplanung des Niedersachsischen Stadtetages” (2013) ermittelt.

Die Beurteilung der Bedeutung des Plangebietes fir Arten und Lebensgemein-
schaften wurde auf Grundlage faunistischer Untersuchungen vorgenommen.

Die Ermittlung der Geruchsbelastung durch Tierhaltungsanlagen wurde durch
die FIDES Immissionsschutz & Umweltgutachter GmbH, Lingen nach Anhang 7
der TA Luft und unter Beachtung der Vorgaben des Landkreises durchgeflhrt.

Die Ermittlung von Larmimmissionen (Gewerbe- und Sportlarm) erfolgte durch
die ZECH Ingenieurgesellschaft mbH Lingen bzw. durch die daraus hervorge-
gangene TUV SUD Industrie Service GmbH, 49809 Lingen, auf Grundlage der
TA Larm bzw. der Sportanlagenlarmschutzverordnung.

Eine Ermittlung von Verkehrslarm war nicht erforderlich.

Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben.

4.8.2 UberwachungsmaBnahmen (Monitoring)

Erhebliche und nicht ausgleichbare Umweltauswirkungen sind bei Beachtung
der getroffenen Regelungen und Festsetzungen durch die Planung nicht zu er-
warten.

Biiro fur Stadtplanung (BP09_Begr.doc) 06.10.2025



Stadt Hasellinne
Begriindung mit Umweltbericht zum Bebauungsplanes Nr. 9 - Entwurf - 54

Die Umsetzung der geplanten Anpflanzungen wird von der Stadt durchgefihrt
oder durch Inaugenscheinnahme tberwacht. Die Dauer der erforderlichen Fer-
tigstellungs- und Entwicklungspflege sollte 3 Jahre betragen.

Die Durchfihrung der KompensationsmaBnahmen erfolgt auf externen Flachen,
die der Stadt dauerhaft zur Verfugung stehen. Die Stadt wird nach Anfangskon-
trollen im ersten und dritten Jahr nach der Durchfihrung der Kompensations-
maBnahmen regelmaBig, d.h. alle 5 Jahre, eine Uberpriifung der MaBnahmen
vornehmen.

4.8.3 Allgemeinverstandliche Zusammenfassung

Im Nachfolgenden werden die aus der Planung resultierenden Auswirkungen in
Bezug auf die Umwelt und ihre Erheblichkeit zusammengefasst dargestellt.

Durch die geplante Festsetzung eines Wohngebietes kommt es zu einem Ver-
lust von unbebauter Landschaft. Fir Natur und Landschaft (Arten und Lebens-
gemeinschaften, Boden, Wasser, Landschaftsbild) gehen Gberwiegend land-
wirtschaftlich genutzte Flachen als Nahrungs-, Rickzugs- und Lebensraum flr
Arten der Feldflur und des Siedlungsrandes verloren.

Durch die Bebauung wird bisher belebter Oberboden versiegelt. Es wird somit
Versickerungsflache reduziert und die Grundwasserneubildungsrate wird, bei
gleichzeitiger Beschleunigung des Oberflachenwasserabflusses, verringert.
Durch die geplante Rickhaltung des anfallenden Oberflachenwassers im Plan-
gebiet und die auf das nattrliche Maf3 gedrosselte Ableitung kénnen erhebliche
Beeintrachtigungen des Wasserhaushaltes jedoch vermieden werden. Die ent-
stehenden Beeintrachtigungen von Arten und Lebensgemeinschaften sowie des
Bodens durch die Versiegelung kébnnen durch MaBnahmen auf einer externen
Flache ausgeglichen werden.

Artenschutzrechtliche Belange stehen der Planung nicht entgegen. Um den
Verbotstatbestand der Tétung sicher ausschlieBen zu kénnen, dirfen die Bau-
flachenvorbereitungen und notwendige Féllarbeiten jedoch ausschlie3lich au-
Berhalb des Zeitraumes Mitte Marz bis Mitte August durchgefihrt werden. Erfol-
gen die Arbeiten wahrend der Brutzeit der Végel muss vor Beginn der Arbeiten
durch eine 6kologische Baubegleitung sichergestellt werden, dass Individuen
nicht getdtet werden.

Zudem sind entsprechend der tatsachlichen Anzahl der betroffenen Reviere
zeitlich vor den geplanten Eingriffen fir Baumhodhlen- und Gebaudebriter und
die Waldohreule Nisthilfen (Nistkasten, Brutkorb) im Umfeld des Plangebietes
umzusetzen. Fir den Bluthénfling sollte auf eine FIache von 10 gm am Orts-
rand im Nahbereich des Plangebietes eine Aussaat einer annuellen Kraut- und
Staudensaatmischung erfolgen.

Innerhalb des Plangebietes sind unvertragliche Geruchsimmissionen der
Landwirtschaft fir das Schutzgut Mensch nicht zu erwarten. Erhebliche Beein-
trachtigungen durch Gewerbe- oder Verkehrslarm bestehen im Plangebiet
ebenfalls nicht.
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Durch den zu erwartenden Sportlarm der 6stlich gelegenen Sportanlagen wird
auf Teilflachen des geplanten Wohngebietes der maB3gebliche Immissions-
richtwert fir die Ruhezeit am Abend Uberschritten. Dem wird durch die Anlage
eines Larmschutzwalls am Stdostrand und durch passive Schallschutzmalf3-
nahmen Rechnung getragen. Wahrend der sonntéglichen Ruhezeit am Mittag
beschrankt sich eine Uberschreitung auf geringe Teilflichen und insbesondere
auf den Bereich des bereits bebauten Wohngrundstiickes.

Aufgrund des hohen arch&ologischen Potenzials des Plangebietes wird die
Stadt die ErschlieBungsarbeiten in Begleitung eines Sachverstandi-
gen/Beauftragten der Archéologie durchfiihren lassen. Sollten im Ubrigen ur-
und frihgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, werden diese unverzlig-
lich der Denkmalbehdrde gemeldet.

Erhebliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgttern (Mensch, Natur und
Landschaft, Kultur- und Sachguter) sind im Plangebiet und der Umgebung nicht
zu erwarten.

4.8.4 Referenzliste/Quellenverzeichnis

* Geruchsimmissionsermittlung, Fides Immissionsschutz & Umweltgutachter,
Lingen, Bericht Nr. G23129.1/01 vom 24.07.2023

» Erste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft) vom 18.8.2021 mit
Vorgaben zur Geruchsbeurteilung in Anhang 7

» Schalltechnischer Bericht, ZECH Ingenieurgesellschaft mbH, Lingen, Bericht
Nr. LL17882.1/01 vom 27.06.2023

« Weiterfilhrende schalltechnische Untersuchung, TUV SUD Industrie Service
GmbH, Lingen, vom 10.09.2024

» Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzge-
setz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm), Ausgabe
August 1998

» Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BImSchV) vom 01.06.2017
» DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau“ (Ausgabe Juli 2023)

» Bleiblatt 1 zur DIN 18005, Schalltechnische Orientierungswerte fiir die
stadtebauliche Planung — Berechnungsverfahren, Ausgabe Juli 2023

» Sophie Meisel: Geographische Landesaufnahme M 1 : 200.000, Naturrdum-
liche Gliederung Deutschlands; Die naturraumlichen Einheiten auf Blatt
70/71, Cloppenburg / Lingen, 1959)

» Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Emsland (2001)

 Umweltkarten Niedersachsen des Niedersachsischen Ministeriums fir Um-
welt, Energie und Klimaschutz

» Karten des Naturraumpotenzials von Niedersachsen und Bremen; Boden-
kundliche Standortkarte, M. 1 : 200.000, Blatt Osnabrick, 1975)
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* NIBIS® KARTENSERVER, Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie

» Heutige potenzielle natlrliche Vegetationslandschaften Niedersachsens auf
Basis der Bodenkundlichen Ubersichtskarte 1 : 50.000, Informationsdienst
Naturschutz Niedersachsen 2003)

» Kartierschlissel fur Biotoptypen in Niedersachsen (Drachenfels, 2021)

» Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen in der
Bauleitplanung des Niedersachsischen Stadtetages (2013)

5 Abwagungsergebnis

Im Rahmen der Bauleitplanung sind insgesamt die 6ffentlichen und privaten
Belange gegeneinander und untereinander gemafi § 1 Abs. 7 BauGB gerecht
abzuwagen. Im Rahmen des Abwagungsvorganges sind gemani § 2 Abs. 3
BauGB bei der Bauleitplanung die Belange, die flr die Abwagung von Bedeu-
tung sind, zu ermitteln und zu bewerten. Diese sind im Rahmen der vorliegen-
den Begrindung dargelegt.

Wie die Umweltprifung (Kap. 4 Umweltbericht) gezeigt hat, ergeben sich durch
die Planung keine erheblichen Beeintréachtigungen von Schutzgitern, die nicht
ausgeglichen werden kdnnen.

Die durch die mégliche Bebauung und Versiegelung hervorgerufenen Beein-
trachtigungen von Natur und Landschaft sind nach einem anerkannten Bewer-
tungsmodell bewertet worden und werden teilweise im Plangebiet ausgeglichen.
Verbleibende Beeintrachtigungen werden durch Zuordnung externer Kompen-
sationsmaBnahmen ausgeglichen und kompensiert.

Artenschutzrechtliche Belange stehen den geplanten Nutzungen unter Bertick-
sichtigung des angegebenen Zeitfensters fir die Bauflachenvorbereitungen und
fir notwendige Féllarbeiten und der Anbringung von Nisthilfen nicht entgegen.

Erhebliche Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sind aufgrund der vor-
handenen und geplanten Gehdlzstrukturen und der vorgesehenen Beschran-
kung der Bauhéhen nicht zu erwarten.

Den Erfordernissen des Klimaschutzes wird durch die bei der Errichtung von
Gebauden einzuhaltenden Gesetze und Richtlinien zur Energieeinsparung
Rechnung getragen.

In Bezug auf das Schutzgut Mensch sind erhebliche Beeintrachtigungen durch
Geruchsimmissionen aus Tierhaltungsanlagen nicht gegeben. Unzumutbare
Larmimmissionen, die einer wohnbaulichen Nutzung im Plangebiet entgegen-
stehen wirden, sind im Gebiet ebenfalls nicht zu erwarten. Der auf Teilflachen
zeitweise bestehenden Larmbelastung durch Sportlarm kann durch die Errich-
tung eines Larmschutzwalls und weiterer SchallschutzmaBnahmen Rechnung
getragen werden.

Die Belange der Denkmalpflege werden durch die Begleitung der Erschlie-
Bungsarbeiten durch einen Sachverstandigen/Beauftragten der Archaologie be-
ricksichtigt. Sollten bei den Bau- und Erdarbeiten ur- und frihgeschichtliche
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Bodenfunde gemacht werden, werden diese unverziglich der Denkmalbehdrde
gemeldet.

Die damit nur geringe zusétzliche Belastung der Schutzglter erscheint insbe-
sondere im Verhaltnis zur Schaffung von Flachen far neuen Wohnraum als ver-
tretbar.

Wesentliche andere Belange als die in der Begriindung, insbesondere im Um-
weltbericht dargelegten, sind nicht zu berlcksichtigen. Nach Abwégung aller
vorgenannten Belange kann die vorliegende Planung somit durchgefihrt wer-
den.

6 Stadtebauliche Daten

Art der Nutzung Flache in gm| Flache in %
Allgemeines Wohngebiet 31.488 gm 67,4 %
StraBenverkehrsflache 9.252 gm 19,8 %
Offentliche Griinflache, davon 3.860 gm 8,3 %
» Flache zum Erhalten von Baumen und (2.329 gm)
Strauchern / Spielplatz

* Regenwasserriickhaltebecken (1.531 gm)

Private Grinflache ,Larmschutzwall® 244 gm 0,5 %
Flache fur die Wasserwirtschaft (Graben) 1.859 gm 4,0 %
Plangebiet 46.703 gqm 100 %

7 Verfahren
Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit

Die Stadt Hasellinne hat geman § 3 (1) BauGB friihzeitig die allgemeinen Ziele
und voraussichtlichen Auswirkungen der Planung offentlich dargelegt und Gele-
genheit zur AuBerung und Erdrterung gegeben.

Beteiligung der Beh6rden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange

Die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, wurden geman § 4
BauGB an der Planung beteiligt und zur AuBerung auch im Hinblick auf den er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprifung nach § 2 Abs. 4
BauGB aufgefordert.

Biiro fur Stadtplanung (BP09_Begr.doc) 06.10.2025



Stadt Hasellinne
Begriindung mit Umweltbericht zum Bebauungsplanes Nr. 9 - Entwurf - 58

Veroffentlichung und 6ffentliche Auslegung

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde zusammen mit der dazugehdrigen
Begrindung einschlieBlich Umweltbericht und den wesentlichen bereits vorlie-
genden umweltbezogenen Stellungnahmen vom ............... bis ......ceeiie im
Internet verdffentlicht und zusatzlich éffentlich im Rathaus der Stadt Hasellinne
ausgelegt.

Die Dauer der Veroffentlichungsfrist sowie die Angaben dazu, welche Arten
umweltbezogener Informationen vorhanden sind, wurden vorher mit dem Hin-
weis bekannt gemacht, dass Stellungnahmen wéahrend dieser Verbffentlichung
abgegeben werden kbénnen.

Satzungsbeschluss

Die vorliegende Fassung der Begriindung war Grundlage des Satzungsbe-
schlussesvom ....................

Hasellnne, den ............

Burgermeister

8 Anlagen

1. Geruchsimmissionsermittlung (Fides Immissionsschutz & Umweltgutachter,
Lingen, Bericht Nr. G23129.1/01 vom 24.07.2023)

2. Schalltechnischer Bericht (ZECH Ingenieurgesellschaft mbH Lingen, Bericht
Nr. LL17882.1/01 vom 27.06.2023)

2a. Weiterfiihrende schalltechnische Untersuchung (Gewerbelarm) zum Pro-
jekt LL17882.1 der ZECH Ingenieurgesellschaft mbH Lingen (TUV SUD In-
dustrie Service GmbH, 49809 Lingen vom 10.09.2024)

3. Versickerungsuntersuchung (Buro fur Geowissenschaften M&O GbR,
Spelle, Bericht vom 03.08.2022)

3a. Vorerkundung - ehemalige Teichanlage (Buro flir Geowissenschaften
M&O GbR, Spelle, Bericht vom 19.02.2025)

3b. Entwasserungskonzept - Lageplan
4. Plangebiet - Biotoptypen -

5. Faunistische Kartierungen und artenschutzrechtliche Stellungnahme 2023
(Dipl.-Biologe Klaus-Dieter Moormann, Lingen)

6. Externe KompensationsmaBnahmen

Biiro fur Stadtplanung (BP09_Begr.doc) 06.10.2025



Anlage 1

Anderung 57A des Flichennutzungsplanes
und

Bebauungsplan Nr. 9 ,,Am Osteresch”
(Ortsteil Lehrte)

der Stadt Hasellinne

- Geruchsimmissionsermittiung -



Anlage 2

Anderung 57A des Flichennutzungsplanes
und

Bebauungsplan Nr. 9 ,,Am Osteresch”
(Ortsteil Lehrte)

der Stadt Hasellinne

- Schalltechnischer Bericht -



Anlage 2a

Anderung 57A des Flichennutzungsplanes
und

Bebauungsplan Nr. 9 ,,Am Osteresch”
(Ortsteil Lehrte)

der Stadt Hasellinne

- Weiterfuhrende schalltechnische Untersuchung -



Anlage 3

Anderung 57A des Flichennutzungsplanes
und

Bebauungsplan Nr. 9 ,,Am Osteresch”
(Ortsteil Lehrte)

der Stadt Hasellinne

- Versickerungsuntersuchung -



Anlage 3a

Anderung 57A des Flichennutzungsplanes
und

Bebauungsplan Nr. 9 ,,Am Osteresch”
(Ortsteil Lehrte)

der Stadt Hasellinne

- Voruntersuchung ehem. Teichanlage -



60,25 7 )
N Kataster —————  Vermessung // Dachfléche
v
7\ A Trigonometrischer Punkt m StraReneinlauf 50x50 = Kabel-/Schaltkasten
~ o Lage-Hhenfestpunkt w StraReneinlauf 30x50 lf Gefahrzeichen
‘ o Grenzstein =) Wasserschieber o Leitpfahl
? Ortseingangsschild (@} Oberflurhydrant =) Kabelschacht
6'3 Einzelbaum S) Unterflurhydrant ® Bushaltestelle
Regenriickhaltebecken ? Vorschriftszeichen (%) Gasschieber EI Werbeschild
[regenruckhaltebecken i o o .
X Lange Sohle: . 4210m Riickschlagklappe DN400 . . (H}p ]\ Denkmal La— Leitplanke einfach o Friedhof
Breite Sohle: ca. 24,60 m Di b Kk mit i (f.d. Havariefall Hohenfestpunkt 5
e : o I : ( m . : StraRenmitte ; ® SW-RW-Schacht OO Hecke Gartenland
Tiefe RRB: 140m-125m %X | - . 0,00 m rel. Hohe ) Durchlass T Mauer . Griinland
b ISohle RRB: 13,90- 13,85 NHN WO > FRickbauvor. Durchlas @Ca. 15,08 mAN p Gaspfahl : Ampel o, Laubwald
(Oberkante RRB: 15,30 - 15,10 NHN . % > = = 5 5 [
i hoh 0,50 m (bei n=0,2) i & = Briefkasten o Poller //t A Nadelwald
i (_._Eesamlvolumen: s % Stralenlaterne ® Holzmast AN Mischwald
igewahltes Volumen: 480,00 m* °
—]Gedrosselter Ablauf: 3,05 IIs (bei n=0,2)
ks | Legende [Planung]
X RKS 1 | RW (Angabe tber Nennweite, Haltungsiange, Gefalle, Fierichtung und Materil)
] R ke | g Straftenablauf mt und
i s 3 mit i
x N e ; t h )
b Py pym riw| | st S SN Sl v o Aot
, ;. ki K D ~15,55 |
R =) ts= 1‘1‘%2 | o B 2 mmm mmm  Einzugsgebiet
l’ N [Sedimentafionsbauwerk mit Tauchwand ) RW0203 ~ — — —  Teileinzugsgebiet
S/ < L —— = e = 15,55 D ~15,55 %
5 2 - ; —L — < — ) — — - — ST l 0"4)\? S 14:40 6 Rammkemsondierung
{ \ : = , N t=~1,15
‘ b | 1 DN 400 PP - 51,50 m 2,5%1 il J_ // %,%Q\ RW02:02 I:I Rasenfiiche
) | | Flache RRB | (> & s ol / N e — —¢ P
530 2 I A 0,48 m rel. Hohel S it \ 03 / 28 B =— — / L P= =111 Schotterrasen
o | ca.928m 4o RW02.06] |- : i==i1sH) ‘e NS DN 300 PP - 48,65 m - 4,0% ¥ =il
“t S D150} L2 4E0MN \ “ / % E: /A —L-0 rres
H s 19, 2 L
b ~ ) 5 S 1405\ \ 0,3065 043 / : | b
50! 26,85 1,50 ) / H
=~1,45 N \ / *
_ = 3.0 00 AN / / |
e L N \ Y SN
@
@ 2 N \ / - / 475325 FlH
2 g N / / =N 5[
< N 1\ ———— el e e / P H 2
3 N ——————— T 8 sl
- = sl - / / 3 ‘ i B
\/ "% o 4 / & Cl
A . 5 y o / i -
|15 /7 4 / = -1
> 2 / Rkse+orLs |@ / +] —e—e—e—— % s | |
I / |044mrel. Hohel 0 / 28 |. =
/" [cat484mNN 5 | = 1
I /7 j : |
7 ] | | RWO201 |
: I 7 D~1555| << D ~15,60
/ : S 1469 o
T s huaf i PP-56,90m-30%: | 1= 091 -
I 4 DN 400 PP - 55,90 m - 2,0% =127 DNSO0PE- BT = — > | :
4 — =T T N /
75.50m i E——-— - 1 % | ;
N I 1 / \\% | ©
| RKS7+DPLT | [RWOL04] |- \<< / \> | p 3
E - 3 . '\, . e
40 m rel. Hohe| [D ~15,55 \ | / 3 \ A
~ 05 / \% | .
W AN
RW0101 \1555 i
D ~15,55 - N
S 14,52 -
— a VORPLANUNG
Aty RKS 5+ DPL5 = '
@ 00‘20{15"698' ‘ntil\ll):le :: c RRB bearbeftet; Hohen eingetragen 28082025 AM
- b RRB eingezeichnet 20082025 AM
—_ 5 a Bespr. Herr Kolker; Anschluss Grundstlicke vorsehen 28.01.2025 GL
~ Ind Attder And
~L ndex er Anderung Datum Namen
~
— — -
T~ _ H Verfasser - Datum Zeichen
- Fl L A D E N 48480 Spelle + Sidfelde 2 bearbeitet 012025 oL
B - A=900'6m2 A = Tel 0597712957950 » Fax 0597712957955 gezeichnet 012025 MR
egelquerschnitt A-A oo e N 2, - HENE | ENIEURE Emaiinfo@ingenieure-gladen.de qeprit
M. 1:50 “ . ¥ " S =2 STRASSEN | WASSER | UMWELT
200 1 1 000 1 0 — freigegeben
T T f f & E 2
. 1.00 . 2.375 2371 2.25 1 1 - Q t= Auftraggeber
1 1 T T T o e = Stadt 49740 Haseliinne » Rathausplatz 1
042, 050 0,08 475 050 , 175 . ) f= . Tel. 05961/509-0 « Fax 05961/509-555
. 1 w; 1 1 A V- 2 = ,H,gﬂ,e Haselunne Email: info@haselinne.de
5 21 8 -
5 s 2 > - Projekt
g 3 2 = i
: Sl 3 . E Mafstab: 1:500
] & izt ¥ = .
H | e = ErschlieBung BG Osteresch Cj
& 5 .
(15,479 (15508 1549) (15:55) (1561) (153.%3) o ‘ A4 Plan - Nr.: E-LA01
(15,32%) 75 . .45 60 % 0 25% ¥.6.0%.3 R,
ks ) 75 oow ~25% Py - 55% (12233) ; o - Zeichnung V Unteege -
% ! %
Vorh. Gelénde (~ 14,68) ~14, Vorh. Gelinde (~ 14,72) A BlattNr. -
— - e (- 1468) P L ) , 1 Entwasserun @fg Pt : 1276
=1 Versorgungsleitungen B= 2,0 m 3 ('L
= Planum ~14,10 S . Plotdatum: 04.09.2025
v | -« ot Q
J L ! { L — Verfasser “ N~ Aufgestellt
20 cm Schotterbankett 0/32 Rinnenplatte 30/30/10 cm L— 12 cm Schotterbankett 0/32 g%g‘ O(piﬂrt;odenmachtlgken Spelle, den 04.09.2025 N Q Haselinne, den 04.09.2025
,60m (iM. , den 04, . .
e L— 4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN \’b(\
Tiefbordstein 8/25/100 8 cm Asphalttragschicht AC 22 TN %
auf 20 cm Beton C20/25 15 cm Schottertragschicht 0/32 Gladen Ingenieure Spelle Stadt Haselinne
und Riickenstitze aus 15 cm Beton C 20125 ——— frostsicherer Fiillsand nach Erfordernis
HIB =297 /1540 (0.467)




Anlag_;e 4

TP —

= = Geltungsbereich BP Nr. 9
Geltungsbereich FP 57A
- - T J

=Y
Landesamtes
fiir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen |

Legende:

Biotoptypen nach DRACHENFELS (2021)

A
FGR
Gl
GRA
HBE
HFM
HN
HSE
oD
OEL
ovs

Acker

Nahrstoffreicher Graben
Artenarmes Intensivgrinland
Artenarmer Scherrasen
Einzelbdume
Strauch-Baumhecke

Naturnahes Feldgehdlz
Siedlungsgehdlz heimischer Baumarten
Landwirtschaftliches Gebaude
locker bebautes Einzelhausgebiet
Strale

Hauptbestandsbildner:

Ei
We

Eiche Er Erle
Weiden Ob Obstbaume

Stadt Hasellinne

Anlage 4
der Begrundung
zum

Bebauungsplan Nr. 9

,,Am Osteresch*
Ortsteil Lehrte

Plangebiet

Biotoptypen

Biiro fiir Stadtplanung, Werlte; 08/2025




Anlage 5

Faunistische Kartierungen und artenschutzrechtliche Stellungnahme aus der Sicht der
europiischen Brutvogel- und Fledermausarten zum BPL“Am Osteresch®, Ortschaft
Lehrte im Stadtgebiet von Haseliinne (Landkreis Emsland) in 2023.

Von Diplom - Biologe
Klaus — Dieter Moormann
AntoniusstraBie 35

49 811 Lingen

Im Auftrag

Stadt Haseliinne
Rathausplatz 1
49 740 Haseliinne

1. Einleitung:

Die geplante Ausweisung eines Baugebietes am ,,Am Osteresch® in der Ortschaft Lehrte (Stadt Hase-
liinne) erforderte die Durchfiihrung einer Brutvogel-und Fledermauskartierung im Planungsgebiet und
in deren Umgebung. Anhand der Ergebnisse erfolgt eine artenschutzrechtliche Beurteilung zu der
geplanten Bebauung aus der Sicht der européischen Brutvogel- und Fledermausarten. Gegebenenfalls
sind Vorschlage zu Vermeidungs-, Minimierungs- und vorgezogenen AusgleichsmaBnahmen zu

unterbreiten.

2. Gebietsbeschreibung:

Der Planungsbereich liegt am &stlichen Ortsrand von Lehrte. Sie bildet einen LiickenschluB zur bereits
vorhandener Bebauung im Norden, Westen und Siiden. Die Planungsfliche grenzt im Siiden an ein
Sportplatzgeldnde und Hoflagen mit Pferdehaltung, im Stidwesten an eine Wohnbebauung, im Norden
an landwirtschaftliche Hoflagen mit Randholzungen aus #lteren Laubgehdlzen, im Nordosten an eine
weitgehend offene Agrarlandschaft. Diese stellt einen wertvollen Bereich fir Brutvdgel dar 33 10/2/3.
Als wertbestimmende Arten gelten GroBer Brachvogel und Kiebitz. Die Planungsfliche umfate zum
Zeitpunkt der Kartierungen eine intensiv als Mahwiese genutzte Griinlandfléche und am ¢stlichen
Rand eine Wohnhausanlage mit Garten. Sie wird im Norden, Siiden und Osten von befestigten Orts-
straBen eingefaBt. Die stidlich der Planungsfléche verlaufende Strae wird von einer Baum-Strauch-
Hecke mit alteren Laubgeholzen begleitet, entlang der nordliche der Planungsfliche ein die Strafle
begleitender Graben mit teils gut entwickelter Stauden- und Réhrrichtvegetation, entlang der 6stlichen
StraBe befindet sich einseitig eine hohere Strauchhecke. Diese schirmt das Planungsgebiet vom fur
Brutvgel wertvollen Bereich 8stlich der Planungsfléche ab und verhindert zusammen mit der bereits
vorhandenen Bebauung nordlich, westlich und siidlich der Planungsfliche die Besiedlung der Plan-
ungsfliche durch wertbestimmende Offenlandarten. Das die Fléche umgebende OrtsstraBennetz kann
als weitgehend verkehrberuhigt eingestuft werden. Ein detaillierter Bebauungsplan liegt derzeit nicht

vor.



3. Brutvogelerfassung:

Die Erfassung des Brutvogelbestandes erfolgte nach den Methodenstandards zur Erfassung der Brut-
vogel Deutschlands (Stidbeck et.al 2005) mit insgesamt sechs Tages- und zwei Abend- beziehungs-
weise Nachtkontrollen im Zeitraum Mérz — Juni 2023 nach revieranzeigenden Merkmalen.

Die sechs Tageskontrollen fanden an folgenden Terminen statt: 07.03; 29.03; 21.04; 10.05; 25.05 und
am 27.06.2023, die Abendkontrollen am 07.03.2023 und am 30.03.2023. Zusitzlich wurden Brut-
vogelnachweise wihrend der Fledermauskontrollen in die Auswertung einbezogen.

Wihrend jeder Kontrolle wurde die Planungsfliche und deren Umgebung in ausreichender Horweite
der Arten randlich entlang des vorhandenen Straflenwegenetzes begangen. Als optisches Hilfsmittel
diente ein Fernglas 10x42. Fiir einen Reviernachweis war eine Bestétigung durch zwei Kontrollen not-
wendig. In die Erfassung wurden auch Reviernachweise auflerhalb der Planungsflédche einbezogen, um
etwaige Beziehungen zur Planungsfldche zu beriicksichtigen. Dies gilt insbesondere auch auf eine
Entfernung von bis zu 500 Meter fiir etwaige Reviervorkommen des Grofien Brachvogels und auf eine
Entfernung von 300 Meter flir etwaige Reviervorkommen des Kiebitzes.

In der beiliegenden Bestandskarte wurden die derart nachgewiesenen Reviere als Punktvorkommen
signiert. Dabei fanden die nachfolgend aufgefiihrten Abkiirzungen fiir die Artnamen Verwendung.
Angegeben wird auch der Rote Liste Status Niedersachsens 2021 (ab Status 3 = Bestandsgeféhrdet),
sofern ein solcher vorlag. Die nach Bundesartenschutzverordnung streng geschiitzten Arten wurden
mit einem §§ - Symbol versehen, sofern vorhanden, alle anderen Arten gelten nach dem Gesetz als
besonders geschiitzt §. Im Einzelnen konnten folgende Revieranzahlen der Brutvogelarten auf der
Planungsfldche (RevP) und in der Umgebung (Rev U) ermittelt werden.

Art Abkiirzung Rev P RevU RL Nds Schutz
Amsel A 4 7 / §
Blaumeise Bm 4 5 / §
Kohimeise K 3 4 / §
Ringeltaube Rt 3 9 / §
Haussperling H 3 6 / §
Buchfink B 2 3 / §
Zilpzalp Zi 2 1 / §
Heckenbraunelle He | 2 / §
Singdrossel Sd 1 0 / §
Gartenrotschwanz Gr 1 0 / §
Mbonchsgrasmiicke Mg 1 4 / §
Zaunkonig Z 1 3 / §
Gartenbaumliufer Gb 1 1 / §
Rotkehlchen R 1 3 / §
Bluthéinfling Ha 1 0 RL 3 §
Elster El 1 1 / §
Fasan Fa 1 0 / §
Waldohreule Woe 1 0 RL 3 8§
Rauchschwalbe Rs 0 4 RL 3 §
Mehlschwalbe M 0 1 RL 3 §
Star S 0 3 RL 3 §
Kleiber Kl 0 3 / §
Griinfink Gf 0 3 / §
Bachstelze Ba 0 1 / §




Schafstelze St 0 1 / §
Hausrotschwanz Hr 0 1 / §
Kernbeisser Kb 0 1 / §
Hohltaube Hot 0 1 / §
Rabenkrihe Rk 0 1 / §
Dohle D 0 1 / §
Waldkauz Wz 0 1 / §§

4. Diskussion der Ergebnisse der Brutvogelerfassungen:

Auf der Planungsfliche konnten in 2023 insgesamt 18 Brutvogelarten und 32 Reviere festgestellt
werden. Von den nachgewiesenen Arten gelten der in einem Revier nachgewiesene Bluthénfling und
die Waldohreule nach der Roten Liste Niedersachsens 2021 als bestandsgefihrdet. Alle librigen Arten
weisen keinen Gefihrdungsstatus auf. Samtliche auf der Planungsfliche nachgewiesenen Arten sind
nach Bundesartenschutzverordnung geschiitzt, die Waldohreule streng geschiitzt.

Von den 18 Brutvogelarten und 32 Revieren auf der Planungsfliche sind mit Amsel (4 Rev), Zilpzalp
(2 Rev), Ménchsgrasmiicke (1 Rev), Buchfink (2 Rev), Singdrossel (1 Rev), Ringeltaube (3 Rev),
Heckenbraunelle (1 Rev), Elster (1 Rev), Rotkehlchen (1 Rev), Zaunkonig (1 Rev), Bluthénfling

(1 Rev) und Waldohreule (1 Rev) 12 Arten (67%) und 19 Reviere (59%) den Freibriitern in Geholzen
zuzuordnen. Dabei briitet die Waldohreule in verlassenen Nestern von Rabenvogeln.

Kohlmeise (3 Rev), Blaumeise (4 Rev), Gartenbaumléufer (1 Rev) und Gartenrotschwanz (1 Rev)
gelten als Baumh&hlenbriiter. Sie umfassen 4 Arten (22 %) und 9 Reviere (28%). Mit dem Haus-
sperling trat nur ein Geb#udebriiter (3 Rev) auf der Planungsflache auf, mit dem Fasan (1 Rev) ein

Bodenbriiter.

In der Umgebung der Planungsfliche konnten insgesamt 26 Brutvogelarten und 71 Reviere festgestellt
werden. Von ihnen gelten Rauchschwalbe, Mehlschwalbe und Star nach der Roten Liste Niedersach-
sens 2021 als bestandsgefihrdet. Als einzige in der Umgebung der Planungsflache nachgewiesene Art
ist der Waldkauz nach der Bundesartenschutzverordnung streng geschiitzt, alle iibrigen Arten
besonders geschiitzt. Nachweise von GroBem Brachvogel und Kiebitz gelangen in den oben angegeb-
enen Entfernungen zur Planungsflédche nicht.

Das Revierzentrum des Waldkauzes und somit vermutlich auch der Brutplatz befand sich in einem
ilteren Laubwaldbestand nordlich der Planungsfliche (siehe Karte). Einmalig konnte am 07.03.2023
auch ein Jagdflug entlang der Planungsfliche beobachtet werden. Es ist daher davon auszugehen, dafl
diese auch als Jagdgebiet genutzt wird. AuBerdem jagten die nordlich der Planungsfléche in landwirt-
schaftlichen Gebiuden briitenden Rauchschwalben regelmiBig iiber der Griinlandfléche des Planungs-
raumes. Alle iibrigen in der Umgebung der Planungsflidche nachgewiesenen Arten wiesen auf Grund
ihrer engen Bindung an besiedelten Geholz- und Gebdudestrukturen keine Beziehung zur Planungs-
fliche auf. Eine zeitweilige Nutzung des Griinlandbereiches der Planungsfliache durch die dstlich von
ihr nachgewiesene Schafstelze kann aber nicht ausgeschlossen werden.

Die bestandsgefihrdete und streng geschiitzte Waldohreule wurde erst wihrend der Fledermauserfass-
ungen im Mai 2023 festgestellt. Der Nachweis bezieht sich auf zwei bettelnde Astlinge in dem im
norddstlichen Teil der Planungsfliche gelegenen Baumbestand um die Wohnanlage. Der tatséchliche
Brutplatz ist unbekannt, diirfte sich aber in unmittelbarer Néhe der bettelnden Jungvégel befinden, da
diese noch nicht flugfihig gewesen sein diirfien. Vermutlich briitete die Art auf der Planungsflache um
die Wohnanlage oder im benachbarten Baumbestand auf der anderen StraBenseite neben dem Sport-

platz.



5. Betroffenheit der nachgewiesenen Brutvogelarten von einer geplanten Bebauung:

Da zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Gutachtens keine Informationen zu konkreten Bebauungs-
plénen vorlagen, waren detailgenaue Vorhersagen zur Betroffenheit einzelner Reviere und Arten nicht
mdoglich. Geht man von einer kompletten Bebauung der Fléche, einer volistindigen Beseitigung der
randlichen Gehdlze und einem Abriss der Wohnanlage samt Garten aus, wiren alle auf der Planungs-
flache nachgewiesenen Arten und Reviere betroffen und die Reviere wiirden aufgegeben. AuBerdem
wiirde der Jagdlebensraum von Waldkauz und Rauchschwalbe eingeschrénkt.

Fiir die Freibriiter in Gehd6lzen (auBer der Waldohreule) und den Fasan als Bodenbriiter, welche alle
allgemein hiufig verbreitet sind und eine flexible Anpassung in der Wahl der Bruthabitate aufweisen,
diirfte eine Umsiedlung unproblematisch sein, zumal geeignete Habitatstrukturen in der Umgebung
der Planungsfldche vorhanden sind. Es sind dies die Vorkommen von Amsel (4 Rev), Zilpzalp (2
Rev), Monchsgrasmiicke (1 Rev), Buchfink (2 Rev), Singdrossel (1 Rev), Ringeltaube (3 Rev),
Heckenbraunelle (1 Rev), Elster (1 Rev), Rotkehlchen (1 Rev) und Zaunkdnig (1 Rev) sowie des
Fasans (1 Rev). Umsiedlungsfordernde Maflnahmen sind fiir diese Artengruppe auch nicht durchfiihr-
bar.

Eine Umsiedlung betroffener Baumhdohlen- und Gebdudebriiter lieBe sich hingegen durch die Anbring-
ung geeigneter Bruthilfen in der Umgebung der Planungsflache fordern. Diese wiren vor dem Beginn
von Geholzfillungen, Gebdudeabrissen sowie ErschlieBungs- und Erdarbeiten anzubringen. Es betriife
dies die Baumh&hlenbriiter Kohlmeise (3 Rev), Blaumeise (4 Rev), Gartenbaumlaufer (1 Rev) und
Gartenrotschwanz (1 Rev), ferner den Haussperling als Geb4udebriiter (3 Rev).

Fiir die Waldohreule wird vorsorglich davon ausgegangen, daB3 sich der Brutplatz auf der Planungs-
flache befand, wo die bettelnden Jungen im Baumbestand um die Wohnanlage angetroffen wurden.
Der Abriss der Anlage und die Beseitigung des sie umgebenden Baumbestandes kénnte demnach zum
Verlust des Brutplatzes der Art fiihren. Als umsiedlungsférdernde MaBnahme kdnnte die Anbringung
eines Nistkorbes als Ersatz fiir ein verlassenes Rabenkrihen- oder Elsternnest im benachbarten Baum-
bestand neben dem Sportplatz dienen. Eine Einschrinkung des Jagdgebietes ist durch die Planungen
nicht gegeben, da Waldohreulen vorzugsweise in der offenen Landschaft nach Feldmiusen jagen.
Diese Bedingungen bleiben in der Umgebung der Planungsfldche unverindert erhalten.

Fiir den bestandsgefihrdeten Bluthénfling kdnnte die Aussaat einer annuellen Kraut- und Staudenflur
am Ortsrand die Umsiedlung in die Umgebung fordern. Annuelle, milchreife Samen stellen das
Hauptfutter fur die Jungenaufzucht dar und sind fiir eine erfolgreiche Reproduktion der Art unent-
behrlich.

Eine Einschrinkung des Jagdlebensraumes durch die geplante Bebauung wie fiir Waldkauz und
Rauchschwalbe prognostiziert, ist nur dann artenschutzrechtlich relevant, wenn der genutzte
Nahrungsraum einen essentiellen Bestandteil fiir die Fortpflanzung der betroffenen Arten und
Individuen darstellt, also keine Ausweichméglichkeiten vorhanden sind und dadurch die Reproduktion
gefihrdet wird. Dies trifft im vorliegenden Fall nach gutachterlichem Ermessen nicht zu.

Die Rauchschwalben jagten am héufigsten im direkten Umfeld der Brutplitze um die landwirtschaft-
lichen Gebaude nach Fluginsekten. Auch benachbarte Griinlandfldchen dstlich der Planungsfliche
boten Ausweichmdglichkeiten.

Der Waldkauz weist unter den heimischen Eulenarten das umfangreichste Nahrungsspektrum auf und
kann sich sowohl von Kleinséugern, Kleinvogeln und selbst in Mangelzeiten von Amphibien und
Wirbellosen erndhren. Auflerdem bleiben im Falle der Bebauung noch hinreichend geeignete Jagd-
lebensrdume wie Gehdélze und Hoflagen in der weiteren Umgebung erhalten, insbesondere wenn man
bedenkt, daB der Waldkauz als streng territoriale Art ReviergréBen von 10 — {iber 20 Hektar bean-
sprucht.



Fiir die wertbestimmenden Arten GroBer Brachvogel und Kiebitz liegt keine Betroffenheit vor, da
beide Arten innerhalb der oben angegebenen Entfernungen zur Planungsfliche nicht nachgewiesen
wurden.

6. Artenschutzrechtliche Stellungnahme aus der Sicht der europiiischen Brutvogelarten
gegeniiber einer Bebauung:

Es bestehen aus der Sicht der europiischen Brutvogelarten gegeniiber einer Bebauung der
Planungsfliiche keine artenschutzrechtlichen Bedenken, sofern die nachfolgend aufgefiihrten,
die Umsiedlung betroffener Reviere firdernden MaBinahmen zeitlich vor Gehdlzfillungen,
Gebiudeabrissen, Erd- und ErschlieBungsarbeiten umgesetzt werden. Fiir die Freibriiter in
Gehilzen (mit Ausnahme der Waldohreule) konnen keine MaBnahmen durchgefiihrt werden.
Diese Arten konnen aber voraussichtlich problemlos in die vorhandenen, geeigneten Habitate
der Umgebung wie die Gehdlzbestinde nordlich, westlich und siidlich der Planungsfliche
ausweichen, da es sich bei ihnen um weit verbreitete und hiiufige Arten ohne besonders
spezifische Anspriiche handelt.

Fiir folgende Arten an Baumhdhlenbriitern, Gebéudebriitern, den Bluthiinfling und die Wald-
ohruele sind entsprechend der tatsiichlichen Anzahl betroffener Reviere die nachfolgend auf-
gefiihrten Mafinahmen zeitlich vor geplanten Eingriffen umzusetzen. Die Angaben beziehen sich
auf die maximal mogliche Anzahl an betroffenen Revieren.

Gartenbaum|liufer = Anbringung eines Bauml&ufernistkastens mit seitlichem Einschlupf an einer
ilteren Eiche auf einem Hof der Umgebung zur Planungsfléche. Der Kasten sollte in mindestens 2
Meter Hohe angebracht werden und freien An- und Abflug gewdhrleisten.

Kohlmeise = Anbringung von drei Meisennistkésten (32 mm Einflugsffnung) an Baumen in der
Umgebung der Planungsflache. Die Késten sollten untereinander einen rdumlichen Abstand von
wenigstens 50 Metern aufweisen. Die Késten sollten in mindestens 2 Meter Hohe angebracht werden
und freien An- und Abflug gewihrleisten.

Blaumeise = Anbringung von drei Kleinmeisennistkésten (28 mm Einflugoffnung) an Bdumen in der
Umgebung der Planungsfliche. Die Kisten sollten untereinander einen raumlichen Abstand von
wenigstens 50 Metern aufweisen. Die Kisten sollten in mindestens 2 Meter Hohe angebracht werden
und freien An- und Abflug gewdahrleisten.

Gartenrotschwanz = Anbringung eines HalbhShlenbriiternistkastens an einer 4lteren Eiche auf einem
Hof der Umgebung zur Planungsfléche. Der Kasten sollte in mindestens 2 Meter Hohe angebracht
werden und freien An- und Abflug gewihrleisten.

Haussperling = Anbringung eines Sperlingkoloniekastens an einem Hofgebdude der Umgebung zur
Planungsfliche, bestehend aus wenigstens drei Brutkammern. Der Kasten sollte in mindestens 2 Meter
Hohe angebracht werden und freien An- und Abflug gewéhrleisten.

Bluthénfling = Aussaat einer annuellen Kraut- und Staudensaatmischung auf einer 10 Quadratmeter
grofien Fliche am Ortsrand in der Nhe der Planungsfléche. Es kann sich dabei sowoh] um einen
Wegrandstreifen als auch um eine Brache am Rande einer landwirtschaftlichen Fléche handeln. Die
Fléche ist einmal jéhrlich im Spéitsommer, Herbst zu méhen, um den annuellen Charakter der

Vegetation zu erhalten.

Waldohreule = Anbringung eines Brutkorbes im Gehélzbestand neben der Planungsfldche beim Sport-
platz.Der Korb sollte in mindestens 5 Meter Hohe in einer Astgabel sturmsicher angebracht werden.



Zur Vermeidung von Verstéflen gegen § 44 Bundesnaturschutzgesetz (Verbot der Beschiidigung
von Fortpflanzungs- und Ruhestiitten) sind Gehdélzfillungen, Abriss-, Erd,-, Bau- und Erschlie-
ungsarbeiten wihrend der Brutzeit vom Mitte Mérz bis Mitte August zu unterlassen oder nur
dann mdglich, wenn durch eine 6kologische Baubegleitung ein VerstoB ausgeschlossen werden
kann. Gegebenenfalls sind die Arbeiten so lange einzustellen, bis vorhandene Bruten beendet
wurden.

7. Fledermauserfassungen:

Die Erfassung der Fledermiuse erfolgte unter Verwendung eines Ultraschalldetektors (Pettersson 240
x) und auf der Grundlage von Sichtbeobachtungen wiahrend der randlichen Begehung der Planungs-
fliche und deren Umgebung. Die Kontrollen erfolgten an den folgenden sechs Terminen: 12.04.2023
abends, 12.05.2023 abends, 29.05.2023 morgens, 13.06.2023 morgens, 17.07.2023 morgens und am
16.08.2023 abends. Bei abendlichen Kontrollen ab der fortgeschrittenen Dammerung, bei morgent-
lichen Kontrollen bis vor Sonnenaufgang.

Die Erfassung differenzierte zwischen einmaligen Transferfliigen, Jagdverhalten und Quartierfliige
(Schwirmverhalten, An- und Abfliige) an potentiellen Quartierstandorten. Einmalige Transferfliige
(TF) wurden in der Kartendarstellung in Form eines einseitig ausgerichteten Pfeils dargestellt,
Jagdfliige (JF) in Form eines zweiseitig ausgerichteten Pfeils und Quartierfliige (QF) in Form einer
Kreispfeildarstellung. Einmalige Transferfliige geben Hinweise auf FlugstraBen, Jagdfliige auf
ergiebige Nahrungsgebiete. Arabische Ziffern verweisen auf die Anzahl der beteiligten Individuen
einer Art. Fiir die einzelnen Arten wurden in der Kartendarstellung jeweils spezifische Artabkiirz-
ungen verwandt. Die Kartendarstellungen beriicksichtigen jeweils die Summe an Nachweisen einer
Art aus allen Kontrollen fir einen bestimmten Bereich und ein spezifisches Verhalten. In einer Tabelle
werden jeweils alle Nachweise aus allen Kontrollen zusammengefaft.

Da nicht alle Fledermauskontakte wahrend einer Erfassung artlich und hinsichtlich des spezifischen
Verhaltens zugeordnet werden konnen, wurden solche Kurzkontakte nicht weiter beriicksichtigt.
Aufgenommen wurden sichere Artnachweise, Nachweise, welche mit einiger Wahrscheinlichkeit als
Hinweis auf eine Art gewertet werden konnten (gekennzeichnet durch ein Fragezeichen hinter der
Artabkiirzung). Bei Nachweisen, welche in der Artzuordnung mehrere Moglichkeiten offenlieBen,
wurden die in Frage kommenden Arten als Artenkombination als Nachweis angegeben oder nur die
Gattung angegeben.

Zusitzlich zur Detektorerfassung wurde der Baumbestand am Rand der Planungsfliche am 07.03.2023
vor der Belaubung auf das Vorhandensein von Baumhéhlen als potentielle Quartierstandorte fiir
Flederméuse abgesucht, aber keine Baumhohlen gefunden. Die Baumhéhlenerfassung erhebt keinen
Anspruch auf Vollstindigkeit.

8. Ergebnisse der Fledermauserfassungen;

Die nachfolgend dargestellte Tabelle vermittelt einen Uberblick {iber die Anzahl der Nachweise der
einzelnen Arten und deren Verhalten wihrend der Kontrollen. In der Kartendarstellung wurden folg-
ende Artabkiirzungen verwandt:

BfF + beidseitig ausgerichteter Pfeil = Jagdflug (JF) Breitfliigelfledermaus
ZF + beidseitig ausgerichteter Pfeil = Jagdflug (JF) Zwergfledermaus

GA + beidseitig ausgerichteter Pfeil = Jagdflug (JF) Grofier Abendsegler

KA + einseitig ausgerichteter Pfeil = Transferflug (TF) Kleiner Abendsegler
KA + beidseitig ausgerichteter Pfeil = Jagdflug (JF) Kleiner Abendsegler



RhF + beidseitig ausgerichteter Pfeil = Jagdflug (JF) Rauhautfledermaus

Art und Verhalten Abkz 12 12 29 13 17 16 Ges
04 05 05 06 07 08

Breitfliigelfledermaus ( JF ) BfF 0 12 6 2 3 2 25
Zwergfledermaus ( JF ) ZF 0 1 1 3 5 5 15
Rauhautfledermaus (JF) RhF 0 0 0 0 2 0 2
Grofler Abendsegler ( JF ) GA 0 1 1 2 0 1 5
Kleiner Abendsegler (TF) KA 0 0 0 1 0 0 1
Kleiner Abendsegler (JF) KA 0 1 0 0 0 0 1

Samtliche europaischen Fledermausarten sind nach Anhang IV FFH-Richtlinie streng geschiitzt. Die
Zwergfledermaus gilt nach der Roten Liste Niedersachsens als bestandsgefihrdet, der Kleine Abend-
segeler als vom Aussterben bedroht, die iibrigen nachgewiesenen Arten als stark bestandsgefahrdet.

9. Diskussion der Ergebnisse der Fledermauserfassungen:

Insgesamt konnten im Planungsgebiet und dessen Umgebung fiinf Fledermausarten nachgewiesen
werden. Es dominierten die Gebdudearten Breitfliigel- und Zwergfledermaus. GroBer Abendsegler,
Kleiner Abendsegler und Rauhautfledermaus wurden in deutlich geringeren Nachweisfrequenzen
tiberwiegend auferhalb der Planungsfliche festgestellt.

Von der Breitfliigelfledermaus liegen 25 Individuenbeobachtungen iiber Jagdfliige vor. Diese er-
folgten zum groBten Teil entlang der Rénder der Planungsfliche, bezogen aber mitunter auch die als
Intensivgriinland genutzte Fléche selber mit ein. Hinweise auf Quartiervorkommen gelangen nicht.
Diese diirften sich bei dieser Gebsudeart in Gebduden der Umgebung befinden, von wo die Tiere zum
Jagen die nahe gelegene Planungsfliche aufsuchten.

Von der Zwergfledermaus liegen 15 Individuenbeobachtungen {iber jagende Tiere vor. Die Zwerg-
fledermiuse jagten entlang der Rénder der Planungsfliche und auch im Bereich angrenzender Wohn-
bebauung. Die als Intensivgriinland genutzte Planungsfléche selber wurde im Gegensatz zur Breit-
fliigelfledermaus nicht zur Jagd genutzt. Hinweise auf Quartiere fehlen. Vermutlich liegen die Quar-
tiere der auf der Planungsfliche nachgewiesenen, jagenden Tiere auch bei dieser Geb4udeart in den
sich an die Planungsfliche anschlieBenden Wohnbaubereichen.

Von der Rauhautfledermaus liegt ein Augustnachweis iiber zwei jagende Tiere am nérdlichen Rand
der Planungsfliche vor. Die Einmaligkeit des Nachweises im August 148t auf herbstliche Durchzligler
schlieBen, die eine Zwischenrast zum Jagen einlegten.

Der Grofie Abendsegler wurde fiinfmal jagend im freien Luftraum festgestellt, davon viermal nérd-
lich auBerhalb der Planungsfliche und einmal iiber dieser. Hinweise auf Quartiere fehlen auf der Plan-
ungsfliche. Diese konnten sich nérdlich der Planungsfliche in waldartigen Gehdlzen mit hohen An-

teilen alterer Laubbdume befinden.



Fiir den Kleinen Abendsegler, von dem jeweils ein Nachweis iiber einen Jagdflug und einen Trans-
ferflug vorliegt, gilt &hnliches wie fiir den GroBlen Abendsegler. Die Fliige erfolgten nordlich der
Planungsfldche im freien Luftraum. Hinweise auf Quartiere auf der Planungsfliche fehlen auch fiir
ihn. Diese konnten sich wie beim GroBlen Abendsegler in waldartigen Gehélzen nordlich der Plan-
ungsflédche befinden.

10. Betroffenheit der nachgewiesenen Fledermausarten von der geplanten Bebauung:

Von der geplanten Bebauung sind nach gutachterlichem Ermessen keine Quartiervorkommen der
nachgewiesenen Fledermausarten betroffen. Die Planungsfliche und dabei insbesondere ihre Réinder
wiirden im Falle von Gehdlzrodungen im Zuge der Bebauung zu einer Beeintrachtigung der Jagd-
lebensrdume von Breitfliigel- und Zwergfledermaus fiihren. Da diese beiden mobilen Arten aber auf
geeignete Geholzstrukturen dhnlicher Beschaffenheit in der weiteren Umgebung der Planungsfliche
ausweichen kdnnen, liegt kein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand vor. Dieser wire nur gegeben,
wenn der Jagdlebensraum einen essentiellen Bestandteil der Fortpflanzungsstitte bilden wiirde. Dies
ist nach Ansicht des Gutachters nicht der Fall, da Ausweichmgglichkeiten vorhanden sind.

Die beiden Abendseglerarten jagten vorwiegend nérdlich der Planungsfliche hoch im freien Lufiraum,
Sie wiesen somit so gut wie keinen direkten Bezug zur Planungsfliche auf. Daher wird seitens des
Gutachters auch von keiner Betroffenheit dieser beiden Arten durch die geplante Bebauung ausge-
gangen. Dies gilt auch fiir die einmalige und wohl auf Durchziigler entfallende Beobachtung zweier
jagender Rauhautflederm&use entlang der Strale am nordlichen Rand der Planungsfliche.

11. Artenschutzrechtliche Stellungnahme zur geplanten Bebauung aus der Sicht der europi-
ischen Fledermausarten:

Aus der Sicht der europiischen Fledermausarten bestehen gegeniiber der geplanten Bebauung
keine artenschutzrechtlichen Bedenken, da keine nennenswerte Betroffenheit der festgestellten
Arten nachgewiesen wurde.
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MaRig grundwasserbeeinflute, grundfrische Standorte, maRig mit

Gemarkung Hasellinne Standortsbeschreibung (gelb) :

Ortbezeichnung Distelweide 3 Nahrstoffen versorgt, aus lehmigen, schluffigen oder schlickigen
34.,3.5.3F1, 34.3.5.4F1 Feinsanden mit Sand-/ Flugsandiiberlagerung. Geringes

Standortskennziffer 34.3.5.6F1 Trockenstressrisiko (Fichte, Buche, Eiche, Dgl., Kiefer)

|FlachengrdBe [m?] 87.716

8
ne (3213)

MaRnahmenbeschreibung:

- Flichenvorbereitung (RSumung, Mulchen, Streifenpflug)

- Anlage eines 20 m breiten Waldsaums

- Straucher im Pflanzverband 2,0mx 1,5 m

- Faulbaum, Haselnuss, Feldahorn, Kreuzdorn, Roter Hartriegel, Pfaffenhlitchen, schwarzer Holunder, Schlehe, Weidorn
- Pflanzung eines standort- und klimaangepassten Laubwaldes

- Pflanzverband: 2,0 x 1,0 m

- Sandbirke, Linde, Bergahorn, Buche, Buche in gruppen- und horstweiser Einmischung

- Anlage von Rilckegassen im Abstand von 40 Meter

- Belassen von Totholz

- dauerhafte Bekimpfung und Beseitigung von Neophyten

|MaBnahme Aufwertung |Fliche/Teilfliche [m?] Generierte Werteinheiten
Umbau von Nadelholzbestand zu standortgerechntem, heimischen 0.5/ m? 57.016 43.858
Laubholz
Entwicklung eines 20 m breiten gestuften, liickigen Waldsaums (rot) 10/ m? 30.700 30.700
Dauerhafte und nachhaltige 8ekdmpfung der Spatbl. Traubenkirsche 0.2/ m? 87.716 17.543
Habitatbdume 0,1/ m? 87.716 8.772
Sonderbiotope 1/ m? - -
Uberfiihrung des Schirms in stehendes Totholz 0,1/ m? - -
lRet_j_uzierte Nutzung, ErhShung des Holzvorrates, Riickegassen, Totholz 0.5/ m? 57.076 28.508
{griin)
GrioRenbonus 01/m? - -

|Summe 129.381

zugeordnet BBP Nr. 85: 696 WE

zugeordnet BBP Nr. 5 (Blckelte): 7.448 WE
zugeordnet BBP Nr. 77:
zugeordnet BBP Nr. 9 (Lehrte): 27.308 WE
noch zur Verfuigung stehen:

24.387 WE

69.542 WE

9 abe|uy
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zugeordnet BBP Nr. 85:                    696 WE
zugeordnet BBP Nr. 5 (Bückelte):  7.448 WE
zugeordnet BBP Nr. 77:                24.387 WE
zugeordnet BBP Nr. 9 (Lehrte):    27.308 WE
noch zur Verfügung stehen:         69.542 WE
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